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Dokumente aus dem 
Schlossarchiv Sprinzenstein  

 

 
 

Johann Secund 
 

des Heiligen Römischen Reichs 
 

Graf und Freiherr von und zu Sprinzenstein und Neuhaus 
 

Sohn Rudolfs I. 
 

  Geboren in Sprinzenstein am 15. Dezember 1625 
absolvierte die Philosophie 1645 

in den Grafenstand erhoben 1646 
absolvierte die Rechte 1647 

Herr der Herrschaft Neuhaus 1650 
Herr der Herrschaft Piberstein 1660 

 
vermählt in 1. Ehe mit Anna Elisa, geborene Freiin Schiffer zu Freiling 

1664 
 

Herr der Herrschaft Lichtenau 1664 
Kaiserlicher Rat, 1669 auch Landrat 
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1672 Erblandmünzmeister in beiden Erzherzogtümern Österreich ober 
und unter der Enns 

1675 Herrenstandsraitratspräsident 
1675-1677 Verwalter der Landeshauptmannschaft ob der Enns 

 
in 2. Ehe vermählt mit Catharina Eleonora Gräfin Caoriani 

1684 
 

1684 Herr der Herrschaft Sprinzenstein 
1686 Oberster Erblandmünzmeister 

 
Gestorben zu Linz 21.5. 1691 

 
Diese Aufstellung gibt einen Überblick über die im Schlossarchiv 
Sprinzenstein vorhandene Sammlung von Dokumenten, die der 
Lebenszeit des Johann Secund von Sprinzenstein zuzuordnen sind. 
 
Diese Zuordnung von Dokumenten zu Angehörigen der Familie 
Sprinzenstein erfolgte Ende des 19. Jahrhunderts durch Ernst 
Sprinzenstein, der das gesamte Archiv des Schlosses Sprinzenstein 
diesem Ordnungsprinzip unterwarf. 
 
Ein gesonderter Archivbestand umfasst die Dokumente über den 
Prozess zwischen Johann Secund von Sprinzenstein und seiner 
Schwägerin Anna Eleonora, Frau seines verstorbenen Bruders Johann 
Christoph von Sprinzenstein, um das Erbe 1683-1692. 
 
Kursiv gedruckte Passagen beziehen sich auf erläuternde Passagen aus 
der Chronik der Familie Sprinzenstein, die ebenfalls von Ernst 
Sprinzenstein verfasst wurde. 

 
Anfragen zum Sprinzensteiner Archiv nur über den Archivar Mag. 

Wolfgang Sauber ( 07283 / 8149 bzw. mail: w.sauber@gmx.at)  

 
Stand:  6.5.2020          Wolfgang Sauber  
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 Dokumentenverzeichnis 
 
 
15.12.1625 geboren als der zweitälteste Sohn des Rudolf I. 

Freiherrn von und zu Sprinzenstein auf Neuhaus aus 
dessen Ehe mit Elisabeth Catharina Freiin Löbl zu 
Greinburg. ( Epitaph in der Karmeliterkirche Linz  
JSVS ) 

 
13.12. 1631 Taufe in der Schlosskapelle zu Sprinzenstein durch Abt 

Martin des Klosters Schlägl. Johann Secunds Taufpate 
war Kaiser Ferdinand III., dessen Stelle der 
Landeshauptmann ob der Enns Johann Ludwig Graf 
von Kuefstein vertrat. ( Abschrift des Taufscheins von 
17531 JSVS ) 

 
31.7.1630 Christoph Moser, Pfleger der Herrschaft Niederwallsee, 

bestätigt, dass er von Hans Hämerl, Gerhabsverwalter 
der Schifer, erhalten hat  

 

• einen Schuldbrief von 4.000 fl, ausgestellt in Wels 
1624 von Frau Anna von Schrattenbach, Herrn 
Gundaker von Polhaim, Herrn Dietmar Schifer, 
Herrn Wolf Niclas von Sprünntal und Herrn 
Maximilian Hör auf Tobias Reichl 
 

• einen Schuldbrief von Herrn Reichl, ausgestellt 
am 5.3.1628, in dem dieser sich gegenüber der 
Herrschaft Niederwallsee verpflichtet, alle seine 
Schulden mit den dortigen Untertanen zu 
bezahlen. ( JSVS ) 

 
1631 Johann Secund war beim Tode seines Vaters erst 7 

Jahre alt. Vormünder über ihn und seine Geschwister 
wurden außer seiner Mutter noch seine Oheime Johann 

 
1 Dieser Taufschein, dessen beglaubigte Abschrift im Archiv des hohen deutschen Ritterordens erliegt, 
wurde am 14.11. 1731 zu einem unbekannten Zweck ausgestellt. 
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Florian und Wenzel Reichard Freiherrn zu 
Sprinzenstein. 

 
23.5.1631 Brief in einem Rechtsstreit der Vormünder der Kinder 

des Rudolf von Sprinzenstein mit Salburger 
Vormündern über den Hochwald ( JSVS ) 

 
1632 Vergleichsvorschlag der Vormundschaft Sprinzenstein 

mit der Witwe Rudolfs von Sprinzenstein ( JSVS ) 
 
9.2.1635 Christoph Constantin, kurfürstlich bayrischer 

Handelsmann in München, bittet den 
Landeshauptmann, die Vormünder der Herrschaft 
Sprinzenstein auf die Bezahlung seiner Ausstände zu 
drängen ( JSVS ) 

 
20.4.1635 Stefan Aufschleger, ehemaliger Bürger zu 

Sarleinsbach, und seine Frau Regina verkaufen dem 
Hans Fischer, Bürger zu Sarleinsbach und seiner Frau 
Sabina ihr Haus und Sölden im Markt Sarleinsbach 
zwischen Paulus Eidletsberger und Ambros König, 
Bader. Zeugen sind Hans Mayrhofer, Marktrichter zu 
Sarleinsbach, sowie die Sarleinsbacher Ratsbürgern 
Hans Haslsteiner, Georg Hözendorfer und Peter Spiller. 
( JSVS ) 

 
22.7.1635 Der Herr von Oed schreibt an den Verwalter von 

Sprinzenstein, Salomon Zenner: 
 

• Die drei Reichstaler für die Hirschhaut, die er ihm 
geschickt hat, schickt er wieder zurück, da sie 
seiner Ansicht nach durch die gelieferten Ziegel 
und das Brennholz bereits abgegolten sind. 
 

• Er ist sich bewusst, dass er für das Holz mehr 
schuldig ist, hat aber aus Sprinzenstein noch 
keine Nachricht über den Preis bekommen und 
bittet um endgültige Abrechnung, damit er in 
Zukunft auch auf Holzlieferungen aus 
Sprinzenstein rechnen kann. 
 

• Einer seiner Untertanen, der Zimmer Anderl, ist 
wegen seiner Säge verklagt worden. Er hat diese 
Säge noch zu Lebzeiten seines Bruders Andre, 
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als dieser Vergehen in der Taverne beging, als 
Pfand erhalten, wodurch er der Herrschaft seines 
verstorbenen Bruders seiner Ansicht nach nichts 
entzogen hat  
 

• Er wünscht ihm alles Gute für die Reise nach Linz 
und lässt Wenzel Reichard von Sprinzenstein 
grüßen ( JSVS ) 

 
3.11.1635 Verhandlungsvollmacht der Vormünder für Wenzel 

Reichard von Sprinzenstein für Verhandlung mit einer 
Reihe von Gläubigern ( JSVS ) 

 
1635 Abrechnung über den Ertrag von drei Feuerstätten, die 

die Sprinzensteiner Erben der Frau Barbara von 
Polheim schuldig sind ( JSVS ) 

 
18.9.1636 Der Landeshauptmann befiehlt der Sprinzensteiner 

Vormundschaft, die Langmayer´schen Erben zu 
bezahlen ( JSVS ) 

 
15.1.1637 Die Vormundschaft Salburg erklärt sich bereit, in ihrem 

Rechtsstreit mit der Vormundschaft Sprinzenstein die 
notwendigen Papiere vorzulegen ( JSVS ) 

 
10.2.1637 Der Landeshauptmann setzt die Vormundschaft in 

Kenntnis, dass er dem Achaz Leopold, Ratsbürger zu 
Salzburg, die Pfändung Sprinzensteiner Güter 
genehmigt hat ( JSVS ) 

 
24.4.1637 Die Vormundschaft quittiert dem Pfleger zu 

Sprinzenstein den Erhalt von 60 fl ( JSVS ) 
 
27.5.1637 Der Landesanwalt ordnet an, dass die Vormundschaft 

Sprinzenstein ihre Schulden in Höhe von 2.200 fl an 
Sebastian Penzinger, Starhemergischen Lehenprobst 
zu bezahlen hat ( JSVS ) 

 
24.8.1637 Die Vormundschaft Sprinzenstein nimmt bei Sebastian 

Penzinger, Starhemberger Lehenprobst in 
Oberösterreich, und seiner Frau Elisabeth einen Kredit 
von 2.000 fl zu 5 % Zinsen auf ( JSVS ) 
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10.10.1637 Verzeichnis, wann die 36 Polhaimer Untertanen von 
Sprinzenstein gepfändet wurden und was mit ihnen 
geschehen ist. ( JSVS ) 

 
 
3.11.1637 Andre Köppl, Pfleger und Landgerichtsverwalter der 

Herrschaft Ottensheim, wehrt sich gegen einen Befehl 
des Landeshauptmanns, den dieser auf Antrag der 
Vormundschaft Sprinzenstein gegen die Erben des 
Herrn von Salburg auf seine Verwaltungsherrschaft 
erwirkt haben, da seine Herrschaft den Herren von 
Salburg nicht gehört ( JSVS ) 

 
7.12.1637 Der Landeshauptmann weist den Herrn von Gera an, 

ihm in seiner Streitsache wegen einer Gewaltsache bei 
der Herrschaft Neuhaus gegen die Vormundschaft 
Sprinzenstein Bericht zu erstatten ( JSVS ) 

 
15.12.1637 Der Landeshauptmann stellt der Vormundschaft 

Sprinzenstein eine Gerichtsurkunde über die Übergabe 
von Polhaimer Untertanen zu Begleichung einer Schuld 
von 3.750 fl des Herrn Gundaker von Polhaim aus  
( JSVS ) 

 
8.1.1638 Der Landeshauptmann befiehlt der Vormundschaft 

Sprinzenstein, am 5. Februar zur Beglaubigung von 
Akten über eine Schuldforderung von 6.400 fl durch 
Freiherrn Maximilian Jörger zu erscheinen ( JSVS ) 

 
30.1.1638 Die Vormundschaft Sprinzenstein berichtet der 

Landschaft ob der Enns über strittige 
Doppelbesteuerung auf ihren Herrschaften 
Sprinzenstein und Piberstein ( JSVS ) 

 
2.6.1638 Der Landeshauptmann befiehlt der Vormundschaft 

Sprinzenstein, den Erben des Wolf Veit zu Haslach die 
Schuldforderung von 254 fl bei Androhung der 
Pfändung endlich zu bezahlen ( JSVS ) 

 
30.6.1638 Der Landeshauptmann teilt der Stadt Freistadt mit, dass 

er die Pfändung gegen die Vormundschaft 
Sprinzenstein relaxiert hat, da alle Schulden bis auf  
72 fl 7 ß 29 d zurückgezahlt sind ( 3 Exemplare JSVS ) 
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13.8.1638 Der Landeshauptmann fordert von der Vormundschaft 
Sprinzenstein ihre Stellungnahme zur Klage der Erben 
des Dietmar Schifer von Freiling in Lehenssachen ein  
( JSVS ) 

 
1639 Die Vormundschaft Sprinzenstein schlägt dem Hochstift 

Passau vor, nach dem Tod von Rudolf von 
Sprinzenstein die alten unglücklichen Streitigkeiten um 
das Lehen Sprinzenstein zu vergessen und Wenzel 
Reichard von Sprinzenstein als ältestem der Familie 
das Lehen Sprinzenstein mit allem Zubehör zu 
verleihen ( JSVS ) 

 
8.3.1639 Protokoll einer Konferenz des Hochstifts Passau. Es 

geht darum, ob man die Felonie-Klage gegen den 
verstorbenen Rudolf von Sprinzenstein mit dessen 
Erben gütlich beilegen kann. 
 
Klagpunkte und Antwort der Erben: 

 

• Rudolf hat die Visitation seiner Lehen verweigert 
 
Rudolf hat die Visitation nicht verweigert, sondern 
nur um Aufschub gebeten, da er Zeit brauchte, 
um Urkunden über freies Eigentum zu sammeln, 
die nicht zum Lehen gehörten. 
 

• Rudolf hat den Lehensherrn schriftlich beleidigt 
 
Die Vormundschaft verweist auf einen nicht näher 
genannten Schriftsatz 
 

• Rudolf wollte nur den alten Turm der Festung als 
Lehen akzeptieren und hat alle weiteren 
Zugehörungen verleugnet 
 
Die Vormundschaft erkennt die Veste mit allen 
Zugehörungen als Lehen an. Die damalige 
Untersuchungskommission hat die Äußerungen 
Rudolfs missverstanden. 

 
Nach längerem Hin- und Her einigt man sich darauf, 
dass eine Lehensinvestitur dann erfolgen kann, 
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wenn der Umfang des Lehens genau festgelegt 
worden ist ( JSVS ) 

 
 
 
14.3.1639 Sebastian Schärdinger auf der Straß und seine Frau 

Maria verkaufen ihr Häusl in Hennengeschrei ihrem 
Schwager Blasius Schärdinger, Wächter am Meisinger 
Berg, und seiner Frau Maria. 
 
Der Kaufbrief wird von der Vormundschaft 
Sprinzenstein ausgestellt. Zeugen sind Gregor 
Schärdinger am Schärdinger Hof und Gregor 
Schärdinger, Wachter zu Obermayerhof ( JSVS ) 

 
8.4.1639 Schreiben eines Anwalts über die gepfändeten 

Polhaimer Untertanen ( JSVS ) 
 
27.5.1639 Bericht einer Untersuchungskommission über 

Streitigkeiten zwischen Johann Florian von 
Sprinzenstein und der Vormundschaft Sprinzenstein: 
 

• Die Vormundschaft Sprinzenstein verlangt von 
Johann Florian 6 % Zinsen auf eine 
Schuldforderung von 9.000 fl, während Johann 
Florian nur 5 % bezahlen möchte 
 

• Johann Florian verlangt von der Vormundschaft 
Sprinzenstein 3.000 fl zu 6 % Zinsen, die ihm laut 
Schenkung seines Bruders Rudolf von 1626 
zustehen. Die Vormundschaft Sprinzenstein 
gesteht diese Schuld zu, hat aber Bedenken 
wegen des Zinssatzes 
 

• Des weiteren geht es um eine zinslose Forderung 
Johann Florians an die Vormundschaft um 434 fl  
( 2 Exemplare JSVS ) 

 
22.7.1639 Abrechnung zwischen Johann Florian und den 

Vormündern seiner Neffen auf der Basis des 
brüderlichen Vergleichs von 1626: 
 

• Laut Vergleich schulden die Neffen Johann 
Florian aus dem Verkauf der Herrschaft Neuhaus 
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noch 2.688 fl. Davon zahlen sie die Zinsen seit 
1626 mit 914 fl. 

 

• Aus seinem väterlichen Erbteil beansprucht 
Johann Florian noch 3.234 fl 

 

• Rudolf hat Johann Florian 1.000 fl vermacht 
 

• Johann Florian zahlt für die 3 Tavernen in 
Neuhaus und die in Sprinzenstein aus den Jahren 
1626-1634 die Taz in einer Gesamthöhe von  
136 fl 

 

• Die Neffen zahlen die Zinsen auf die 3.000 fl, die 
Rudolf Johann Florian geschenkt hat, über  
13 Jahre mit 2.340 fl 

 

• Insgesamt schulden die Neffen Johann Florian 
27.510 fl 

 

• Diese Schulden werden gegenverrechnet mit der 
Nutznießung der Herrschaft Neuhaus über 13 
Jahre durch Johann Florian mit 18.436 fl 

 

• Die Neffen schulden also Johann Florian noch 
9.034 fl, die sie solange behalten, bis Johann 
Florian die Schulden der Herrschaft Neuhaus 
gegenüber dem Vizedomamt in Linz geregelt hat. 
( JSVS ) 

 
7.12.1639 Der Landeshauptmann teilt der Vormundschaft 

Sprinzenstein mit, dass er der Vormundschaft Salburg 
eine Gerichtsurkunde über den Streit um den Hochwald 
ausgestellt hat ( JSVS ) 

 
11.7.1640 Gedruckte italienische Anzeige über die Eröffnung einer 

adligen Akademie in Florenz ( JSVS ) 
 
23.12.1640 Der Pfleger der Herrschaft Haslach erhebt beim 

Landeshauptmann Klage gegen die Bürger von 
Haslach, weil diese sich weigern, Steuerausstände an 
das Land zu bezahlen, und bittet um Einsetzung einer 
Kommission ( JSVS ) 
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25.2.1641 Der Landeshauptmann befiehlt Hans Friedrich Sünzl, 

zu einer Klage der Vormundschaft Sprinzenstein wegen 
einer abgenommenen Büchse Stellung zu nehmen  
( JSVS ) 

 
3.3.1641 Abraham Lackner, Bote des Landeshauptmanns, 

bestätigt, dass er die Nachricht des Landeshauptmanns 
an Herrn Sünzl überbracht hat ( JSVS ) 

 
26.6.1641 Die Vormundschaft Salburg erhebt Klage gegen die 

Herrschaft Sprinzenstein: 
 

Im vergangenen Jahr ist der mittlerweile verstorbene 
Pfleger von Sprinzenstein, Salomon Zenner, mit dem 
Sprinzensteiner Jäger und Förster und einer großen 
Anzahl von Sarleinsbacher Bürgern, die mit Rohren und 
Seitengewehren bewaffnet waren – insgesamt 30 
Personen – mit Wagen und Fuhrleuten in den Forst der 
Herrschaft Falkenstein zu Mitternschlag am Hochwald 
eingedrungen und dort gewaltsam alle dort befindlichen 
Scheiter an sich genommen und nach Sarleinsbach 
geführt.  
 
Die Vormundschaft verlangt eine Strafe von 1.000 
Dukaten wegen Landfriedensbruch, Rückgabe des 
entführten Holzes und Erstattung aller Unkosten. 
 
Der Landeshauptmann befiehlt der Vormundschaft 
Sprinzenstein, sich entweder mit den Klägern gütlich zu 
einigen oder binnen 6 Wochen zur Klage Stellung zu 
nehmen ( JSVS ) 

 
27.6.1641  Inventar der Kirche zu St.Leonhard ( JSVS ) 
 
24.8.1641 Martin Vietor wird neuer Pfleger von Sprinzenstein  

( Archivregister Wenzel Reichard 1651 ) 
 
16.4.1642 Der Landeshauptmann befiehlt der Vormundschaft 

Sprinzenstein, zur Beglaubigung von Akten im 
Rechtsstreit um den Hochwald zu erscheinen ( JSVS ) 

 
1642 Auflistung von ausständigem Hausgeld der Polhaimer 

Untertanen ( JSVS ) 
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4.6.1643 Abrechnung über das Vermögen von Sigmund und 

Hans Schifer von Freiling durch ihren Bruder Alexander 
( JSVS ) 

 
10. 12. 1643  Der Jesuitenpater Christophorus Kendler schreibt an 

Wenzel Reichard Freiherrn zu Sprinzenstein einen 
lateinischen Brief, in welchem er ihm berichtet, dass er 
seine Neffen und edlen Jünglinge Johann Secund und 
Johann Christoph in Ingolstadt in Bayern besucht und 
durch Gespräche mit ihnen sich von den besonderen 
Talenten beider und ihrer vollen Gesundheit überzeugt 
habe; er habe sich bei den Professoren und dem 
Präfekten der Anstalt erkundigt, welche sich geäußert 
hätten, dass die beiden Jünglinge nichts zu wünschen 
übrig ließen, sie seien talentiert, religiös, bescheiden 
und es sei an den Resultaten, die sie erzielen würden, 
nicht zu zweifeln. ( JSVS ) 

 
10.2.1644 Vermögensabrechnung zwischen Alexander Schifer 

von Freiling und seinem Bruder Sigmund ( JSVS ) 
 
21.2.1644 Verlassenschaftsinventar nach dem Tod des Hans 

Lindorfer auf dem Mayrhof zu Grub, Herrschaft 
Lichtenau ( JSVS ) 

 
5.3.1644 Der Landeshauptmann befiehlt der Vormundschaft 

Sprinzenstein noch einmal unter Strafandrohung, zur 
Beglaubigung von Akten im Rechtsstreit um den 
Hochwald zu erscheinen ( JSVS ) 

 
4.6.1644 Der Steinmetz Erhard Schöfauer, Pürnsteiner Untertan, 

richtet ein Gesuch an den Landeshauptmann: 
 
 In seinem Streit mit den Erben des Rudolf von 

Sprinzenstein versuchen die Vormünder, alle Schuld 
auf ihn abzuwälzen. Es geht um Arbeitskosten ( JSVS ) 

 
13.4.1645 Hans Mayrhofer zu Sarleinsbach schreibt an Daniel 

Haslinger, Verwalter der Herrschaft Piberstein: 
 

• Nach dem neuen Patent müssen zu Mitfasten pro 
Feuerstätte 15 x Werbegeld eingetrieben werden 
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• Der Pfleger ist bereit, 13 Kerle zur Bewachung 
des Erzherzogs abstellen. Sie erhalten für ihre 
Dienste 9 Taler ( JSVS ) 

 
Frühjahr 1645  Johann Secund schließt seine philosophischen Studien 

ab 
 
4. 7.1645  Johann Secund legt in Ingolstadt seine Disputation vor, 

welche in Druck erschien. Dieses Werkchen trägt ein 
von M. Gundelach erfundenes und von M. Kilian in 
Kupfer gestochenes Titelblatt. Es stellt einen in der 
Tracht der römischen Caesaren gekleideten jungen 
Mann, auf einem Thron sitzend, dar zwischen zwei 
männlichen gegen ihn gewandten Gestalten, von denen 
der rechts stehende einen Gelehrten, der links 
stehende einen in Tierfellen gekleideten, mit der linken 
Hand eine umgekehrte brennende Fackel gegen die 
Erde haltend, darstellt. Die Füße des jungen Imperators 
stützen sich auf die Weltkugel, welche die Inschrift 
trägt: ( Lat. Text )  

 
„Peripathetische Philosophie, durch des einst großen 
Alexander Wissenschaft veredelt, unter den hohen 
Auspizien des durchlauchtigsten Fürsten Ferdinand 
Franz, Erzherzogs zu Österreich, erstgeboren Sohns 
Ferdinands III., verteidigt durch Johann Secund, 
Freiherrn von Sprinzenstein, Herrn zu Neuhaus und 
Piberstein, Lizentiat der Logik und Metaphysik unter 
dem Vorsitz des Adam Burghaber der Gesellschaft 
Jesu und ordentlichen Professors der Philosophie an 
der Universität Ingolstadt 1645“. 

 
Auf den oberen Stufen des Throns liegen Fahnen und 
große Bücher mit Bildern auf den Einbänden und auf 
der untersten Stufe befindet sich das 
Sprinzenstein´sche Wappen2 

 
1646-1648 Rechnungsbuch über eine Bildungsreise des jungen 

Johann Secund von Sprinzenstein, die über 
Deutschland nach Belgien, Frankreich und Italien führt  
( JSVS ) 

 
2 „Dieses Werkchen befindet sich im Archive zu Sprinzenstein und eine Kopie des Titelkupfers in der 
Quellensammlung zu diesem Geschichtswerke des Verfassers“  
( Anmerkung Ernst Graf Sprinzenstein ) 
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Juli 1646  Bemerkungen über einen Pachtvertrag ( JSVS ) 
 
2.10.1646 Eine neue Abrechnung zwischen Johann Florian und 

seinen Bruder Wenzel Reichard als Vormund der Erben 
Rudolfs findet statt: 

 

• Für die Nutznießung der Herrschaft Neuhaus von 
1639-1642 ist Johann Florian 4.145 fl schuldig 

 

• Davon wird das Einkommen aus dem Amt 
St.Johann in Höhe von 1.184 fl abgezogen, so 
dass nur eine Schuld von 2.961 fl verbleibt. 

 

• Für die Taverne in Untermühl hat er 400 fl 
erhalten; nach dem Übergang der Taverne an 
den Mayenhauser bleibt den Neffen davon noch 
10 fl 

 

• Johann Florian hat das ausständige 
Garnisonsgeld bis 1626 in Höhe von 1.743 fl 
bezahlt 

 

• An Hausgeldsrest verbleiben noch 1.779 fl 
 

• Die Neffen haben dem Hauptmann Prandtmüller 
im Namen Johann Florians 1634 45 fl ausbezahlt. 

 

• Der Pfleger von Neuhaus hat an ausständigen 
Zahlungen entrichtet 191 fl 

 

• Johann Florian wurden 875 fl vorgestreckt 
 

• Die Schulden des Johann Florian bei seinen 
Neffen betragen insgesamt 8.005 fl, gegen die 
3.446 fl Gegenforderungen verrechnet werden, so 
dass eine Schuld von 4.558 fl verbleibt ( JSVS ) 

 
1.11.1646 Dem Hans Mayerhofer wird die Verraitung auf den 

13.November angesetzt ( JSVS ) 
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1646 Bartholomäus Greiner, Glaser in Haslach, legt der 
Herrschaft Lichtenau eine Glaserrechnung vor  
( JSVS ) 

 
10.1.1647 Schwer leserlicher Bericht über eine 

Auseinandersetzung um eine Schuld der 
Vormundschaft Sprinzenstein an die Erben des Georg 
Händl ( JSVS ) 

 
24.4.1647 Michael Straßner am Schießengut, Herrschaft 

Neuhaus, und seine Frau Veronika nehmen bei Wolf 
Straßner bei St.Peter, Herrschaft St. Florian, und 
dessen Frau Maria einen Kredit von 150 fl zu einem 
Zinssatz von 12 Pfennig pro Gulden.  
 
Zeugen sind Elias Schwingenkrug, Amtmann bei  
St. Johann, und Georg Lackner am Krenngut, 
Herrschaft Neuhaus ( JSVS ) 

 
21.5.1647 Hans Mayrhofer erhebt beim Landeshauptmann Klage 

gegen Herrn Wolf von Öed: 
 
 Mit Zustimmung der Obrigkeit hat er sein Haus zu 

Mayrhof seinem Sohn um 430 fl verkauft. Dieses Geld 
samt Zinsen wurde von seinem Sohn bei dem Herrn 
von Oed eingezahlt. Dieser aber weigert sich aber bis 
dato, dem Mayerhofer das Geld auszuzahlen ( JSVS ) 

 
22.5.1647 Fragment einer Entbindungserklärung von der 

Vormundschaft ( JSVS ) 
 
29.5.1647 Der Landeshauptmann befiehlt der Vormundschaft 

Sprinzenstein, auf Antrag des Pflegers von Marsbach 
Friedrich Moll zur Beglaubigung nicht näher genannter 
Akten zu erscheinen ( JSVS ) 

 
25.7.1647 Schlecht leserlicher Entwurf eines Briefes in Sachen 

des Streits mit Marsbach ( JSVS ) 
 
17.9.1647 Der Landeshauptmann befiehlt der Vormundschaft 

Sprinzenstein erneut, auf Antrag des Pflegers von 
Marsbach Friedrich Moll zur Beglaubigung nicht näher 
genannter Akten zu erscheinen ( JSVS ) 
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17.9.1647 Der Landeshauptmann befiehlt dem Freiherrn von Oed 
bei Androhung der Pfändung, dem Hans Mayerhofer 
seine 430 fl auszuzahlen ( JSVS ) 

 
25.9.1647 Herr Wolf von Oed nimmt gegenüber dem 

Landeshauptmann Stellung zu den Klagen des Hans 
Mayerhofer: 

 

• Hans Mayrhofer verlangt von ihm 430 fl Kaufpreis 
für sein Haus sowie 100 fl, die Melchior 
Rottmüller ihm schuldet und die dieser bei der 
Herrschaft erlegt hat. 
 

• Der Herr von Oed behauptet, Hans Mayerhofer 
habe sich mit Weib und Kind ohne Abrechnung 
der Herrenforderung heimlich und ohne Erlaubnis 
und Abschied aus der Herrschaft entfernt und ist 
nach Piberstein gezogen, wo man ihn entgegen 
dem Landrecht ohne Abschied der vorigen 
Herrschaft aufgenommen hat. 
 

• Der Pfleger von Piberstein hat dem Mayrhofer 
sogar versprochen, gegen Zahlung von 50 
Reichstalern das Verfahren für ihn zu führen 
 

• Wenn der Mayrhofer etwas von ihm will, soll er 
sich wieder mit Hab und Gut in seiner Herrschaft 
einstellen. Erst wenn er vor dieser ersten Instanz 
kein Recht erhält, soll er berechtigt sein, sich an 
den Landeshauptmann zu wenden ( JSVS ) 

 
15.11.1647 Der Pfleger von Marsbach beklagt sich beim 

Landeshauptmann über die Verzögerungstaktiken der 
Vormundschaft Sprinzenstein in ihrem Rechtsstreit  
( JSVS ) 

 
9.12.1647 Hans Mayrhofer nimmt Stellung zu der Einlassung des 

Wolf von Oed im Streit um seine 530 fl: 
 

• Er hat 40 Jahre unter der Herrschaft des Herrn 
von Oed gelebt und ist in dieser Zeit nie eine 
Steuer oder Herrenforderung schuldig geblieben. 
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• Danach hat er mit Wissen der Herrschaft seinen 
Hof seinem Sohn übergeben und ist noch ein 
Jahr als Inwohner dort verblieben. 
 

• Unterdessen hat er den Amtmann gebeten, er 
solle den Herrn von Oed um seinen Abschied 
bitten, worauf ihm der Amtmann mitteilte, dieser 
sei bewilligt. 
 

• Auch den Herrn von Oed hat er persönlich um 
seinen Abschied gebeten und dieser hat ihn auch 
versprochen. 
 

• Als der Abschied nicht ausgestellt wird, spricht 
Mayrhofer ein drittes Mal vor und wartet einen 
ganzen Tag am Tor, bis ihm der Amtmann des 
Nachts mitteilt, der Graf könne ihn nicht 
empfangen. 
 

• Er hat es auch weiterhin durch Vermittlung von 
drei verschiedenen Männern vergeblich versucht, 
seinen Abschied zu erhalten. 
 

• Da er bei seinem eigenen Sohn kaum einen 
eigenen Winkel zum Aufenthalt hatte, suchte er 
als 70jähriger, kranker Mann in der Herrschaft 
Piberstein um Aufnahme an, die ihm aber in 
Ermanglung eines Abschieds zuerst verweigert 
wurde. 
 

• Der Herrschaft Piberstein ist nicht vorzuwerfen, 
dass sie ihn schließlich aufgenommen hat, den 
normalerweise brauchen Inleute keinen Abschied 
und können frei von Obrigkeit zu Obrigkeit 
wechseln. Auch der Herr von Oed hat solche 
Inleute schon ohne Abschied aufgenommen. 
 

• Dass der Pfleger von Piberstein ihn zu dieser 
Klage aufgehetzt hat und um 50 Reichstaler den 
Prozess für ihn führen wollte, ist erlogen. Der 
Pfleger hat für die Korrespondenz, die er für ihn 
geführt hat, nie einen Pfennig haben wollen, 
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obwohl er ihm zugestanden wäre. 
 

• Mayrhofer verlangt vom Landeshauptmann die 
Pfändung des Herrn von Oed. ( JSVS ) 

 
29.12.1647 Brief eines Grafen von Sprinzenstein an seine 

Schwester. Es geht um Vormundschaftsverhandlungen 
( JSVS ) 

 
10.1.1648 Johann Secund schreibt aus Rom einen französischen 

Brief an seinen Onkel und Vormund Wenzel Reichard  
( JSVS ) 

 
22.1.1648 Hans Mayerhofer beklagt sich beim Landeshauptmann, 

dass die Androhung der Pfändung beim Herrn von Oed 
keine Wirkung gezeigt hat und bittet um Durchführung 
der Pfändung ( JSVS ) 

 
28.1.1648 Der Herr von Oed bittet in seiner Streitsache mit dem 

Hans Mayrhofer um Einsetzung einer 
Untersuchungskommission und benennt als seine 
Vertreter darin Georg Christoph von Schallenberg und 
Carl Vierlinger zu Haslach ( JSVS ) 

 
8.8.1648 Johann Secund schickt aus Rom einen in gutem 

Italienisch verfassten Brief an seinen Oheim und 
Vormund Wenzel Reichard Grafen von Sprinzenstein 
nach Linz richtete, in welchem er ihn um die Erlaubnis 
bittet, sich eine neue Kleidung machen lassen zu 
dürfen, um sich unter den in Rom befindlichen 
Cavalieren standesgemäß bewegen zu können, und 
zweitens, der Gewohnheit aller deutschen Cavaliere 
gemäß sich Erinnerungen an Rom und Italien 
überhaupt kaufen zu dürfen, denn seines Verbleibens in 
Rom werde ohnehin bald ein Ende sein. ( JSVS ) 

 
9.8.1648  Fragment aus einer Rechtserklärung aus Lichtenau  

( JSVS ) 
 
14.8.1648 Völlig unleserlicher Briefentwurf der Vormundschaft 

Sprinzenstein in einem Rechtsstreit ( JSVS ) 
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9.11.1648 Der Pfleger von Sprinzenstein ( ? ) schreibt an den 

Hofwirt Daniel Haslinger in Piberstein: 
 

• Für das Rüstgeld sind in den Monaten Oktober 
und November 2 bzw. 3 ß pro Feuerstatt 
einzutreiben. Mit dem Wachtgeld soll er noch 
warten. 
 

• Das Haber- und Commissgeld wird nunmehr 
beisammen sein 
 

• Er lässt für das Maiergesind 18 Pfund Haar 
schicken, dass sauber gesponnen werden soll. Er 
erkundigt sich nach dem Stand der Dinge im 
Maierhof. 
 

• Er soll sich auf das Dienst und Zehentgetreide 
gefasst machen. 
 

• In Böhmen ist ruhig, vermutlich, weil der Friede 
geschlossen worden ist 
 

• Er soll ihm bald das Monatsgeld für den Leutnant 
und seine Leute in Sarleinsbach schicken, weil es 
sich der Leutnant sonst selbst holen werde  
( JSVS ) 
 

4.12.1648 Der Pfleger Vietor erhält für die Heimreise Johann 
Secunds aus Rom Geld angewiesen, dass er abrechnet 
( JSVS ) 

 
1648 Die Vormundschaft Sprinzenstein verkauft an den Abt 

Balthasar von Schlierbach folgende Untertanen: 
 
   In der Pfarre Grieskirchen: 
 

• Wolf Pruckmayr am Pruckhof 

• Georg Mittermayr und Stephan Perger an den 
Grabenhöfen zu Hiering 
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• Wolf Weinberger am unteren Weinberg 

• Thomas Kreußen zu Aigendorf 
 

In der Pfarre Polham Wolf Baumgartner an der Hueb in 
der Oed 
 
In der Neukircher Pfarre Abraham Bucher am 
Grafengütl zu Dorf. 
 
Die Untertanen werden aus ihrer Gehorsamspflicht 
entlassen ( JSVS ) 

 
13.1.1649 Der Landeshauptmann befiehlt der Vormundschaft 

Sprinzenstein bei Androhung der Pfändung, dem 
Passauer Pfleger zu Pürnstein endlich eine Schuld von 
836 fl zu bezahlen ( JSVS ) 

 
16.1.1649 Der Landeshauptmann bewilligt den Erben des Gregor 

Händl die Pfändung ihrer Schuldforderung gegen die 
Vormundschaft Sprinzenstein ( JSVS ) 

 
19.4.1649 Die Vormundschaft Sprinzenstein verkauft Paul 

Spindler fünf Polhaimer Untertanen um 2.000 fl und 
quittieren den Empfang des Geldes ( JSVS ) 

 
5.6.1649 Der Landeshauptmann bewilligt dem Pfleger von 

Pürnstein die Pfändung gegen die Vormundschaft 
Sprinzenstein ( JSVS ) 

 
5.6.1649 Die Vormundschaft Sprinzenstein beantragt, die lange 

aufgeschobene Pfändung gegen die Herrschaft 
Pürnstein wegen eines Jagdstreits endlich 
durchzuführen ( JSVS ) 

 
13.11.1649 Hans Mayerhofer, Inmann zu Piberstein, beklagt sich, 

dass die vom Herrn von Oed beantragte 
Untersuchungskommission zu keinem Ergebnis 
gekommen ist. Er beantragt daher die sofortige 
Pfändung seiner Schuldforderung oder einen 
mündlichen Verhörtermin anzusetzen ( JSVS ) 

 
17.12.1649 Der Herr von Oed entschuldigt sich, dass er zum 

angesetzten Verhörtermin in Sachen Mayerhofer nicht 
erscheinen kann, weil er selbst krank und sein Pfleger 
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nicht da ist, um die Unterlagen zusammenzustellen. 
Auch ist sein Untersuchungskommissar Christoph von 
Schallenberg nicht im Land. Er bittet daher, das Verhör 
bis nach den Weihnachtsferien zu verschieben. Er 
beschwert sich außerdem, dass die 
Untersuchungskommission nicht ordentlich 
durchgeführt wurde ( JSVS ) 

 
17.2.1650 Nachdem die Weihnachtsferien verstrichen sind, 

beantragt Hans Mayerhofer, Inmann in Piberstein, 
erneut einen mündlichen Verhörtermin in seiner Klage 
gegen den Herrn von Oed, der auf den 22. März 
angesetzt wird ( JSVS ) 

 
22.3.1650 Hans Jakob Pändl, Verwalter des Herrn von Oed zu 

Helfenberg, schreibt an den Landeshauptmann: 
 
 Sein Herr hat ihn als Vertreter zum Verhör in Sachen 

Hans Mayerhofer abgeordnet. Leider ist der 
Rechtsanwalt, der über wichtige Unterlagen verfügt, zur 
Zeit nicht aufzutreiben. Der Verwalter bittet daher um 
eine Aufschiebung des Verhörtermins auf den 
Ostermarkt ( JSVS ) 

 
29.3.1650 Nach einer erneuten Klage des Hans Mayerhofer setzt 

der Landeshauptmann den Verhörtermin mit dem Herrn 
von Oed nunmehr auf den 9. April fest ( JSVS ) 

 
1650    Ausgabenliste zum Ostermarkt 1650 ( JSVS ) 
 
3.4.1650 Neues, schwer leserliches Schreiben des Hans 

Mayerhofer an den Landeshauptmann ( JSVS ) 
 
11.4.1650 Der Landeshauptmann teilt dem Wolf von Oed mit, 

dass er Hans Mayerhofer für seine Schuldforderung 
das Pfändungsrecht einräumt ( JSVS ) 

 
28.5.1650 Hans Mayerhofer ist gestorben. Da sich der Herr von 

Oed immer noch weigert, die Schuldforderung zu 
bezahlen, beantragen die Erben des Hans Mayerhofer 
den Pfändungsbeschluss beim Landeshauptmann  
( JSVS ) 
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31.5.1650 Der Landeshauptmann teilt dem Wolf von Oed mit, 
dass er den Erben des Hans Mayerhofer für ihre 
Schuldforderung das Pfändungsrecht einräumt ( JSVS ) 

 
27.6.1650 Liste der Einquartierungen in der Herrschaft Piberstein 

mit Namen der Quartiergeber und einquartierten Reiter 
( JSVS ) 

 
7.7.1650 Der Graf befiehlt Daniel Haslinger, Wirt zu Altenschlag, 

2 Muth Habern beim Pfarrer zu Friedberg zu bestellen 
und nach Ottensheim bringen zu lassen ( JSVS ) 

 
12.7.1650 Schwer leserlicher Entwurf eines Schriftsatzes der 

Erben des Hans Mayerhofer gegen den Herrn von Oed 
in Sachen Pfändung wegen Schuldforderung ( JSVS ) 

 
12.7.1650 Der Landeshauptmann teilt dem Wolf von Oed erneut 

mit, dass er den Erben des Hans Mayerhofer für ihre 
Schuldforderung das Pfändungsrecht einräumt ( JSVS ) 

 
19.7.1650  Herr von Oed appelliert an den Landeshauptmann: 
 

Er hat gehört, dass der Verhörtermin mit den Erben des 
Hans Mayerhofer abgesagt und die Pfändung gegen 
ihn bewilligt worden ist. 
 
Er beteuert, dass er immer bereit gewesen ist, dem 
Hans Mayerhofer seine Forderungen zu bezahlen; 
allerdings müsse er ausständige Herrenforderungen an 
ihn davon abziehen. 
 
Er bittet um die Einsetzung einer Kommission, die seine 
Herrenforderungen mit den Schuldforderungen des 
Hans Mayerhofer verrechnen soll ( JSVS ) 

 
23.7.1650 Weil der Herr von Oed auf die bisherigen 

Pfändungsbefehle nicht reagiert hat, bitten die Erben 
des Hans Mayerhofer um endliche Durchführung der 
Pfändung. Der Landeshauptmann stellt ihnen darauf die 
letzte Stellungnahme des Herrn von Oed in Sachen 
Verrechnungskommission zu. ( JSVS ) 

 
12.7.1650 Der Landeshauptmann erinnert den Wolf von Oed 

erneut vor Ausstellung des Pfändungsdekrets daran, 
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dass er den Erben des Hans Mayerhofer für ihre 
Schuldforderung das Pfändungsrecht einräumt ( JSVS ) 

 
27.7.1650 Die Erben des Hans Mayerhofer bestreiten, dass es 

noch Herrenforderungen an ihren verstorbenen Vater 
gibt, weisen die Verrechnungskommission als 
Zeitschinderei zurück und bestehen auf ihrem 
Pfändungsrecht ( JSVS ) 

 
12.8.1650 Schreiben eines unleserlichen Absenders aus Grub an 

Sigmund Schifer von Freiling in Lichtenau: 
 
 Für die Kinder des Puchners in der Oed ist Lorenz 

Königbauer als Vormund bestellt worden. Der Absender 
verspricht seinen Untertan Königsbauer zur 
entsprechenden Verhandlung abzustellen ( JSVS ) 

 
19.8.1650 Der Landeshauptmann erinnert den Wolf von Oed 

erneut vor Ausstellung des Pfändungsdekrets daran, 
dass er den Erben des Hans Mayerhofer für ihre 
Schuldforderung das Pfändungsrecht einräumt ( JSVS ) 

 
6.9.1650 Johann Secund und sein Bruder Johann Christoph von 

Sprinzenstein haben ihre Volljährigkeit erreicht und 
können somit den Besitz der ihnen erblich 
zukommenden Herrschaften Sprinzenstein, Neuhaus 
und Piberstein, sowie die freie Verwaltung ihres 
Vermögens antreten. Sie fordern daher bei ihren 
Vormündern eine Reihe von Originaldokumenten zur 
Einsicht an. Es handelt sich um Vergleiche und 
Schuldobligationen. Außerdem verlangen sie eine 
Aufstellung der Sprinzensteiner Lehen und Zehente. 
Außerdem sollen ihnen die Vormünder den Schaden 
ersetzen, der dadurch entstanden ist, dass 
Sprinzenstein, das ihr Vater als freies Eigentum 
genossen hat, nun Passauer Lehen ist. Daneben sollen 
sie zwei Untertanen vom Herrn von Rödern ablösen  
( JSVS ) 

 
1650 Rechtsgutachten für die Mündel Johann Secund und 

Johann Christoph über ihre Ansprüche an die 
Vormundschaft Sprinzenstein ( JSVS ) 
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1650 Weiteres Rechtsgutachten für die Mündel Johann 
Secund und Johann Christoph über ihre Ansprüche an 
die Vormundschaft Sprinzenstein ( Fragment JSVS ) 

 
1650 Inventar des Besitzes, der von der Vormundschaft 

Sprinzenstein ihren Mündeln übergeben werden soll  
( JSVS ) 

 
1650 Gegenerklärung der Mündel gegen das Inventar der 

Vormundschaft Sprinzenstein ( JSVS ) 
 
9.9.1650 Dietrich Freiherr von Rödern schreibt von Schloss Berg 

an die Erben des Hans Mayerhofer: 
 
 Als Mitglied der Schlichtungskommission in ihrem Streit 

mit dem Herrn von Oed lädt er sie für den 12.9. zu 
einem Schlichtungstermin ein ( JSVS ) 

 
9.9.1650 Wenzel Reichard Graf zu Sprinzenstein legt Rechnung 

über die Verwaltung des Vermögens seiner Mündel, 
welches 50.824fl 4 Schillinge 25 Pfennig beträgt 

 
Aus den Ausgabeposten: 

 
1.5.1638 Ablösung der Taverne in Untermühl, die um 400 fl an einen 

Herrn Felber verpfändet war 
 
4.12.1638 Zahlung der letzten Rate ( 618 fl ) für das Cobersche Haus in 

Linz 
 
19.2.1639 Ausbezahlung eines Legats von 200 fl aus dem Erbe des 

Rudolf I. Graf von Sprinzenstein an das Kloster Schlägl für 
die Liebfrauenkirche 

 
28.2.1641 Der Kanzler des Hochstifts erhält anlässlich der 

Neuverleihung des Lehens Sprinzenstein ein innen und 
außen vergoldetes Gießbecken so wie am 

 
19.6.1643 50 Dukaten Bezahlung. 
 
Weitere Ausgaben: Für das Gallas´sche Regiment  1000 fl 
    Steuer für die Grafenstandserhebung 5000 fl 
 
Gesamtausgaben 45. 342 fl 
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Rest für die Erben   5.054 fl 
 
 
12.9.1650 Herr Wolf von Oed beschwert sich beim 

Landeshauptmann, dass man den Erben des Hans 
Mayerhofer die Pfändung bewilligt hat, obwohl die 
Schlichtungskommission noch gar nicht festgestellt hat, 
ob nicht diese Erben ihm zuerst ausständige 
Herrenforderungen zu bezahlen hätten. Er beantragt 
die Aussetzung des Pfändungsbeschlusses. ( JSVS ) 

 
17.9.1650 Der Landeshauptmann nimmt die Beschwerde des Wolf 

von Oed zur Kenntnis, bekräftigt aber trotz laufender 
Kommission den Pfändungsbeschluss ( JSVS ) 

 
17.9.1650 Die Erben des Hans Mayerhofer wenden sich in 

Sachen ihrer Schuldforderung an den Herrn von Oed 
an den Landesanwalt ( JSVS ) 

 
1.10.1650 Schwer leserlicher Entwurf eines Schriftsatzes der 

Erben des Hans Mayerhofer gegen den Herrn von Oed 
in Sachen Pfändung wegen Schuldforderung ( JSVS ) 

 
21.10.1650 Offensichtlich kommt es zum Streit über die 

Vermögensabrechnung, so dass eine gerichtliche 
Kommission, zusammengesetzt aus Vertretern beider 
streitenden Parteien, zur Prüfung der 
Vormundschaftsrechnung eingerichtet wurde. Diese 
Kommission bringt am 21.Oktober 1650 einen Vergleich 
zwischen den Brüdern und ihren Vormündern zu 
Stande, der folgende Punkte enthält: 

 
1. Die Brüder überlassen ihren Oheimen 

• ihre Forderung an den König von Spanien wegen 
des Mailändischen Kapitals  

• ihre Forderung bezüglich der Heiratsgüter ihrer 
Großtanten Lucretia Gräfin Gazzoldo und 
Magdalena dei Piccolomini, geborene Freiinnen von 
Sprinzenstein 

• die Forderung beim Aufschlagamt in Engelhartszell  
 

als Dank für ihre Bemühungen als Vormünder. 
 

2. Wenzel Reichard übernimmt 
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• die Zahlung von 3000 fl an die Schwester der 
Brüder, Maria Renate, Klosterfrau bei der 
Himmelspforte in Wien 

• die Zahlung von 3000 fl an Johann Achtmorg in 
Steyr 

• die Zahlung von 600 fl an die Lengmann´schen 
Erben 

 
3.  Die Vormünder übergeben ihren Mündeln alle ihre 
freieigenen und lehenbaren Güter samt Dokumenten 
und enthalten damit Entlastung von ihrer 
Vormundschaft 

 
4.  Die Vormünder verbleiben für alle noch zu Tage 
tretenden Irrtümer ersatzpflichtig 

 
5. Die Vormünder müssen alle Prozesse, die sich in 
ihrer Vormundschaftszeit ergeben haben, selbst zu 
Ende führen. ( JSVS ) 

 
9.11.1650 Fragment eines Antrags Johann Secunds an den 

Landeshauptmann wegen der Polhaimer Gülten  
( JSVS ) 

 
24.11.1650 Die Brüder Johann Secund und Johann Christoph 

beantragen beim Landeshauptmann, dass ihnen das 
von ihnen verwaltete väterliche Vermögen von der 
Vormundschaft binnen 8 Tagen zu übergeben sei  
( 2 Exemplare JSVS ) 

 
24.11.1650 Der Landeshauptmann befiehlt der Vormundschaft 

Sprinzenstein, den Brüdern Johann Secund und 
Johann Christoph ihr väterliches Vermögen binnen  
8 Tagen auszuhändigen ( JSVS ) 

 
9.12.1650 Die Vormundschaft Sprinzenstein stellt gegenüber dem 

Landeshauptmann fest, dass zum festgesetzten Termin 
weder ihre Mündel noch ihre Vertreter erschienen sind  
( 2 Exemplare JSVS ) 

 
17.12.1650 Nachdem der Landeshauptmann eine 

Schlichtungskommission im Streit zwischen der 
Vormundschaft Sprinzenstein und ihren Mündeln 
angeordnet hat, benennen die Mündel als Kommissare 
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Konstantin Grundemann von Falkenberg und Tobias 
von Waldberg ( JSVS ) 

 
17.12.1650 Der Landeshauptmann befiehlt der Vormundschaft 

Sprinzenstein, ihrerseits Kommissare für die 
Schlichtungskommission zu benennen ( JSVS ) 

 
10.1.1651 Die Vormundschaft zeigt sich befremdet und 

schmerzlich berührt über das Misstrauen ihrer Mündel, 
stimmen aber der Einsetzung einer 
Schlichtungskommission zu und benennen als ihre 
Vertreter die Prälaten zu Lambach und Schlägl ( JSVS ) 

 
1651 Die Vormundschaft wehrt sich gegen eine weitere, nicht 

näher ausgeführte Forderung ihrer Mündel ( JSVS ) 
 
16.1.1651 Inventur und Erbteilung nach dem Tod des Balthasar 

Scheiner, ehemaligen Hofamtmanns zu Piberstein  
( JSVS ) 

 
1.2.1651 Hans Traidmayer am unteren Traidmayergut in Wörth 

und seine Frau Maria nehmen bei Georg Pittenpeck, 
Niedernburger Verwalter zu Landshaag und seiner Frau 
Margarete einen Kredit von 100 fl mit einem Zinssatz 
von 12 Pfennig auf den Gulden auf. 
 

 Der Schuldbrief wird von Herrn Sigmund Schifer von 
Freiling besiegelt. Zeugen sind die Amtleute der 
Herrschaft Lichtenau Matthias Lehner und Veit 
Wintersberger ( JSVS ) 

 
6.2.1651 Der Landeshauptmann beruft die 

Schlichtungskommission zwischen der Vormundschaft 
Sprinzenstein und ihren Mündeln ein ( JSVS ) 

 
1651 Liste von Punkten, die die Gebrüder Sprinzenstein der 

Schlichtungskommission zur Klärung vorlegen: 
 

• Übergabe der Güter mit allen Urbaren, 
Protokollen, Waisenbüchern, Inventaren, und 
Aufstellung, was der Kapelle gehört. 
 

• Klärung des Lehensstatuts von Sprinzenstein; 
warum erklärt ein Teilungsvertrag von 1617 
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Sprinzenstein zum freien Eigen ? 
 

• Auslieferung aller Urkunden, besonders den 
Vertrag zwischen ihrem Vater Rudolf und Herrn 
von Polheim, den Schuldbrief des Hans Ernst von 
Sprinzenstein, Vertrag zwischen Johann Florian 
und ihrem Vater Rudolf 
 

• Alle Urkunden, die Piberstein angehen 
 

• Die kaiserliche Obligation über 13.000 fl 
 

• Alle anderen Schuldbriefe; Klärung über einen 
strittigen Untertan mit dem Herrn von Lichtenau 
und zwei strittige Untertanen mit dem Herrn von 
Rödern 
 

• Die Prozessakten gegen den Steinmetz 
 

• Die Pflegschaftsrechnungen des Jahres 1650 
 

• Der Originalvertrag zwischen ihrem Vater und den 
Händel´schen Erben 
 

• Das Inventar über die Sprinzensteiner 
Lehenbriefe 
 

• Die Urkunden aus dem Löbl´schen Inventar  
( JSVS ) 

 
16.2.1651 Schwer leserlicher Entwurf eines Schriftsatzes der 

Erben des Hans Mayerhofer gegen den Herrn von Oed 
in Sachen Pfändung wegen Schuldforderung ( JSVS ) 

 
14.3.1651 Der Herr von Oed beschwert sich beim 

Landeshauptmann, dass er die 
Schlichtungskommission zwischen ihm und den Erben 
des Hans Mayerhofer sowie die vorläufige Einstellung 
der Pfändung wieder aufgehoben hat. 
 
Außerdem beschwert er sich, dass seine 
Prozessgegner nicht nur von den Häusern der 
gepfändeten Untertanen, sondern auch von deren frei 
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eigenen Grundstücken den Grunddienst verlangen und 
von ihnen unbillige Dienste fordern. Als die Pfändung 
kurzzeitig ausgesetzt war, haben sie trotzdem weiterhin 
Geld von den gepfändeten Untertanen eingetrieben. 
 
Die Prozessgegner sollen überdies endlich die 
ausständigen Herrenforderungen des Hans Mayerhofer 
bezahlen ( JSVS ) 

 
23.3.1651 Die Gebrüder Sprinzenstein bitten den 

Landeshauptmann um Ratifizierung ihres Vergleichs mit 
der Vormundschaft Sprinzenstein ( 2 Exemplare JSVS ) 

 
12.4.1651 Die Gebrüder Sprinzenstein quittieren ihrem Onkel 

Wenzel Reichard den Erhalt der letzten 454 fl aus dem 
Vormundschaftsvermögen ( JSVS ) 

 
24.4.1651 Hans Lembmayer im Aigen zu St.Johann, Neuhauser 

Untertan, und seine Frau Anna nehmen bei Andreas 
Krottenthaller, Herrschaft Pürnstein, und seiner Frau 
Maria einen Kredit von 100 fl mit einem Zinssatz von 12 
Pfennig auf den Gulden auf. 
 

 Der Schuldbrief wird von der Vormundschaft 
Sprinzenstein besiegelt. Zeugen sind Elias 
Schwingenkrug und Hans Lindenberger, Herrschaft 
Götzendorf ( JSVS ) 

 
31.5.1651 Johann Florian Graf zu Sprinzenstein wird als Ältester 

des Geschlechts vom Bischof von Passau, Erzherzog 
Leopold Wilhelm, mit der Herrschaft Sprinzenstein 
belehnt. Die Brüder Johann Secund und Johann 
Christoph werden als Agnaten in diesen Lehenbrief 
aufgenommen 

 
17.6.1651 Johann Secund erklärt sich mit der Einsetzung einer 

Schlichtungskommission durch den Landeshauptmann 
einverstanden, die die Streitigkeiten mit Georg 
Christoph Freiherr von Schallenberg um die Herrschaft 
Piberstein regeln soll, behält sich aber rechtliche 
Schritte gegen seine ehemaligen Vormünder vor, falls 
diese bei diesem Streit etwas versäumt hätten ( JSVS ) 

 



 29 

20.6.1651 Auszug aus einem Brief des Konrad Balthasar von 
Starhemberg an die Stände über Steuerfragen ( JSVS ) 

 
21.6.1651 Schwer leserlicher Entwurf eines Schriftsatzes der 

Erben des Hans Mayerhofer gegen den Herrn von Oed 
in Sachen Pfändung wegen Schuldforderung ( JSVS ) 

 
23.6.1651 Johann Secund bittet den Landeshauptmann um einen 

Bescheid über die strittige Herrschaft Piberstein  
( JSVS ) 

 
24.6.1651 Vergleich zwischen Johann Secund und seinem Bruder 

Johann Christoph3: 
 

• Johann Secund erhält die Herrschaft Neuhaus. Als 
Zeuge tritt der Amtmann Georg Wengl auf. 

• Johann Christoph erhält die Herrschaft Sprinzenstein 
und die Pfandherrschaft Piberstein ( JSVS ) 

 
28.6.1651 Der Landeshauptmann lädt die frühere Vormundschaft 

Sprinzenstein vor eine Untersuchungskommission über 
die strittige Herrschaft Piberstein ( JSVS ) 

 
1.7.1651 Die Schlichtungskommission zwischen der 

Vormundschaft Sprinzenstein und ihren ehemaligen 
Mündeln Johann Secund und Johann Christoph 
berichtet dem Landeshauptmann, dass ihre 
Bemühungen im Großen und Ganzen erfolgreich 
waren, aber bisher nicht völlig abgeschlossen werden 
konnten, weil die jungen Grafen zu den 
Abschlusssitzungen nicht mehr erschienen sind. Die 
Kommission bittet um Einberufung eines 
Gerichtstermins ( JSVS ) 

 
4.7.1651 Beschreibung der Obligationen, die der Abgeordnete 

der Landstände ob der Enns Konrad Graf Starhemberg 
an die kaiserliche Hofkammer eingereicht hat ( JSVS ) 

 
21.7.1651 Die Brüder Sprinzenstein bitten den Landeshauptmann, 

ihrem Onkel und ehemaligen Vormund Wenzel 
Reichard von Sprinzenstein zu befehlen, sie in einigen 

 
3 Siehe 5. Band, S. 403 
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strittigen Punkten der Vormundschaft zufrieden zu 
stellen ( JSVS ) 

 
21.7.1651 Wenzel Reichard von Sprinzenstein ( ? ) ermahnt die 

Gebrüder Sprinzenstein, unbedingt zur 
Lehensverleihung durch das Hochstift Passau zu 
erscheinen, damit die unselige Auseinandersetzung 
zwischen dem Hochstift und ihrem Vater zu Ende 
gebracht werden kann ( JSVS ) 

 
23.7.1651 In einem Brief an Wenzel Reichard von Sprinzenstein 

erklären sich die Gebrüder Sprinzenstein zwar damit 
einverstanden, dass Johann Florian von Sprinzenstein 
als Ältester der Familie das Lehen empfängt, möchten 
für sich aber doch noch den genauen Umfang des 
Lehens klären ( JSVS ) 

 
31.7.1651 Wolf Haslberger am Haslberger Gut, Neuhauser 

Untertan, und seine Frau Rosina nehmen bei Hans 
Rain auf dem Gierzer Gut, Herrschaft Wilhering, und 
seiner Frau Anna einen Kredit von 100 fl mit einem 
Zinssatz von 12 Pfennig auf den Gulden auf. 
 

 Der Schuldbrief wird von Johann Secund von 
Sprinzenstein besiegelt. Zeugen sind der Hofamtmann 
Georg Weigel und Wolf Wimber, Herrschaft Götzendorf 
( JSVS ) 

 
16.8.1651  Tod des Wenzel Reichard Graf von Sprinzenstein 

Sofort nach seinem Tod beginnen die Erbstreitigkeiten 
seiner Kinder mit ihren Cousins Johann Secund und 
Johann Christoph. 

 
1651 Archivregister über alle Urkunden der 

Vormundschaftszeit aus dem Besitz des verstorbenen 
Wenzel Reichard von Sprinzenstein ( JSVS ) 

 
16.9.1651 Beschwerde des Wolf von Oed an den 

Landeshauptmann gegen die Erben des Hans 
Mayerhofer ( JSVS ) 

 
5.10.1651 Elias Schwingenkrug schreibt an den Hofschreiber der 

Herrschaft Neuhaus, Johannes Winkler: 
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Der Rothamer soll das Melkrind bald zur Herrschaft 
bringen ( JSVS ) 

 
10.11.1651 Schreiben des Wolf von Oed an den Landeshauptmann 

wegen der Erben des Hans Mayerhofer: 
 

• Unter Protest erklärt er sich bereit, die 
geforderten 430 fl beim Landgericht zu 
hinterlegen; das Geld soll seinen Prozessgegnern 
solange nicht ausgezahlt werden, wie seine 
ausständigen Herrenforderungen nicht abgeklärt 
sind, da diese die Forderungen der Gegenseite 
übersteigen. 
 

• Er bestreitet allerdings entschieden, die 100 fl 
Schulden, die der Müller zurückgezahlt haben 
will, je in Händen gehabt zu haben.  
 

• Außerdem hat der Schuldner Melchard 
Radlmüller an der Hollerbergmühl bereits 34 fl 
durch Lieferung von ein Paar Ochsen an den 
verstorbenen Mayerhofer abgezahlt, so dass nur 
von 66 fl die Rede sein kann. Die Klage auf die 
volle Summe war eine Unverschämtheit des 
Mayerhofer und verdient Strafe 
 

• Er bittet unter diesen Umständen um Aufhebung 
der Pfändung ( JSVS ) 

 
12.11.1651 Schreiben der Erben des Hans Mayerhofer an den 

Landeshauptmann gegen Herrn Wolf von Oed: 
 

• Sie weisen alle ausständigen Herrenforderungen 
als unbegründet zurück und sind nicht bereit, die 
Pfändung aufheben zu lassen, solange ihre 
Ansprüche nicht befriedigt sind 
 

• Es werden mehrere juristische Präzedenzfälle 
diskutiert ( 2 Exemplare JSVS ) 
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12.12.1651 Schreiben der Erben des Hans Mayerhofer an den 

Landeshauptmann gegen Herrn Wolf von Oed: 
 

• Die Pfändung kann ihrer Ansicht schon deshalb 
nicht aufgehoben werden, weil sich die 
Gesamtschuld des Herrn von Oed samt Zinsen 
auf 730 fl beläuft, während er nur 430 fl bei 
Gericht deponiert hat.  
 

• Die Schuld von 100 fl auf der Hollerberger Mühle 
wurde von Seiten der Obrigkeit selbst anerkannt 
und kann auch gar nicht mehr bei der Mühle 
geltend gemacht werden, weil diese von der 
Herrschaft inzwischen mehrfach verkauft worden 
ist und die Herrschaft den Kaufpreis auch 
eingesteckt hat. Daher muss die Herrschaft die 
Gläubiger auch auszahlen. 
 

• Die Ochsen, die der damalige Hollerbergmüller 
ihrem Vater gegeben hat, waren zur Tilgung von 
Zinsen gedacht 
 

• Sie bitten um die Aufrechterhaltung der Pfändung 
( JSVS ) 

 
1651 Zehentliste des Amts vorm Wald, Herrschaft Neuhaus  

( JSVS ) 
 
5.2.1652 Schreiben des Wolf von Oed an den Landeshauptmann 

wegen der Erben des Hans Mayerhofer: 
 

• Er beschwert sich, dass der Landeshauptmann 
den Argumenten seiner Gegner gefolgt ist und die 
Pfändung aufrecht erhält. 
 

• Er bestreitet, dass die Pfändung auch zur 
Zahlung von 200 fl Zinsen bewilligt wurde 
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• Er ist bereit, als Zeugen den alten 
Hollerbergmüller beizubringen, der bezeugen 
kann, dass die zwei Ochsen sehr wohl zur 
Abzahlung des Kapitals gedacht waren. Bei 
Ausfertigung des Schuldbriefs hat die Herrschaft 
diesen Posten einfach übersehen. 
 

• Er bestreitet, jemals beim Verkauf der 
Hollerbergmühle etwas eingenommen zu haben 
außer den üblichen Abgaben. Die Zahlungen 
erfolgten von Stifter zu Stifter, ausgenommen die 
Fälle, wo die Besitzer davon liefen und die Mühle 
öd lag. Diese Veränderungen wurden den 
Gegnern immer mitgeteilt, ohne dass diese 
Anspruch auf die Mühle erhoben hätten. 
 

• Er besteht auf die Bezahlung der ausständigen 
Herrenforderungen und fordert die Aufhebung der 
Pfändung ( JSVS ) 

 
24.3.1652 Abrechnung zwischen Georg Pittenegger, 

Niedernburger Verwalter, und Maria Traitmayer am 
unteren Traitmayerhof in Wörth ( JSVS ) 

 
26.5.1652 Nachdem Wolf von Oed versucht hat, den 

Landeshauptmann zur Einstellung der Pfändung durch 
die Erben des Hans Mayerhofer zu bewegen, erheben 
diese in einem Schreiben an den Landeshauptmann 
dagegen Einspruch ( JSVS ) 

 
7.6.1652 Der Hofschreiber von Neuhaus Johannes Winkler 

schreibt an Daniel Haslinger, Verwalter der Herrschaft 
Piberstein: 

 

• Haslinger soll schleunigst die Steuern und 
Abgaben an den Herrn schicken. 
 

• Er soll vom Märtl den Schlüssel zum Traidkasten 
des Schlosses übernehmen und das Getreide 
herschicken, da es sich im Augenblick gut 
verkaufen lässt ( JSVS ) 

 
9.8.1652 Johann Secund verkauft das sog. Tonibl-Gut in der 

Herrschaft Neuhaus an Paul Wiesmayer. ( JSVS ) 
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August 1652 Johann Georg Schwab, Hofkämmerer im Stift St. 

Florian, schreibt Johann Secund wegen strittiger 
Zehente in der Zeller Pfarre ( JSVS ) 

 
18.10.1652 Christoph Neundlinger zu Altenschlag, Grafschaft 

Waxenberg, und seine Frau Regina nehmen bei 
Johann Secund von Sprinzenstein einen Kredit von  
50 fl auf und verpfändet dafür einen Waldgrund unter 
Piberstein. 
 

 Zeugen sind der Amtmann von Neuhaus zu St.Johann 
Elias Schwingenkrug und Heinrich Hirsch ( JSVS ) 

 
28.10.1652 Jakob Lechner zu Feldkirchen, Herrschaft Eschlberg, 

quittiert für die Witwe des Hans Gengner dem Johann 
Secund von Sprinzenstein den Erhalt von 12 fl, die 
Georg Gassner schuldig gewesen ist. 
 

 Da der Empfänger kein Siegel besitzt, besiegelt Georg 
Krenner mit dem Siegel seines verstorbenen Vaters 
Hans Krenner, da er noch kein eigenes Siegel besitzt. 
Zeugen sind Heinrich Hirsch und Andre Lechner  
( JSVS ) 

 
23.11.1652 Auszug aus dem Urkundeninventar, das nach dem Tod 

des Wenzel Reichard von Sprinzenstein erstellt wurde, 
über die Verhandlungen mit den Gebrüdern Johann 
Secund und Johann Christoph, die diesen übergeben 
wurden ( JSVS ) 

 
13.12.1652 Gegenüber dem Landeshauptmann nehmen die Erben 

des Hans Mayerhofer erneut Stellung zu den Klagen 
des Herrn von Oed ( JSVS ) 

 
1652 Abrechnung der Erben des Hans Mayerhofer über den 

Pfändungsertrag aus 11 Untertanen des Herrn von Oed 
mit einem Jahresertrag von 96 fl. Insgesamt sind 
bereits 218 fl bereits bezahlt, es stehen aber noch incl. 
Laufender Zinsen 624 fl aus ( JSVS ) 

 
1652 Abrechnung über die gebackenen Wecken im Laufe 

des Jahres ( JSVS ) 
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1.2.1653 Der Herr von Oed beantragt beim Landeshauptmann 
erneut die Aufhebung des Pfändungsbeschlusses 
gegen ihn, da mit der Erlegung von 430 fl bei Gericht 
und der bisherigen Nutzung der Pfanduntertanen die 
Forderungen der Erben des Hans Mayerhofer schon 
zum großen Teil abgegolten sein müssten ( JSVS ) 

 
1.2.1653 Auszug aus einem Ansuchen des Herrn von Oed 

wegen Aufhebung der Pfändung: 
 
 Die Erben des Hans Mayerhofer hatten die Zumutung 

zurückgewiesen, Herrenforderungen zu bezahlen, die 
bis in die Zeit des Bauernkriegs zurückreichten und 
gefragt, warum der Herr von Oed sie nicht schon früher 
eingefordert habe. 
 
Der Herr von Oed erwidert darauf, dass er auf das Geld 
seiner Untertanen nicht so dringend angewiesen sei, so 
dass er zahlreiche Herrenforderungen aus Zuneigung 
zu ihnen gestundet habe ( JSVS ) 

 
17.2.1653 Gedrucktes kaiserliches Patent zur endgültigen 

Durchführung der Gegenreformation ( JSVS ) 
 
23.2.1653 Vergleich zwischen Johann Secund und Georg Hann 

auf der Kaiser-Au ( Neuhaus ) auf Vermittlung des 
Pfarrers von St. Martin, Georg Schroffel, sowie von 
Pater Daniel und Frater Magnus O.M.F.: 
 

• Georg Hann erkennt an, dass die Gründe am 
Schwendtberg der Herrschaft Neuhaus und nicht 
der Kaiserau angehören. 

 

• Die Gründe werden dafür Georg Hann um 60 fl 
jährlich verpachtet und diese Pacht garantiert, 
solange die Sprinzenstein in Neuhaus herrschen  
( JSVS ) 

 
März 1653 Eine Reformationskommission stellt in der Herrschaft 

Neuhaus noch 18 Nichtkatholiken fest; 6 werden 
bekehrt, 3 wandern aus, 9 bleiben protestantisch.  
( JSVS ) 
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6.3.1653 Johann Secund schreibt von Neuhaus an seinen Bruder 
Johann Christoph in Sprinzenstein in verschiedenen 
Angelegenheiten ( JSVS ) 

 
8.3.1653 Wolf von Oed reicht eine Abrechnung über den Stand 

der Schulden zwischen ihm und den Erben des Hans 
Mayerhofer ein. Nach seiner Rechnung sind ihm seine 
Gegner sogar 84 fl schuldig ( JSVS ) 

 
März 1653 Werkvertrag zwischen Sigmund Schifer von Freiling zu 

Lichtenau mit dem Steinmetz Hans Gezinger zu 
Haslach über die Anfertigung von drei steinernen 
Kuhpährn ( JSVS ) 

 
29.4.1653 Die Erben des Hans Mayerhofer weisen die 

Abrechnung des Herrn von Oed zurück, nach der sie 
ihm noch 84 fl schulden ( JSVS ) 
 

9.5.1653 Auszug aus dem Verhörprotokoll des Georg 
Obermayer, der wegen Diebstahls im Gefängnis des 
Landgerichts Eferding einsitzt ( JSVS ) 

 
16.5.1653 Auszug aus einem Memorandum an die Stände ob der 

Enns ( JSVS ) 
 
28.5.1653 Brief an den Oberhauptmann von Krumau wegen der 

Waisensache des Georg Stelz ( JSVS ) 
 
31.5.1653 Die Erben des Hans Mayerhofer bitten den Herrn 

Landeshauptmann, die Pfändung des Herrn von Oed 
bis zur endgültigen Abtragung seiner Schuld 
beizubehalten ( JSVS ) 

 
31.5.1653 Johann Secund erklärt gegenüber einem Vetter, dass 

er keine Bedenken gegen die Heirat seiner Schwester 
mit Herrn Philipp Heinrich von Oed habe ( JSVS ) 

 
27.6.1653 Der Herr von Oed bestreitet erneut, das Darlehen des 

Hollerbergmüllers bezahlen zu müssen. Da die 
gepfändete Summe seiner Ansicht nach bereits die 
Pfändungsursache überschreitet, bittet er um 
Aufhebung der Pfändung ( JSVS ) 
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18.7.1653 Der Landeshauptmann bewilligt dem Matthias Veit die 
Pfändung der Holzwiese zu Andexing aus dem Besitz 
des Herrn von Rödern ( JSVS ) 

 
5.8.1653 Die Erben des Hans Mayerhofer bitten den Herrn 

Landeshauptmann, die Pfändung des Herrn von Oed 
bis zur endgültigen Abtragung seiner Schuld 
beizubehalten ( JSVS ) 

 
16.9.1653 Der kaiserliche Landrichter Narcissus Rottwang 

berichtet dem Landeshauptmann, dass er den 
gepfändeten Untertanen des Herrn von Oed in der 
Taverne zu Helfenberg die Aufhebung der Pfändung 
zugunsten der Erben des Hans Mayerhofer mitgeteilt 
hat. ( JSVS ) 

 
30.9.1653 Hochzeit der Maria Maximiliana von Sprinzenstein, 

Schwester des Johann Secund, mit Philipp Heinrich 
Freiherrn von Oed zu Götzendorf. 

 
19.12.1653 Einnahmenregister der Herrschaft Neuhaus ( JSVS ) 
 
1653 Die Lehensleute von St. Leonhard bei Sarleinsbach 

werden nach dem Tod des Lehenträgers Matthias 
Peinbauer beauftragt, Freigeld und ausständige 
Lehenssteuern in Höhe von 38 fl an die Lehenskanzlei 
zu Helfenberg zu bezahlen ( JSVS ) 

 
10.1.1654 Verschiedene Abrechnungs- und Protokollnotizen der 

Herrschaft Neuhaus ( JSVS ) 
 
4.2.1654 Die Witwe Sabina Vischer bittet Johann Secund um 

Unterstützung ihrer Ansprüche gegen den Markt 
Sarleinsbach ( JSVS ) 

 
5.3.1654 Die Bewohner von Altenschlag schreiben einen Brief an 

Johann Secund: 
 

 Der Johann Reindleseder, der seit einem Jahr außer 
Landes ist, besitzt einen Brief über 7 Häuser der 
Gemeinde und ihre Gründe. Als man den Brief von ihm 
zurückgefordert hat, hat er behauptet, dass der Brief 
außer Landes ist. Als man ihn darauf zur Bürgschaft 
auffordert, redet er sich hinaus, er könne zu Lande nicht 
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nach dem Brief schicken, sondern müsse ihn auf dem 
Wasserweg nach Neuhaus schicken lassen. Da die 
Altenschäger ihm nicht trauen, haben sie ihn in Arrest 
genommen und fragen bei der Herrschaft an, wie sie 
weiter verfahren sollen. 
 
Auch der Christoph Neundlinger, Waxenberger 
Untertan, braucht den Brief, weil er schon 50 Jahre auf 
dem Haus ansässig ist ( JSVS ) 

 
15.4.1654 Die Erben des Hans Mayerhofer stellen ein Gesuch an 

den Landeshauptmann: 
 

 Obwohl der Herr von Oed von ihnen die Abrechnung 
über die Pfändungsgelder verlangt, hindert er sie doch 
daran, mit den ehemals gepfändeten Untertanen diese 
Abrechnung anhand ihrer Untertanenbücher 
vorzunehmen. Da ihr bisheriger Pfändungsverwalter 
Daniel Haslinger plötzlich verstorben ist und die letzten 
Abrechnungen in seinem Nachlass nicht aufzufinden 
waren, sind sie zu dieser Abrechnung nicht in der Lage, 
zumal ihnen der Herr von Oed die nötigen Unterlagen 
verweigert und sie obendrein beschuldigt, einer 
gerichtlichen Auflage nicht nachzukommen. 
 

 Die Erben des Hans Mayerhofer haben sich mittlerweile 
außer Landes begeben und ihre Ansprüche der 
Herrschaft Neuhaus überlassen. Sie bitten daher den 
Landeshauptmann darum, die ehemaligen 
Pfändungsuntertanen mit ihren Untertanenbüchern zur 
Herrschaft Neuhaus zu schicken. 
 
Sie fordern weiterhin, dass die bereits vom Herrn von 
Oed bei Gericht deponierten 504 fl an die Herrschaft 
Neuhaus ausbezahlt werden ( JSVS ) 
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25.4.1654 Christoph Voggendanz, Pfleger von Tolleth, schreibt an 
die Verordneten ob der Enns: 

 

• Der Markt Aschach hat gegen den Leutgeben von 
Aschachwinkel geklagt, der von den umliegenden 
Hauern und Bauern besucht wird. Da darunter 
auch Untertanen von Tolleth sind, hat er diese 
einvernommen. 
 

• Nach Angaben der Untertanen war es seit jeher 
üblich, dass sie, wenn sie ihren Wein nicht unter 
dem Reifen verkaufen konnten, dass sie diesen 
ohne Taz dem Leutgeb abgeben konnten. Sie 
bestehen auf diesem Recht. 
 

• Der Pfleger ist nur dann bereit, seinen Untertanen 
den Kontakt mit dem Leutgeb zu verbieten, wenn 
dies die Herrschaften Schaunberg und Stauf 
ebenfalls tun 
 

• Der Marktrichter von Aschach hat widerrechtlich 
dem Tollether Untertan Hans Peuntner den 
Gerichtsdiener vors Haus stellen lassen und den 
Tollether Untertanen die Krüge abnehmen lassen, 
um den Kontakt zum Leutgeb zu unterbinden. 
Dies stellt einen Eingriff in die Gerichtsbarkeit 
Tolleths dar, den sich der Pfleger verbittet.  
( JSVS ) 
 

6.5.1654 Eine Frau Dressel quittiert Frau Barbara Schifer von 
Freiling eine Gehaltszahlung von 30 fl ( JSVS ) 

 
10.5.1654 Vergleich zwischen Maria Maximiliana von Oed mit 

ihrem Bruder Johann Secund: 
 

• Maria Maximiliana erhält ein Darlehen in Höhe  
von 6000 fl, das auf der Herrschaft Sprinzenstein 
liegt, von ihrem Bruder Johann Christoph zurück 
 

• Maria Maximiliana leiht diese 6000 fl ihrem 
Bruder Johann Secund ( JSVS ) 
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19.6.1654 Abrechnung über alle Einnahmen der Erben des Hans 
Mayerhofer aus den 11 gepfändeten Untertanen 1650-
1653 ( JSVS ) 

 
9.7.1654 Tod des Thronfolgers Ferdinand IV., eines Gönners der 

Familie Sprinzenstein. 
 
14.7.1654 Der Pfleger der Herrschaft Falkenstein schreibt an die 

Zechpröbste der Bruderschaft Unserer lieben Frau und 
der Kirche zu St. Leonhard bei Sarleinsbach: 

 
 Er mahnt die Zechpröbste, dass die Lehensteuer auf 

den Zehent aus dem Gut zu Dorf ( Pfarre  
Sarleinsbach ) für die Bruderschaft und auf die 
Zehenten zu Eberstorf und Wollerdorf seit 1630 
ausständig sind. Da sie sich nach dem Tod des 
Sigmund Friedrich von Salburg nicht um eine erneute 
Belehnung gekümmert haben, sind sie dieser Lehen 
verlustig. Die Belehnung kann nur verlängert werden, 
wenn sie binnen 8 Tagen ihre Schulden und eine Strafe 
zahlen ( JSVS ) 

 
5.8.1654 Die Stände ob der Enns berufen Johann Secund in 

einen Untersuchungsausschuss im Streit zwischen dem 
Landeshauptmann Graf von Kuefstein und dem Stift 
Kremsmünster um das Stift St.Peter und Paul zu 
Egenberg ( JSVS ) 

 
29.8.1654 Im Streit zwischen dem Herrn von Oed und den Erben 

des Hans Mayerhofer ergeht folgender Beschluss: 
 

• Die Pfändung zugunsten der Erben des Hans 
Mayerhofer bleibt solange aufrecht, bis alle Schulden 
bezahlt sind 
 

• Die Erben des Hans Mayerhofer sind verpflichtet, zu 
den Klagen des Wolf von Oed Stellung zu nehmen. 
 

• Die Verfahrenskosten tragen beide Parteien 
gemeinsam ( JSVS ) 
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12.9.1654 Florian Secund überlässt seinem Neffen Johann 
Secund einen Gnadenbrief Kaiser Ferdinands II. vom 
28.8.1627, in dem ihm der Kaiser als Ausgleich für 
erlittenen Schaden aus dem Bauernkrieg ein weiteres 
Lehen in Oberösterreich verspricht. Dieses 
Versprechen wird nie eingelöst werden. 

 
18.9.1654 Ein Herr Sagberg berichtet aus Linz an Johann Secund 

in Neuhaus: 
 
 Von 1.500 fl, die dem Landeshauptmann erlegt werden 

müssen, hat er 1366 fl bei der Frau von Preising 
vorgefunden. Er bittet um Zusendung des fehlenden 
Betrags ( JSVS ) 

 
2.10.1654 Der Pfleger von Piberstein ( ? ) schreibt an Johann 

Secund in Neuhaus: 
 

• Er bittet um Zusendung von 30 fl, die er ihm 
anstelle der Erben des Hans Mayerhofer zu 
Piberstein schuldig ist. 
 

• Die Leute haben Mitleid mit Witwe des Hofwirts 
zu Piberstein und ihren unmündigen Kindern, die 
die Taverne binnen 14 Tagen räumen soll. Falls 
ihr Vergehen das nicht erfordert, soll man ihr eine 
längere Frist einräumen ( JSVS ) 

 
29.10.1654 Andre Wegerbauer an der Bruckmühle und seine Frau 

Barbara nehmen bei Hans Mayerhofer, Bürger zu 
Rohrbach, und seiner Frau Eva einen Kredit von 130 fl 
auf ein Jahr zu einem Zinssatz von 6 fl 30 x pro Jahr 
auf. Der Kredit kann jedes Jahr auf Ansuchen 
verlängert werden. Unpünktliche Zahlung der Zinsen ist 
ein Kündigungsgrund. 
 

 Zeugen sind der Hofamtmann Caspar Schärdinger, 
Matthias Venus an der Sprinzelmühl und Matthias 
Viehböck ( JSVS ) 
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12.11.1654 Johann Secund stellt gegenüber dem 
Landeshauptmann fest, dass nach Abrechnung mit den 
gepfändeten Untertanen des Herrn von Oed noch eine 
Schuld an ihn als Rechtsnachfolger der Erben des 
Hans Mayerhofer in Höhe von 366 fl besteht. Er bittet 
um Auszahlung dieser Summe aus den 504 fl, die der 
Herr von Oed bei Gericht hinterlegt hat ( JSVS ) 

 
13.11.1654 Herr von Oed verklagt Johann Secund als 

Rechtsnachfolger der Erben des Hans Mayerhofer auf 
559 fl ausständige Herrenforderung und bittet darum, 
Johann Secund sein bei Gericht hinterlegtes Geld nicht 
auszahlen zu lassen ( JSVS ) 

 
13.11.1654 Der Landeshauptmann setzt Johann Secund von der 

Klage des Herrn von Oed in Kenntnis ( JSVS ) 
 
20.11.1654 Abrechnung über die Ausstände eines gewissen Kaiser 

( JSVS ) 
 
27.11.1654 Nach einer Entscheidung des Landesgerichts bittet 

Johann Secund den Landeshauptmann, ihm aus dem 
bei Gericht hinterlegten Geld des Herrn von Oed seine 
Ansprüche zu bezahlen ( JSVS ) 

 
27.11.1654 Der Herr von Oed kritisiert gegenüber dem 

Landeshauptmann, dass sich Johann Secund bei der 
Abrechnung mit seinen gepfändeten Untertanen um  
28 fl zu seinen Gunsten verrechnet hat. Außerdem ist 
die Entscheidung über seine Gegenforderungen noch 
ausständig. Er bittet also, mit der Auszahlung des 
Geldes an Johann Secund noch zu warten ( JSVS ) 

 
12.12.1654 Protokollsextrakt über den Verkauf des Häusels auf der 

Straß, Herrschaft Sprinzenstein: 
 
 Hans Reiter hat sein Häusl auf der Straß aus 

unbekannten Gründen stehen lassen und sich unter die 
Herrschaft Pürnstein begeben. Das Häusel wurde von 
ihm dem Wolf Kagerer um 84 fl verkauft. Nach Abzug 
von Schulden, Gebühren und Verkaufszehrung 
verbleiben davon noch 57 fl ( JSVS ) 
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14.12.1654 Ein Graf von Starhemberg bittet Johann Secund im 
Namen seines Untertans Königsdorfer, Bürger zu 
Kurzenzwettl, um Begleichung einer Schuld ( JSVS ) 

 
18.12.1654 Johann Secund weist die Beschuldigung des Herrn von 

Oed, er habe sich bei der Abrechnung mit dessen 
gepfändeten Untertanen verrechnet, zurück und dringt 
auf Ausbezahlung seiner Restforderung. 
 

 Der Landeshauptmann gibt dem Gesuch statt ( JSVS ) 
 
28.12.1654 Ulrich Wilhelm von Herzberg teilt aus Graz Johann 

Secund mit, dass er Maria Salome, Tochter des Herrn 
Georg Andre Freiherrn von Prank, heiraten wird und 
lädt ihn zur Hochzeit ( JSVS ) 

 
1654 Abrechnung über Zehrungen im oberen Amt ( JSVS ) 
 
1.1.1655 Der Landeshauptmann befiehlt auf Anforderung Johann 

Secunds den Wolf Mayerhofer, Bürger zu Aschach, zur 
Collationierung der Mayerhofer´schen Prozessakten  
( JSVS ) 

 
1.1.1655 Johann Secund bittet den Landeshauptmann um einen 

Termin für die Collationierung der Akten in seinem 
Streit mit Thomas Templ um dessen Forderungen 
wegen des Pöckguts ( JSVS ) 

 
11.1.1655 Johann Secund bittet den Landeshauptmann erneut um 

Auszahlung des Rests der Mayerhofer´schen 
Schuldforderung von 338 fl, die seinerzeit beim 
Landgericht von Wolf von Oed hinterlegt wurden. Die 
bei der Pfändungsverrechnung strittigen 28 fl werden 
vorläufig davon ausgenommen ( JSVS ) 

 
14.1.1655 Der Landeshauptmann hat die Auszahlung der 

Mayerhofer´schen Schuldforderung an Johann Secund 
gebilligt. Der Anwalt Philipp Greißl des Herrn von Oed 
bittet daraufhin um einen Monat Aufschub, da sich sein 
Herr in Passau aufhält, und er sich mit ihm zunächst 
beraten muss. ( JSVS ) 
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19.1.1655 Johann Secund protestiert gegen den 
Terminverlängerungsantrag des Anwalts Greißl und 
fordert die sofortige Auszahlung seiner Forderungen  
( JSVS ) 

 
13.2.1655 Johann Secund antwortet dem Landeshauptmann auf 

eine Klage der Anna Wallin, ehemaliger Wirtin zu 
Altenschlag: 

 
 Johann Secund hatte dem ehemaligen Brauer von 

Neuhaus, Michael Wall, und seiner Frau die Hoftaverne 
zu Altenschlag unter Piberstein übertragen. Bei der 
Schätzung der Taverne verschweigt das Paar Werte in 
Höhe von über 400 fl, was Johann Secund erst lange 
danach erfährt. 
 

 Außerdem gibt der Wirt Anlass zu ständigen Klagen, 
weil er die Untertanen mit Worten und Schlägen 
traktiert. Johann Secund untersagt ihm solches 
Verhalten schriftlich. Der Wirt aber schlägt den Boten, 
der ihm den Befehl überbringt, wirft das Schriftstück vor 
die Tür und erklärt, selbst wenn der Herr ihm einen 
ganzen Korb solcher Befehle überbringen ließe, würde 
er es genauso machen und nicht gehorchen. 
 
Johann Secund lässt ihn daraufhin nach Neuhaus 
laden. Da der Wirt mittlerweile 700 fl Schulden 
aufgehäuft hat, lässt Johann Secund außerdem die 
Taverne schätzen und entzieht sie ihrem Besitzer. 
Darauf hin flucht der Wirt schrecklich und geht mit 
gezogener Waffe auf den Amtmann los, wird aber 
festgehalten. Er schimpft sogar Johann Secund u.a. 
einen Schelm. 
 
Johann Secund lässt den Mann daraufhin in Eisen 
legen und ins Gefängnis schaffen, lässt ihn aber auf 
Bitten seiner Frau wieder frei.  
 

 Kaum zu Hause angekommen, zerschlägt der Wirt die 
Fenster der Taverne und bedroht die Inleute mehrfach 
mit Brand, so dass diese Johann Secund um Schutz 
bitten. Als ihn Johann Secund erneut verhaften lassen 
will, wehrt er sich dagegen mit einer Hacke und 
gezücktem Messer. Selbst im Gefängnis wütet und 
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schreit er und bedroht Herrschaft und Untertanen. Als 
ihn der Herr vorlädt, schleudert der Wirt ihm diese 
Drohungen sogar ins Gesicht. Johann Secund lässt nun 
den Wirt in der Taverne in einer warmen Stube mit 
einem Fuß an den Tisch anschmieden und verwahren. 
 

 Johann Secund bittet daher, die Klage der Wirtin 
abzuweisen ( 2 Exemplare JSVS ) 

 
2.3.1655 Wolf von Oed dringt beim Landeshauptmann darauf, 

dass Johann Secund endlich die ausständigen 
Herrenforderungen an die Erben des Hans Mayerhofer 
in Höhe von 559 fl endlich bezahlt ( JSVS ) 

 
3.3.1655 Der Landeshauptmann befiehlt Johann Secund, den 

Forderungen des Wolf von Oed nachzukommen  
( JSVS ) 

 
5.3.1655 Elias Schwingenkrug schreibt aus Neuhaus an Hans 

Auberger: 
 
 Nach dem plötzlichen Tod des Urban Atzmüller auf der 

Panzermühle ist dieser der Kirche von St. Johann noch 
100 fl schuldig. Der Graf Johann Secund verspricht den 
Zechpröbsten, ihnen nach dem Verkauf der Mühle 
diese Summe auszahlen zu lassen. 
 

 Das Blatt enthält außerdem auf der Rückseite noch 
Notizen zu dem Streit um den Wirt in Altenschlag  
( JSVS ) 

 
23.3.1655 Johann Secund erstattet dem Landeshauptmann 

Bericht über den Stand der Dinge in Sachen des Wirts 
von Altenschlag Michael Wall: 

 

• Er hatte zunächst gehofft, der inhaftierte Wirt 
würde zur Besinnung kommen. 
 

• Auch bei seiner Inhaftierung in der Burg 
Piberstein hat er so fürchterlich gewütet, dass ihm 
niemand zu nahe kommen wollte. 
 

• Bei der Inhaftierung in der Taverne hat er das 
Schloss zerschlagen, mit dem er angekettet war 
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und Amtmann, Untertanen und seinen Herrn mit 
Mord und Brand bedroht. 
 

• Danach läuft er zum Haus des Amtmanns; man 
kann ihn aber noch einfangen, bevor er seine 
Drohungen wahr machen kann 
 

• Man bringt ihn zurück in die Taverne und holt den 
Amtmann. Als der Wirt ihn sieht, springt er ihn an 
und versucht ihn zu erdrosseln, woran er nur mit 
Mühe gehindert werden kann. 
 

• Er bittet also um Verhaftung des Wirts durch den 
kaiserlichen Landrichter ( JSVS ) 

 
16.4.1655 Beschwerde des Johann Secund bei der 

Landeshauptmannschaft gegen die Verhaftung seines 
Untertanen, des Wirtes in der Taverne zu Altenschlag, 
durch den Landgerichtsverwalter von Waxenberg. 
Diese Verhaftung stellt einen Eingriff in seine 
Herrenrechte dar. Zitat aus dem Brief: 

 
 „... dass das Landgericht Waxenberg am 4. des Monats 

April zwischen 8 Uhr späten Abends mit bewaffneter 
Hand von etlich 20 Männern und bei sich gehabten 
Landgerichtsschergen, auch Eisen und Banden, sich 
vermessentlich unterstanden, in meine Taverne in 
Altenschlag einzufallen und meinen Wirt allda 
gewalttätig herauszunehmen und gefänglich mit sich 
nach Waxenberg zu führen, bloß und allein aus der 
geringfügigen Ursach, dass er neulich ein Paar Ochsen, 
so den Haslingerschen Kindern gehörig gewesen, auf 
Ansuchen und Begehren eines ihrer Freunde auf Recht 
und Unrecht in Verbot genommen, welche einem 
Waxenbergischen Untertanen als Vormund jener Kinder 
von meiner Herrschaft Neuhaus aus anvertraut worden, 
der aber fälschlich vorgab, die Ochsen seien die 
seinen,....“ ( 4 Exemplare JSVS ) 

 
26.4.1655 Der Herr von Oed bittet den Landeshauptmann, Johann 

Secund per Gebotsbrief zu mahnen, seine 
ausständigen Herrenforderungen an die Erben des 
Hans Mayerhofer in Höhe von 559 fl zu bezahlen  
( JSVS ) 
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27.4.1655 Der Landeshauptmann mahnt Johann Secund per 

Gebotsbrief, seine ausständigen Herrenforderungen an 
die Erben des Hans Mayerhofer in Höhe von 559 fl bei 
Androhung der Pfändung zu bezahlen ( JSVS ) 

 
4.5.1655 Brief eines Anwalts aus Linz an Johann Secund  

( JSVS ) 
 
11.5.1655 Johann Secund protestiert beim Landeshauptmann 

gegen die Zahlungsanweisung an den Herrn von Oed, 
da er dessen Forderungen für unbegründet hält.  
( JSVS ) 

 
12.5.1655 Der Landeshauptmann setzt den Herrn von Oed in 

Kenntnis, dass er aus dem von ihm bei Gericht 
hinterlegten Geld dem Johann Secund noch 34 fl 
aufgrund der Pfändungsabrechnung ausgezahlt hat  
( JSVS ) 

 
24.5.1655 Quittung über die Auszahlung der 34 fl 

Mayerhofer´sche Forderungen an Johann Secund  
( JSVS ) 

 
1.6.1655 Einsetzung einer kaiserlichen 

Untersuchungskommission, die das gesamte gräflich 
Sprinzensteinische Vermögen aufnehmen soll, um den 
Streit zwischen den Erben des Wenzel Reichard zu 
schlichten. 

 
4.6.1655 Der Bote des Landeshauptmanns Willibald Peller 

bestätigt, dass er dem Pändl im Haus des Mayerhofer 
zu Rohrbach einen Befehl zugestellt hat ( JSVS ) 

 
25.6.1655 Rüstgeldausschreibung der oö Landschaft  

( fälschlicherweise unter FEVS 1755 ) 
 
7.7.1655 Johann Secund erhebt beim Landeshauptmann Klage 

gegen den Verwalter des Landgerichts Waxenberg 
wegen der widerrechtlichen Verhaftung des Wirts zu 
Altenschlag: 

 
 Grund der Verhaftung war ein Streit des Wirts mit 

einem Waxenberger Untertan namens Mühleder um ein 
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Fischwasser, das der Herrschaft Neuhaus zugehörig 
ist. Mühleder hatte daraus Wasser abgeleitet, will die 
Sache aber in Waxenberg klären, wo angeblich die 
entsprechenden Briefe liegen. 

  
 Schließlich kommt Mühleder ins Wirtshaus nach 

Altenschlag, um den Wirt zum Termin nach Waxenberg 
zu fordern. Als sich der Kastner deswegen einschaltet, 
stößt ihn Mühleder nieder und fügt ihm eine gefährliche 
Bruchverletzung zu. 
 

 In der folgenden Nacht, als sich der Wirt bereits zur 
Ruhe gelegt hat, kommen Leute aus Waxenberg, legen 
ihn in Eisen und nehmen ihn ohne Wissen Johann 
Secunds mit.  
 

 Als Johann Secund davon erfährt, protestiert er beim 
Verwalter in Waxenberg gegen das Verfahren, bittet 
darum, den Wirt aus dem Eisen nach Hause zu 
entlassen und fordert Entschädigung für den Schaden, 
der durch die Ableitung aus dem Fischwasser 
entstanden ist. ( JSVS ) 

 
7.7.1655 Der Landeshauptmann verlangt von Thomas 

Schwindberger, Pfleger und Verwalter des Landgerichts 
Waxenberg, eine Stellungnahme zur Klage Johann 
Secunds ( JSVS ) 

 
9.7.1655 Der Bote des Landeshauptmanns Willibald Peller 

bestätigt, dass er dem Pfleger zu Waxenberg den 
Befehl des Landeshauptmanns zugestellt hat ( JSVS ) 

 
14.7.1655 Johann Secund wendet sich erneut an den 

Landesanwalt: 
 

• Trotz einer Verordnung des Landeshauptmanns 
hat der Pfleger die zwei Pibersteiner Untertanen 
nicht entlassen. Vielmehr hat er die beiden, die 
vorher wie Verbrecher in Eisen gelegt im 
Schergenhaus inhaftiert waren, nunmehr in den 
Reckturm werfen lassen, mit der Bemerkung, 
daraus könne man sie nicht mit Gewalt befreien. 
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• Johann Secund protestiert dagegen, dass der 
Verwalter den Befehlen des Landeshauptmanns 
nicht nachkommt, zumal das mögliche Vergehen 
der beiden Untertanen dieses Verfahren gar nicht 
rechtfertigt. 
 

• Die Waxenberger Untertanen sind durch dieses 
Verfahren schon so übermütig geworden, dass 
sie in Altenschlag Raufhändel anfangen mit der 
Begründung, die Herrschaft Piberstein könne 
ihnen hierin gar nichts anhaben. 
 

• Weil der Wirt in Altenschlag schon so krank war, 
dass er – im Reckturm in Eisen gelegt – beinahe 
schon seinen Geist aufgegeben hätte, musste ihn 
der Verwalter wieder heim gehen lassen, hat die 
Verhaftung aber nicht aufgehoben. 
 

• Johann Secund fordert, auf Kosten des 
Verwalters den kaiserlichen Landrichter nach 
Waxenberg zu schicken und die Aufhebung der 
Verhaftung durchzusetzen ( JSVS ) 

 
19.7.1655 Der Anwalt des Landgerichts Waxenberg bittet den 

Landeshauptmann um 4 Tage Frist für die Einreichung 
der Stellungnahme wegen der Verhaftung der zwei 
Pibersteiner Untertanen, da er erkrankt ist ( JSVS ) 

 
20.7.1655 Wolf von Oed fordert beim Landeshauptmann, dass 

Johann Secund ihm endlich die ausständigen 
Herrenforderungen gegen die Erben des Mayerhofer in 
Höhe von 559 fl bezahlt ( JSVS ) 

 
20.7.1655 Der Landeshauptmann befiehlt Johann Secund bei 

Androhung der Pfändung, dem Wolf von Oed die 
ausständigen Herrenforderungen gegen die Erben des 
Mayerhofer in Höhe von 559 fl zu bezahlen ( JSVS ) 
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20.7.1655 Johann Secund erhebt erneut Klage beim 
Landesanwalt: 

 
 Der Pfleger von Waxenberg hat nicht nur die 

Anordnung auf Freilassung seines Pibersteiner 
Untertans nicht Folge geleistet, sondern sogar gedroht, 
den Wirt zu Altenschlag wieder zu verhaften. Er bittet 
daher, den Landrichter mit dem Freilassungsbefehl 
endlich wirklich abzuschicken ( JSVS ) 

 
20.9.1655 In einem Streitfall mit seinem Bruder Johann Christoph 

verlangt Johann Christoph beim Landeshauptmann, 
dass sein Bruder binnen 3 Tagen zu seiner Klage 
Stellung nehmen muss ( JSVS ) 

 
25.9.1655 Wolf von Oed verlangt vom Landeshauptmann den 

Pfändungsbeschluss gegen Johann Secund, da dieser 
trotz mehrfacher Aufforderung die ausständigen 
Herrenforderungen gegen die Erben des Mayerhofer in 
Höhe von 559 fl noch nicht bezahlt hat ( JSVS ) 

 
27.9.1655 Der Landeshauptmann benachrichtigt Johann Secund, 

dass er auf Antrag des Wolf von Oed die Pfändung 
genehmigen wird ( JSVS ) 

 
6.11.1655 Johann Secund klagt beim Landeshauptmann gegen 

seinen Bruder Johann Christoph erneut auf Auszahlung 
einer Hypothek von 3.300 fl auf der Herrschaft 
Sprinzenstein, die er von seiner Tante Anna Sophie von 
Preising erhalten hat ( JSVS ) 

 
11.11.1655 Christina, Äbtissin von Niedernburg in Passau, schreibt 

an Johann Secund in Neuhaus: 
 
 Sein Untertan fährt täglich oft 15-20 Personen über die 

Donau, während die Urfahr nach altem Privileg ihrer 
Herrschaft Landshag zusteht. Sie bittet ihn, dem Fergen 
das in Zukunft zu verbieten ( JSVS ) 

 
17.11.1655 Der Bote des Landeshauptmanns Michl Leitner 

bestätigt, dass er Johann Christoph von Sprinzenstein 
den Befehl des Landeshauptmanns zugestellt hat, 
seinem Bruder Johann Secund die 3.300 fl zu bezahlen 
( JSVS ) 
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4.12.1655 Johann Secund legt beim Landeshauptmann Protest 

gegen die Forderungen des Wolf von Oed ein ( JSVS ) 
 
16.12.1655 Johann Secund bittet den Landeshauptmann, seinem 

Bruder Johann Christoph die Zahlung seiner Schuld in 
Höhe von 3.300 fl zu befehlen ( JSVS ) 

 
23.12.1655 Der Bote des Landeshauptmanns Michl Leitner 

bestätigt, dass er Johann Christoph von Sprinzenstein 
den Befehl des Landeshauptmanns zugestellt hat, 
seinem Bruder Johann Secund die 3.300 fl zu bezahlen 
( JSVS ) 

 
1655 Verzeichnis, was Philipp Weilenpöck in diesem Jahr 

von der Herrschaft Sprinzenstein an Bier bezogen hat  
( JSVS ) 

 
27.1.1656 Mit einer erneuten, umfangreichen Begründung verlangt 

Wolf von Oed vom Landeshauptmann die Pfändung 
gegen Johann Secund von Sprinzenstein wegen der 
ausständigen Herrenforderungen an die Erben des 
Hans Mayerhofer ( JSVS ) 

 
27.1.1656 Der Landeshauptmann verlangt von Johann Secund 

von Sprinzenstein eine Stellungnahme wegen der 
ausständigen Herrenforderungen an die Erben des 
Hans Mayerhofer ( JSVS ) 

 
21.3.1656 Johann Secund hat seine Stellungnahme wegen der 

ausständigen Herrenforderungen an die Erben des 
Hans Mayerhofer noch immer nicht eingereicht. Wolf 
von Oed fordert den Landeshauptmann auf, ihn noch 
einmal nachdrücklich zu erinnern ( JSVS ) 

 
27.3.1656 Der Landeshauptmann erinnert Johann Secund noch 

einmal nachdrücklich an seine Stellungnahme wegen 
der ausständigen Herrenforderungen an die Erben des 
Hans Mayerhofer ( JSVS ) 

 
19.4.1656 Auflistung aller Lehenbriefe über Lehenbriefe der 

Herren von Oed ( JSVS ) 
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27.6.1656 Herr Spindler schreibt aus Linz an Johann Secund in 
Neuhaus: 

 

• Er beklagt sich, dass ihm Johann Secund noch 
nicht – wie versprochen - einen Reisjäger 
zugeschickt hat, wodurch die Wildschützen in 
seinen Revieren recht überhand nehmen 
 

• Er erinnert ihn daran, zum Landtag zu kommen, 
da dort der Prozess Polhaim verhandelt wird  
( JSVS ) 

 
28.6.1656 Stellungnahme des Michael Fahl und der Erben des 

Haslinger zu der Gutmachung von Forderungen Johann 
Secunds. Es geht auch um die Vorgänge nach dem 
Tod des Pibersteiner Hofwirts Haslinger ( JSVS ) 

 
Juni 1656 Stark beschädigter Brief über Rechtsangelegenheiten in 

Linz ( JSVS ) 
 
12.7.1656 Da Johann Secund zu der Forderung des Herrn von 

Oed in Sachen der Erben des Hans Mayerhofer noch 
immer keine Stellung bezogenhat, verlangt der Herr von 
Oed beim Landeshauptmann, Johann Secund diese 
Stellungnahme binnen 3 Tagen abzufordern ( JSVS ) 
 

 Der Landeshauptmann entspricht dieser Bitte noch am 
gleichen Tag ( JSVS ) 

 
7.8.1656 Der Pfleger von Helfenberg Jakob Pändl schreibt an 

Johann Secund in Neuhaus: 
 

• Der Neuhauser Untertan Martin Kepplinger hat 
die Auszahlung von 100 fl an seinen Bruder 
Georg Kepplinger zu Keppling, Helfenberger 
Untertan, sperren lassen. 
 

• Man hat den Georg Kepplinger mit seiner 
Forderung an das Landgericht verwiesen, das ihn 
aber an die Herrschaft Neuhaus zurückverwiesen 
hat. 
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• Georg Kepplinger kann beweisen, dass die 
Forderung seines Bruders zu Unrecht besteht. 
 

• Martin Kepplinger hat auch versucht, die 
Auszahlung von 55 fl Ochsengeld an den Köck im 
Aigen, Helfenberger Untertan, sperren zu lassen, 
ist aber damit gescheitert. 
 

• Der Pfleger bittet um Auszahlung der 100 fl an 
seinen Untertan Georg Kepplinger ( JSVS ) 

 
20.8.1656 Der Vertreter der Passauer Lehenstube in Peilstein, 

Hans Caspar Weigl, schreibt an einen Herrn von 
Sprinzenstein: 

 
 Der Winkler von Sarleinsbach hat sich bisher halsstarrig 

geweigert, sich erneut mit seinem Zehent belehnen zu 
lassen, weswegen ihm dieser Zehent entzogen wird, 
wenn er sich nicht bei der Passauer Lehenstube 
meldet. Die Herrschaft wird daher gebeten, ihn und den 
Christoph Spindlbalker zu Oberpeilstein zur 
Neubelehnung herzuschicken ( JSVS ) 

 
13.9.1656 Johann Secund schickt dem Landeshauptmann die 

abgeforderte Stellungnahme zu den Forderungen des 
Herrn von Oed an die Erben des Hans Mayerhofer  
( JSVS ) 

 
3.11.1656 Johann Secund bittet den Herrn von Oed, für ihren 

Prozess um die Forderung an die Erben des Hans 
Mayerhofer einen Termin für die Collationierung der 
Akten anzusetzen ( JSVS ) 

 
20.11.1656 Johann Secund bittet den Landeshauptmann um 

Austellung des Pfändungsdekrets gegen seinen Bruder 
Johann Christoph über eine Schuldforderung von  
3.300 fl an die Herrschaft Sprinzenstein ( JSVS ) 

 
20.11.1656 Der Landeshauptmann benachrichtigt Johann Christoph 

von Sprinzenstein, dass er dessen Bruder Johann 
Secund das Pfändungsdekret gegen ihn wegen der 
Schuldforderung von 3.300 fl an die Herrschaft 
Sprinzenstein ausgestellt hat ( JSVS ) 
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6.12.1656 Der Bote des Landeshauptmanns Andre Deininger 
bestätigt, dass er Johann Christoph von Sprinzenstein 
den Erinnerungsbefehl des Landeshauptmanns 
zugestellt hat, seinem Bruder Johann Secund die  
3.300 fl zu bezahlen ( JSVS ) 

 
7.12.1656 Wolf von Oed verweigert die Collationierung der 

Prozessakten wegen seiner Forderungen an die Erben 
des Hans Mayerhofer, weil Johann Secund in seiner 
Stellungnahme neue Argumente eingeführt hat, die erst 
geprüft werden müssen ( JSVS ) 

 
15.12.1656 Da Wolf von Oed zum Gerichtstermin zur 

Collationierung der Prozessakten wegen seiner 
Forderungen an die Erben des Hans Mayerhofer nicht 
erschienen ist, verlangt vom Landeshauptmann Johann 
Secund die Collationierung dieser Akten ex officio  
( JSVS ) 

 
16.12.1656 Verhör vor dem Marktgericht Sarleinsbach: Es klagt der 

kaiserliche Feldwebel Andreas Höchtl gegen Hans 
Ruckerbauer zu Sarleinsbach: 

 

• Der Feldwebel gibt an, dass er am vergangenen 
Katharinenmarkt dem Pfarrer das Geleit bis zum 
Garten hinaus gegeben habe. Als er eine 
Rauferei zwischen Soldaten und Zivilisten 
bemerkt, läuft er hin, um zu schlichten und 
befiehlt seinen Soldaten, sich fortzuscheren. Da 
packt der Hans Ruckerbauer ihn am Arm, schreit: 
„Schlagt´s zu, ihr Brüder“, worauf der Feldwebel 
zu Boden geschlagen wird. 
 

• Hans Ruckerbauer gesteht, dass er den 
Feldwebel festgehalten hat; er habe ihn aber nicht 
als Offizier erkannt, und weil er im Streit stark in 
Bedrängnis geraten sei, habe er die anderen zum 
Zuschlagen aufgefordert. 
 

• Die Götzendorfer Untertanen Andreas und Georg 
Schwarzbauer sowie Hans Wieserer sagen aus, 
dass sie ganz friedlich nachhause gegangen 
seien. Am Pfarrhof seien aber die Soldaten über 
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sie hergefallen und hätten sie geschlagen. 
 

• Der Korporal berichtet, die Maurer hätten beim 
Pfarrhof gehalten und die Soldaten mit den 
Worten provoziert: „Ihr Bärenhäuter, kommt nur 
her!“ Der Feldwebel hat dann tatsächlich 
versucht, sie wegzuschicken. Die Götzendorfer 
Untertanen widersprechen dieser Version. 
 

• Das Marktgericht verurteilt den Hans 
Ruckerbauer, dem Feldwebel als 
Ortskommandanten Arzt- und Baderkosten sowie 
Schmerzensgeld in Höhe von 10 Reichstaler zu 
bezahlen. 
 

• Wegen des Bruchs der Freiung behält sich das 
Gericht die Bestrafung der Götzendorfer 
Untertanen vor. 
 

• Zeugen sind Adolf Seiber, Verwalter der 
Herrschaft Götzendorf, und Johann Nagl, 
Ratsbürger zu Sarleinsbach ( JSVS ) 

 
23.12.1656 Kaiser Ferdinand III. fordert wegen der Klage der Stadt 

Linz betreffend des Umgelds auf dem Land einen 
Bericht ( JSVS ) 

 
11.1.1657 Johann Secund bittet den Landeshauptmann, die 

Pfändung gegen seinen Bruder Johann Christoph 
wegen schuldiger 3.300 fl endlich zu vollstrecken  
( JSVS ) 

 
11.1.1657 Der Landeshauptmann verständigt Johann Christoph 

davon, dass die Ausfertigung des Pfändungsdekrets 
zugunsten seines Bruders Johann Secund bevorsteht  
( JSVS ) 

 
1.2.1657 Der Bote des Landeshauptmanns Michael Leitner 

bestätigt, dass er Johann Christoph von Sprinzenstein 
den Erinnerungsbefehl des Landeshauptmanns 
zugestellt hat, seinem Bruder Johann Secund die  
3.300 fl zu bezahlen ( JSVS ) 
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3.3.1657 Johann Secund bittet den Landeshauptmann, die 
Pfändung gegen seinen Bruder Johann Christoph 
wegen schuldiger 3.300 fl endlich zu vollstrecken, da 
dieser auch auf Erinnerungsbefehle nicht reagiert  
( JSVS ) 

 
3.3.1657 Der Landeshauptmann verständigt Johann Christoph 

von der Ausfertigung des Pfändungsdekrets ( JSVS ) 
 
12.3.1657 Der Rechtsanwalt des Herrn Wolf von Oed bittet den 

Landeshauptmann, ihm mehr Zeit zur Verfassung einer 
ausführlichen Stellungnahme zu den neuen Beweisen 
Johann Secunds in der Streitsache um das Erbe des 
Hans Mayerhofer zu lassen. ( JSVS ) 

 
17.3.1657 Der Landeshauptmann bittet Johann Secund um seine 

Stellungnahme zu den Klagen der Stadt Linz über 
Missstände bei ihrem Umgeld, das sie auf dem Land 
besitzt ( JSVS ) 

 
20.3.1657 Ausführliche Stellungnahme des Herrn von Oed zu den 

neuen Argumenten Johann Secunds im Streit um die 
Forderungen an die Erben des verstorbenen Hans 
Mayerhofer ( JSVS ) 

 
2.4.1657 Tod Kaiser Ferdinand III. 
 
24.4.1657 Josef Kampmüller aus Altenschlag schreibt an Johann 

Secund in Neuhaus: 
 

• Er schickt dem Grafen per Boten 32 fl zu. 
 

• Die Wohnung wird er, soweit es ihm möglich ist, 
binnen 14 Tagen bezahlen. 
 

• Das Waschhaus hat er auf Befehl des Grafen um 
30 fl verkauft 
 

• Das Tagwerk hinter dem Haus könnte als Acker 
gebraucht werden, ist aber verräumt und voller 
Steine und daher der Herrschaft nicht von Nutzen 
 

• Er möchte eines der Fischwasser der Herrschaft 
in Pacht nehmen ( JSVS ) 
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4.5.1657 Der Pfleger von Schaumberg, Mayerhofer, erhebt Klage 

bei Johann Secund: 
 
 Michael Zeller, Bürger, Schiffmeister und Pächter der 

Urfahr zu Aschach, beklagt sich, dass die Neuhauser 
Untertanen Weyrer und Schmidthofer eine 
widerrechtliche Urfahr auf der Donau zu den Aschacher 
Jahrmärkten unterhalten, was einen Eingriff in die 
Rechte der Grafschaft Schaumberg darstellt. Johann 
Secund soll dieses Verfahren seinen Untertanen 
verbieten ( JSVS ) 

 
7.5.1657 Ferdinand Widmer in Rohrbach bewirbt sich bei Johann 

Secund um die Pacht des Wirtshauses in Altenschlag  
( fälschlicherweise unter FEVS 1757 ) 

 
7.5.1657 Wolf von Oed verlangt die Gegendarstellung Johann 

Secunds zu seiner Klage auf ausständige 
Herrenforderungen gegen die Erben des Hans 
Mayerhofer binnen 8 Tagen ( JSVS ) 

 
29.5.1657 Der Bote des Landeshauptmanns Abraham Lackner 

bestätigt, dass er Johann Christoph von Sprinzenstein 
den Erinnerungsbefehl des Landeshauptmanns 
zugestellt hat, seinem Bruder Johann Secund die 3.300 
fl zu bezahlen ( JSVS ) 

 
2.6.1657 Christoph Leopold Graf von Thürheim schreibt aus 

Weinberg an Johann Secund: 
 
 Er ist mit dem Prälaten von St.Florian und Herrn Hayder 

nach Linz in einen Ausschuss berufen worden. 
Ursprünglich wollte er sich in einem Sessel hintragen 
lassen, da sein Gesundheitszustand weder das Reiten 
noch das Fahren erlaubt. Jetzt hat er aber so große 
Schmerzen, dass eine Reise unmöglich ist. Er bittet 
daher Johann Secund, ihn im Ausschuss zu vertreten  
( JSVS ) 
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4.6.1657 Johann Secund bittet den Landeshauptmann um 
Durchführung der Pfändung gegen seinen Bruder 
Johann Christoph, da dieser seine Schulden trotz 
wiederholter Erinnerung immer noch nicht bezahlt hat  
( 2 Exemplare JSVS ) 

 
4.6.1657 Der Landeshauptmann befiehlt dem kaiserlichen 

Landrichter Johann Paul Rottwang, die Pfändung 
gegen Johann Christoph von Sprinzenstein 
durchzuführen und darüber Bericht zu erstatten. 

 
11.6.1657 Auf Antrag Johann Christoph von Sprinzensteins 

verfügt der Landeshauptman die vorläufige Einstellung 
des Pfändungsbeschlusses, den Johann Secund gegen 
seinen Bruder bereits erwirkt hatte ( JSVS ) 

 
11.6.1657 Wolf von Oed verlangt die Gegendarstellung Johann 

Secunds zu seiner Klage auf ausständige 
Herrenforderungen gegen die Erben des Hans 
Mayerhofer binnen 3 Tagen ( JSVS ) 

 
21.6.1657 Gegendarstellung des Johann Secund gegen die 

Forderungen des Wolf von Oed wegen ausständiger 
Herrenforderung an die Erben des Hans Mayerhofer  
( JSVS ) 

 
19.7.1657 Samuel Satzburger, Pfarrer von St. Johann, schreibt an 

Daniel Haslinger, Verwalter der Herrschaft Piberstein  
 

• Er soll die Pibersteiner Untertanen, die ihm 
zehentpflichtig sind, herzuschicken.  
 

• Der Zehent des Maierhofs zu Piberstein kann mit 
Geld abgelöst werden. 
 

• Er bedauert den Streit des Verwalters mit dem 
Pfarrer von Helfenberg, der ein grober Mensch ist, 
mit dem man nichts anfangen kann ( JSVS ) 

 
13.9.1657 Johann Secund bittet den Landeshauptmann, den 

Pfändungsbeschluss gegen seinen Bruder Johann 
Christoph wieder in Kraft zu setzen ( JSVS ) 
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13.9.1657 Der Landeshauptmann setzt den Pfändungsbeschluss 
wieder in Kraft und beauftragt den kaiserlichen 
Landrichter Rottwang mit der Durchführung ( 2 
Exemplare JSVS ) 

 
1657 Die Brüder Johann Secund und Johann Christoph 

verkaufen das Cobersche Haus in Linz ( Ecke 
Altstadt/Klostergasse, Hausnr.17 ) an den Grafen 
Johann Balthasar von Starhemberg. 

 
24.9.1658 Vergleich zwischen Johann Secund und Johann 

Christoph: 
 

• Die Missverständnisse bezüglich der 
Neuhaus´schen Dienste sind ausgeräumt. 

• Johann Christoph überlässt seinem Bruder  
2000 fl aus der Schallenberg´schen Schuld 

• Johann Christoph überlässt seinem Bruder die 
Herrschaft Piberstein in vollem Umfang 

• Der „Ansatz“ ( Pfändung?) wird mit sofortiger 
Wirkung aufgehoben 

• Johann Secund gibt neben den 2 angesetzten 
Mühlbergischen Untertanen 500 fl an Johann 
Christoph, sobald die Schallenberg´sche Schuld 
eingetrieben ist 

• Bei Verkauf einer Herrschaft erhält der jeweils 
andere Bruder das Vorkaufsrecht 

• Bei Verletzung dieses Vertrags ist eine Strafe von 
3000 fl zu zahlen; Rechte, die diesem Vergleich 
u.U. widersprechen, sind zurückzustellen 

 
4.12.1657 Wolf von Oed nimmt zu einzelnen Punkten der 

Stellungnahme des Johann Secund in Sachen 
ausständiger Herrenforderungen an die Erben des 
Hans Mayerhofer Stellung: 

 

• Dass er zweimal Freigelder zu fordern hat, ergibt 
sich aus der Tatsache, dass Hans Mayerhofer 
1643 sein Haus an den jungen Mert Mayerhofer 
verkauft hat. Dieser wiederum verkauft es 1645 
an Andre Danreuther um 700 fl. 
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• Er wehrt sich noch einmal nachdrücklich gegen 
den Vowurf, er habe bei dieser Aktion den 
Kaufpreis für die Erben des Hans Mayerhofer 
eingenommen und dann unterschlagen ( JSVS ) 

 
14.12.1657 Der Bote des Landeshauptmanns Adam Holzinger 

bestätigt, dass er Thomas Schwindberger, Pfleger zu 
Waxenberg, die Verordnung des Landeshauptmanns 
zugestellt hat ( JSVS ) 

 
1657 Abrechnung des Hans Peilsteiner, Maurermeisters zu 

Haslach, was er in der Tafelstube bei der Herrschaft 
Neuhaus gearbeitet hat. Genannt werden auch die 
Löhne der einzelnen Tagwerker ( JSVS ) 

 
8.1.1658 Johann Secund protestiert gegen die Einlassungen des 

Herrn von Oed in Sachen Erben des Hans Mayerhofer 
und verlangt vom Landeshauptmann eine endgültige 
gerichtliche Klärung ( JSVS ) 

 
22.1.1658 Caspar Haslinger an der Petermühl, Untertan des Stifts 

Hohenfurt, schreibt an Johann Secund: 
 
 Der Pibersteiner Untertan Josef Kampmüller hat von 

ihm ein Pferd um 16 fl 30 x gekauft, einen Gulden 
angezahlt und im Beisein seines Schwiegervaters zu 
Gutwasser versprochen, die restlichen 15 fl zu 
bezahlen, sobald er mit dem Grafen von Salzburg 
wiederkomme. 

 
 Nunmehr will ihn der Kampmüller mit leeren 

Versprechungen abspeisen und versucht überdies, vom 
ausständigen Kaufpreis Zehrungskosten abzuziehen. 
 

 Der Petermüller bittet Johann Secund, ihm zu seinem 
Geld zu verhelfen ( JSVS ) 

 
16.3.1658 Der Pfleger von Falkenstein schreibt an Hermann 

Großhaupt, Richter zu Sarleinsbach: 
 
 Nach dem Tod des Johann Aumüller, Leinwandhändler 

in Putzleinsdorf, hat die Witwe noch um Aufschub der 
Kridaverhandlung gebeten, weswegen die 
Schuldforderung des Herrn Großhaupt wegen 136 fl 
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verkaufter Leinwad noch nicht behandelt werden kann  
( JSVS ) 

 
3.6.1658 Johann Secund protestiert beim Landeshauptmann 

gegen neu erhobene Anschuldigungen des Herrn von 
Oed ( JSVS ) 

 
19.9.1658 Bürgermeister und Rat der Stadt Linz bitten den 

Landeshauptmann, von Johann Secund binnen  
8 Tagen den angeforderten Bericht über das Umgeld 
anzufordern ( JSVS ) 

 
28.9.1658 Johann Christoph verlangt über den Landeshauptmann 

von seinem Bruder Johann Secund die Herausgabe der 
authentischen Dokumente als Grundlage ihres 
Vergleichs ( JSVS ) 

 
3.10.1658 Verlassenschaftsverhandlung nach dem Tod des 

verwitweten Wolf Diechtleder in der Au, Neuhauser 
Untertan ( JSVS ) 

 
30.11.1658 Brief eines Rechtsanwalts aus Linz an Johann Secund  

( JSVS ) 
 
19.12.1658 Joseph Kampmüller schreibt seinem Herrn Johann 

Secund: 
 

• Er übersendet ihm das Protokoll samt der 
Abrechnung. 
 

• Er hofft, nicht persönlich vor ihm erscheinen zu 
müssen; falls es aber notwendig ist, soll er ihm 
einen Tag nennen. 
 

• Er hofft, obwohl er schon lange von Altenschlag 
weg ist, auf eine kleine Anerkennung ( JSVS ) 

 
8.1.1659 Da sein Bruder Johann Christoph auch nach Abschluss 

eines Vergleichs seine Schulden immer noch nicht 
bezahlt, bittet Johann Secund den Landeshauptmann, 
den alten Pfändungsbeschluss wieder in Kraft zu 
setzen ( 2 Exemplare JSVS ) 
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3.2.1659 Der Rat der Stadt Linz beklagt sich beim 
Landeshauptmann, dass als einziger Herr des Landes 
Johann Secund noch keine Stellungnahme zur 
Umgeldfrage eingereicht hat. Er soll diese binnen drei 
Tagen vorlegen ( JSVS ) 

 
24.4.1659 Die Lichtensteinische Hofkanzlei in Mährisch-Krumau 

bestätigt, dass ihr Elias Öllinger anstelle eines Passes 
seinen Lehrbrief vorgelegt hat ( JSVS ) 

 
8.11.1659 Die Kanzlei des Herren von Oed setzt den 

Zechpröbsten der Marienkapelle in Sarleinsbach nach 
dem Tod ihres Lehenträgers Wolf Maierhofer, Bürger zu 
Sarleinsbach, einen letzten Termin, um ihre 
Lehensteuer zu bezahlen ( JSVS ) 

 
1659 Brief zu einem Streit vor dem Stadtgericht Linz ( JSVS ) 
 
21.7.1660 Da Zacharias Reiter zu Rumersdorf seine Schulden 

nicht bezahlen und sein Gut auch nicht verkaufen 
konnte, wird dieses zur Tilgung einer Hypothek von  
312 fl dem Tobias Kampmüller, Bürger und 
Handelsmann zum Lembach, überlassen. Freigeld wird 
erst fällig, wenn er das Gut weiter verkauft hat.  
 

 Herr Kampmüller hat davon sofort der Herrschaft 30 fl 
von 61 fl Schulden, das ausständige Zehentgeld von  
7 fl und dem Richter Paul Püringer 14 fl zu bezahlen. 
Die übrigen Gläubiger müssen sich an Zacharias Reiter 
halten. 
 

 Zeugen sind Tobias Reinberger, Marsbacher Richter zu 
Lembach, der Richter Paul Püringer zu Niederkappel 
und der Amtmann Georg Seltenhofer ( JSVS ) 

 
9.9.1660 Zahlungserinnerung über 1.000 fl an Johann Secund  

( JSVS ) 
 
1660 Martin Kiemer zu Obergmeinholz und seine Frau 

Magdalena übernehmen eine Schuld von 150 fl, die 
Johann Secund für die Prembserischen Erben bezahlt 
hat, zu einem Zinsatz von 6 %. 
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 Da Kiemer kein Petschaft besitzt, treten als Zeugen an 
seiner Stelle Stefan Winkler, ehemaliger Pfleger der 
Herrschaft Berg, und der Neuhauser Amtmann Georg 
Heyböck an ( JSVS ) 

 
15.1.1661 Ein Nachbar wünscht Johann Secund ein gutes neues 

Jahr und lädt ihn zu einem Besuch ein ( JSVS ) 
 
23.1.1661 Wolf von Oed bittet den Landeshauptmann, den 

Vormündern der Kinder des verstorbenen Sigmund 
Schifer von Freiling die Vorlage bestimmter Dokumente 
zu befehlen ( JSVS ) 

 
19.3.1661 Der Herr von Schallenberg schreibt aus Luftenberg an 

die verwitwete Regina Sabina Schifer: 
 
 Er ist verärgert, dass Johann Secund an seinem 

Versprechen zweifelt, sich im Vergleichsverfahren mit 
seinem Bruder Johann Christoph um seine 
Angelegenheiten zu kümmern ( JSVS ) 

 
22.3.1661 Der Landeshauptmann setzt Johann Secund einen 

Termin zur Collationierung in seinem Prozess gegen 
Herrn Dietrich von Rödern ( JSVS ) 

 
6.5.1661 Vergleich über das Erbe des Wenzel Reichard von 

Sprinzenstein: 
 
 Die Brüder Johann Secund und Johann Christoph 

erhalten 7.500 fl. ( Notiz + 2 Vertragsausfertigungen 
JSVS ) 

 
27.5.1661 Der Landeshauptmann benachrichtigt Johann Secund, 

dass er seinem Gegner Wolf von Oed eine Relaxation 
im Kaufschillingsstreit bewilligt hat ( JSVS ) 

 
20.6.1661 Der Landeshauptmann befiehlt Johann Secund, dass er 

seinem Gegner Wolf von Oed ein Teillibell im Original 
zu übermitteln hat ( JSVS ) 

 
8.8.1661 Johann Secund bittet den Landeshauptmann in seinem 

Prozess gegen Wolf von Oed um eine 14tägige 
Terminverlängerung ( JSVS ) 
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24.10.1661  Schwer leserliches Schreiben ( JSVS ) 
 
5. 11. 1661  Die Stände des Landes ob der Enns beauftragen 

Christoph Ehrenreich Freiherrn von Schallenberg als ihr 
Repräsentant an der Hochzeit des Johann Secund auf 
Schloss Neuhaus teilzunehmen. ( JSVS ) 

 
21.11.1661 Johann Secund heiratet in der Schlosskapelle von 

Neuhaus Anna Elisabeth, war die Tochter des Sigmund 
Freiherrn Schifer zu Freiling und der Regina Sabina, 
geborene Freiin von Oedt zu Helfenberg, Herrin zu 
Lichtenau ( leibliche Cousine Johann Secunds ). 

 
1661 Verzeichnis des Dienst- und Zehenthaars der 

Untertanen  im oberen Lichtenauer Amt ( JSVS ) 
 
1661 Lehensteuerverzeichnis der Herrschaft Lichtenau  

( JSVS ) 
 
30.9.1662 Adam Wolfsteiner zu Grub, Herrschaft Neuhaus, und 

seine Frau Barbara sind ihrer Herrschaft 110 fl 
Landsteuern schuldig. Da sie aber wegen der Teuerung 
des Getreides diese Steuern nicht auftreiben könnten 
und Haus und Hof verlassen müssten, streckt ihnen die 
Herrschaft diese Summe als Kredit zu 6 % Zinsen vor. 
 

 Als Zeugen fungieren der Hofschneider Christoph 
Münink und der Hofamtmann Georg Heypöck ( JSVS ) 

 
9.12.1662 Abrechnung über die Schuldenrückzahlung für die 

Herrschaft Sprinzenstein, die unter der Vormundschaft 
Wenzel Reichards von Sprinzenstein geschehen ist  
( JSVS ) 

 
1650-1667 Vormundschaftsregister über die Erben des 

verstorbenen Marx Tobringer, Hofstetter zu Spielleiten. 
Die Erben sind die Töchter Martha, Barbara und Maria. 
Als Vormünder fungieren Martin Reiter zu 
Hundsprenning und Matthias Leitner auf der Leiten  
(JSVS ) 
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1660-1666 Vormundschaftsregister über die Erben des 
verstorbenen Marx Baumann zu Grub. Die Erben sind 
die Söhne Wolf und Stefan. Als Vormünder fungieren 
der neue Besitzer Georg Baumann zu Grub und 
Sigmund Köck zu Mayerhof ( JSVS ) 

 
2.3.1663 Die kaiserliche Kommission zur Schlichtung der 

Streitigkeiten zwischen den Brüdern Johann Secund 
und Johann Christoph einerseits und den Erben des 
Grafen Wenzel Reichard von Sprinzenstein, die seit 
1651 tätig gewesen war, schließt ihre Arbeit ab. Der 
Vergleich ist damit abgeschlossen und gültig.  
( 2 Exemplare JSVS ) 

 
27.3.1663 Extrakt aus dem Einlagurbar der Herrschaft Lichtenau. 

Genannt werden die Zehente der Frauen-Zeche zu 
Sarleinsbach in Weikersberg und Fierling, sowie die 
Zehente der Kirche von St. Leonhard in Neundling, 
Ohnersdorf und Rutzersdorf sowie auf dem Hof 
St.Leonhard ( JSVS ) 

 
12.7.1663 Johann Secund cediert Georg Hundsbichler, Pfleger zu 

Ebelsberg, die 3.300 fl, die ihm seine Tante Anna 
Sophia von Preysing als Hypothek auf der Herrschaft 
Sprinzenstein überlassen hat, samt dem 
Pfändungsbeschluss gegen seinen Bruder Johann 
Christoph ( JSVS ) 

 
21.7.1663 Der Landeshauptmann befiehlt Wolf von Oed im 

Namen der Vormünder der Kinder des verstorbenen 
Sigmund Schifer von Freiling, mit ihren Mündeln binnen 
14 Tagen Abrechnung zu halten ( JSVS ) 

 
3.8.1663 Schwer leserliche Stellungnahme gegen Wolf von Oed  

( JSVS ) 
 
3.8.1663 Der Bote des Landeshauptmanns Veit Walcher 

bestätigt, dass er Wolf von Oed die Verordnung des 
Landeshauptmanns zugestellt hat, mit den Vormündern 
der Erben des verstorbenen Sigmund Schifer von 
Freiling binnen 14 Tagen Abrechnung zu halten  
( JSVS ) 

 



 66 

1663 Nach dem Tod des bisherigen Bischofs von Passau, 
Erzherzog Leopold Wilhelm und nach dem Tod seines 
Onkels Johann Florian sucht Johann Secund als 
ältester des Geschlechts  beim neuen Bischof, 
Erzherzog Carl Joseph, um Belehnung mit der 
Herrschaft Sprinzenstein an. Der Tod des neuen 
Bischofs am 27.Jänner 1664 verzögert das Verfahren 
bis zur Einsetzung des neuen Bischofs Wenzeslaus 
Graf von Thun am 27.März 1664. ( JSVS ) 

 
1663 Johann Adam Koppler, Pfleger der Herrschaft 

Wartenberg verrechnet in der Kastenrechnung einen 
Metzen Gäbelgetreide ( Extrakt JSVS ) 

 
1663 Vergleichsabrechnung zwischen den Brüdern Johann 

Secund und Johann Christoph von Sprinzenstein  
( JSVS ) 

 
20.2.1664 Schwer leserliche Stellungnahme gegen Wolf von Oed  

( JSVS ) 
 
20.3.1664 Anna Elisabeth von Sprinzenstein verfasst vor der 

Geburt ihres ersten Kindes ein Testament, das 
folgende Punkte enthält: 

 

• Die Erblasserin will dort begraben werden, wo 
auch ihr Ehemann einst begraben werden soll. 
Das Begräbnis soll würdig, aber ohne großen 
Aufwand stattfinden. 

 

• Bei ihrem Begräbnis sollen 300 Messen gelesen 
werden. Danach ist wöchentlich am Ort des 
Begräbnisses eine Messe zu lesen; außerdem 
soll dort in der Nacht auf Sonntag ein ewiges 
Licht leuchten. Diese Regelung gilt bis zur 
Errichtung einer Stiftung, nach der einige arme 
Leute täglich für sie und ihren Gemahl beten 
sollen. 

 

• Die Schwester der Verstorbenen, Maria Martha, 
erhält 1000fl, falls die Anna Elisabeth kinderlos 
stirbt. 
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• Die Mutter der Verstorbenen erhält auf 
Lebenszeit die Zinsen ( 5 % ) aus einem Kapital 
von 1000 fl, das nach deren Tod ihr Mann und 
Universalerbe zur freien Verfügung erhält. 

 

• Universalerbe ist der Ehemann der Verstorbenen, 
Graf Johann Secund von Sprinzenstein. Nach 
dessen Tod sollen die Söhne die Hälfte ihres 
Vermögens, die Töchter ein Drittel plus den 
Schmuck der Mutter erhalten. 

 
Durch dieses Testament wurde Johann Secund Herr 
der Herrschaft Lichtenau bei Haslach im Mühlviertel, 
welche Anna Elisabeth als väterliches Erbe 
überkommen hatte. ( Fasz. Sprinzensteiner 
Testamente ) 

 
Ostern 1664 Anwaltsabrechnung an Johann Secund für die Jahre 

1663/1664. Erwähnt wird ein Schreiben an den Prälaten 
von St. Florian wegen 2 Tavernen in St.Johann, 
Korrespondenz mit dem Pfleger von Waxenberg, das 
Testament der Gräfin von Sprinzenstein etc. ( JSVS ) 

 
9.4.1664 Johann Secund schreibt aus Neuhaus an einen 

Schwager in einer Finanzfrage ( JSVS ) 
 
18.4.1664 Josef Kampmüller, Beck zu Neufelden, nimmt bei 

Johann Secund einen Kredit von 1.000 fl bis Ende des 
Wiener Markts kommende Pfingsten ( JSVS ) 

 
23.4.1664 Ein unleserlicher Absender verspricht Frau Regina 

Sabina Schifer die baldige Rückzahlung eines Kredits  
( JSVS ) 

 
25.4.1664 Ein Pfleger bittet Regina Sabina Schifer um Auszahlung 

des versprochenen Kredits von 1.000 Talern ( JSVS ) 
 
6.5.1664 Der Landeshauptmann teilt Johann Secund mit, dass er 

zur Schlichtung der Streitigkeiten zwischen ihm und 
seinem Bruder eine Kommission eingesetzt hat, für die 
sein Bruder Johann Christoph Graf Johann Ludwig von 
Starhemberg benannt hat. Er bittet nun Johann Secund, 
seinen Vertreter für die Kommission zu benennen  
( JSVS ) 
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9.6.1664 Ein unleserlicher Absender bedankt sich bei Frau 

Regina Sabina Schifer für die Gewährung eines Kredits  
( JSVS ) 

 
9.6.1664 Johann Secund willigt gegenüber dem 

Landeshauptmann ein, seinem Bruder Einsicht in das 
Originaltestament der Anna Sophia von Preising zu 
gewähren, das seinen Anspruch auf die Hypothek von 
3.300 fl auf dem Schloss Sprinzenstein begründet.  
( JSVS ) 

 
19.6.1664 Der Bote des Landeshauptmanns Veit Walcher 

bestätigt, dass er Johann Secund die Verordnung des 
Landeshauptmanns zugestellt hat, binnen 3 Tagen 
seinem Bruder Johann Christoph das Originaltestament 
der Anna Sophia von Preysing vorzulegen ( JSVS ) 

 
20.6.1664 Der Landeshauptmann ob der Enns erlässt folgendes 

Dekret: 
 

• Sein Amtsvorgänger hatte dem Handwerk der 
Hafner im Mühlviertel bereits ihre 
Handwerksordnung von 1632 bestätigt. 
 

• Diese Handwerksordnung wurde aber von den 
Obrigkeiten kaum durchgesetzt, so dass sie durch 
Sterr- und Kraxenträger in ihrem Gewerbe sehr 
beeinträchtigt wurden und in Armut gerieten. 
 

• Das Hafnerhandwerk beantragt daher ein 
Schutzpatent, nach dem die Obrigkeiten ihnen 
das Beschaugeld nicht mehr verweigern dürfen. 

 
21.6.1664 Ein Rechtsanwalt schreibt aus Linz an Jakob Pändl, 

Bevollmächtigten des Herrn von Oed und benennt ihm 
einen Gerichtstermin zur Lösung anstehender 
Streitigkeiten ( JSVS ) 

 
23.6.1664 Ein unleserlicher Absender schreibt Frau Regina 

Schifer von Freiling in einer Schuldsache ( JSVS ) 
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24.7.1664 Zeugenaussage des Thomas Rumersdorfer zu 
Streinesberg, Schallenberger Untertan im Amt Gollern: 

 
 Vor 14 Jahren hat Matthias Hehenberger, heute Müller 

an der Schaffelmühle, damals Polstermüller, das 
Hoyse-Haus zu Streinesberg, das Thomas 
Rumersdorfer damals nach dem Tod des Vorbesitzers 
Matthias Huber in Pacht hatte, unter Beistand seines 
Schwagers Zacharias Kapfer in Streinesberg bei der 
Herrschaftskanzlei in Lichtenau gekauft. 

 
 Hehenberger bewohnt das Haus aber nicht und gibt es 

daraufhin der Herrschaft auch nicht zurück. Daraufhin 
muss der Kaufbeistand Zacharias Kapfer zu ¾ und 
Thomas Rumersdorfer zu ¼ der Herrschaft die Strafe 
für den Schäffelmüller bezahlen, weil dieser sein Haus 
nicht aufgenommen hat. 
 

 Die Herrschaft Lichtenau erklärt sich aber bereit, ihnen 
behilflich zu sein, beim Schäffelmüllner die 106 fl wieder 
einzutreiben ( JSVS ) 

 
2.8.1664 Matthias Parth von Altenhofen erhebt beim 

Landeshauptmann Klage gegen seine Herren Johann 
Secund und Johann Christoph von Sprinzenstein: 

 

• Er hat vor zwei Jahren von der Herrschaft 
Sprinzenstein das sog. Jägerhaus zu Altenhofen 
um 127 fl 30 x erworben und bar bezahlt. 
 

• In den folgenden zwei Jahren hat er alle Steuern 
und Abgaben einschließlich des Zehents an die 
Herrschaft Lichtenau entrichtet, so dass er 
glaubte, seine geringe Ernte in Ruhe einbringen 
zu können. 
 

• Doch Johann Secund untersagt ihm wegen alter 
Zehentrückstände der Herrschaft Lichtenau die 
Ernte. 
 

• Als er sich an seinen Herren Johann Christoph 
wendet, schickt dieser ihn zu Johann Secund 
nach Neuhaus mit der Bitte um eine Abrechnung 
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über diesen Zehent. 
 

• Johann Secund antwortet, das hätte er schon vor 
6-8 Jahren tun sollen; außerdem kann er im 
Augenblick keine Abrechnung ausstellen, weil 
seine Frau in den Wochen liege. 
 

• Johann Christoph versichert darauf dem Parth, er 
habe sich mit seinem Bruder bereits über die 
Sache verglichen, und ihm entstünde kein 
Schaden. 
 

• Doch Johann Secund erklärt unbeeindruckt, das 
Feld gehöre ihm, solange der ausständige Zehent 
nicht bezahlt sei. 
 

• Nun hatte aber Parth das Haus nur unter der 
Bedingung gekauft, dass die Herrschaft alte 
Zehentforderungen übernehmen würde. 
 

• Sein Herr Johann Christoph hat aber diesen 
Kaufvertrag nicht nur nicht geschützt, so dass 
sein Getreide nunmehr schon seit 12 Tagen unter 
freiem Himmel liegt, sondern er hat ihm, als er 
das Lorenzi-Rüstgeld entrichtete, eine Kuh aus 
dem Stall treiben lassen. 
 

• Parth beklagt, dass das Getreide wegen der 
Streitigkeiten seiner Herren bald verdorben sein 
wird. 
 

• Außerdem weist er darauf hin, dass er das Haus 
vor 2 Jahren in einem elenden Zustand 
übernommen hat, da etliche seiner Vorsiedler 
fortgelaufen und es öd zurückgelassen hätten. 
 

• Parth fordert seine Kuh zurück und will mit den 
alten Zehentzahlungen nicht länger belästigt 
werden ( JSVS ) 

 
18.11.1664 Der Landeshauptmann mahnt Johann Secund, für die 

Vermittlungskommission mit seinem Bruder Johann 
Christoph endlich einen Vertreter zu benennen.( JSVS ) 
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18.11.1664 Da sein Bruder seine Schuld von 3.300 fl noch immer 

nicht bezahlt hat, bittet Johann Secund den 
Landeshauptmann, den Pfändungsbeschluss gegen 
seinen Bruder wieder in Kraft zu setzen ( 3 Dokumente 
JSVS ) 

 
20.12.1664 Da sein Bruder seine Schuld von 3.300 fl noch immer 

nicht bezahlt hat, bittet Johann Secund den 
Landeshauptmann erneut , den Pfändungsbeschluss 
gegen seinen Bruder wieder in Kraft zu setzen ( 2 
Dokumente  JSVS ) 

 
20.12.1664 Der Landeshauptmann befiehlt Johann Secund, 

bestimmte Dokumente im Streit mit seinem Bruder 
Johann Christoph binnen 14 Tagen vorzulegen.  
( JSVS ) 

 
5.1.1665 Der Bote des Landeshauptmanns Jakob Lackner 

bestätigt, dass er Johann Secund die Verordnung des 
Landeshauptmanns über Unterschrift einer 
Spezifikation an seinen Bruder Johann Christoph 
zugestellt hat ( JSVS ) 

 
19.2.1665 Johann Secund schreibt dem Landeshauptmann in 

seiner Streitsache mit seinem Bruder Johann Christoph 
( JSVS ) 

 
10.3.1665 Johann Secund quittiert dem Josef Kampmüller, 

Brauverwalter und Handelsmann zu Neufelden, den 
Empfang von 30 fl Zinsen auf ein Kapital von 500 fl, das 
auf dem Brauhaus in Neufelden anliegt ( JSVS ) 

 
21.3.1665 Johann Secund beantragt beim Landeshauptmann, 

dass sein Bruder Johann Christoph binnen drei Tagen 
seinen Kandidaten für die Schlichtungskommission 
zwischen ihnen ernennt ( JSVS ) 

 
24.3.1665 Der Bote des Landeshauptmanns Veit Walcher 

bestätigt, dass er Johann Christoph die Verordnung des 
Landeshauptmanns über Nominierung eines Vertreters 
zur Schlichtungskommission zugestellt hat ( JSVS ) 
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23.4.1665 Der Landeshauptmann benachrichtigt Johann Secund, 
dass sein Bruder Johann Christoph unter Protest einer 
Schiedskommission zugestimmt hat ( JSVS ) 

 
3.5.1665 Johann Secund protestiert dagegen, dass Johann 

Christof die Schlichtungskommission noch durch 
weitere Kommissare aufblähen will und droht, den 
Pfändungsbeschluss gegen seinen Bruder vollstrecken 
zu lassen ( JSVS ) 

 
8.5.1665 Johann Secund fordert beim Landeshauptmann, sein 

Bruder Johann Christoph solle binnen 3 Tagen seine 
Gegenerklärung zu der Schiedskommission vorlegen  
( JSVS ) 

 
3.6.1665 Der Landeshauptmann befiehlt Johann Christoph von 

Sprinzenstein, seine Gegenerklärung vorzulegen  
( JSVS ) 

 
19.8.1665 Der Landeshauptmann fordert Johann Secund auf, eine 

Stellungnahme zur Fortsetzung der ursprünglichen 
Kommission auf Antrag seines Bruders Johann Christof 
abzugeben ( JSVS ) 

 
28.8.1665  Johann Secund wird in der Verordnetenausschuss des 

Herrenstandes im Lande ob der Enns gewählt. 
 
11.9.1665 Johann Secund lehnt den Grafen von Starhemberg, 

den sein Bruder als Mitglied der Vergleichskommission 
ab, weil er zu häufig außer Landes ist, und bittet den 
Landeshauptmann, seinen Bruder binnen 3 Tagen zur 
Benennung eines anderen Kommissars zu verpflichten. 
( JSVS ) 

 
19.9.1665 Veit Walcher, Bote des Landeshauptmanns, bestätigt, 

dass er den Befehl zur Benennung eines Kommissars 
an Johann Christof übergeben hat. ( JSVS ) 

 
26.11.1665   Da Johann Christof noch immer keinen    

  Ersatzkommissar benannt hat, bittet Johann Secund 
  den Landeshauptmann, seinem Bruder die Stellung 
  eines Kommissars binnen drei Tagen noch einmal zu 
  befehlen. Falls das nicht geschieht, wird er sein  
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  Einverständnis zur Kommission zurückziehen und auf 
  Vollziehung der Pfändung bestehen. ( JSVS ) 

 
19.12.1665 Kaiser Leopold I. erhebt die Freiherrn von Sprinzenstein 

zu Reichsgrafen des Heiligen Römischen Reiches.  
( JSVS ) 

 
1665 Abrechnung der ausständigen Herrenforderung an 

Thomas König, Bauerschmieds zu Schwaigerreith  
( JSVS ) 

 
12.1.1666 Verkauf eines Hauses am Pfaffenberg an Jakob 

Ruzhofer um 90 fl ( Verkaufsnotiz JSVS ) 
 
23.1.1666 Nachdem Johann Christof von Sprinzenstein sich 

geweigert hat, einen anderen Kommissar für die 
Vergleichskommission zu benennen, verlangt Johann 
Secund beim Landeshauptmann, dass der alte 
Pfändungsbeschluss gegen seinen Bruder wieder in 
Kraft gesetzt wird.( JSVS ) 

 
23.1.1666 Der Landeshauptmann teilt Johann Secund mit, dass 

sein Bruder Johann Christoph als Ersatz für den Grafen 
von Starhemberg den Otto Achaz von Hohenfeld als 
Kommissar benennt. ( JSVS ) 

 
31.1.1666 Rechnung des Tuchhändlers ( ? ) Hans Hälbling an 

Regina Sabina Schifer über 444 fl ( JSVS ) 
 
März 1666 Das Raitkollegium ob der Enns bittet die Verordneten, 

das Gutachten über die Rechnungen des 
Einnehmeramts für 1661 und 1662 abzugeben, damit 
das Raitkollegium endlich die Abrechnung für 1663 
vornehmen kann ( JSVS ) 

 
16.3.1666 Die Einnehmer ob der Enns quittieren Wolf von Oed 

den Erhalt der halben Landsteuer in Höhe von 53 fl 5 ß 
22 ½ d ( JSVS ) 

 
11.4.1666 Johann Secund benennt Georg Konstantin 

Grundemann von Falkenberg, Vizedom ob der Enns, 
als seinen Kommissar und bittet den Landeshauptmann 
um Einberufung der Vergleichskommission. ( JSVS ) 
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20.4.1666 Wolf Schmidbauer, Zechprobst zu Neufelden, quittiert 
Johann Secund die Bezahlung für 7 Pfund 
Wachskerzen a 40 x nach Neuhaus ( JSVS ) 

 
22.6.1666 Da sich alle Adligen, die er darum gebeten hat, 

weigern, in die Vergleichskommission mit seinem 
Bruder einzutreten, bittet Johann Secund den 
Landeshauptmann, von Amts wegen einen Kommissar 
zu bestellen ( JSVS ) 

 
20.9.1666 Nachdem für Johann Secund von Amts wegen der Herr 

von Waldburg als Kommissar festgesetzt wurde, bittet 
Johann Secund den Landeshauptmann um baldige 
Einsetzung der Vergleichskommision ( JSVS ) 

 
23.9.1666 Paul Auinger, Bote des Landeshauptmanns, bestätigt, 

dass er die Bitte um Einberufung der 
Vergleichskommision übermittelt hat ( JSVS ) 

 
16.10.1666 Johann Gottfried, Pfarrer zu Sarleinsbach, schreibt an 

Frau Sabina Regina Schifer in Lichtenau: 
 
 Er übermittelt ein Schreiben Johann Secunds aus 

Neuhaus. Er hofft, dass der Herrn selbst in 
Briefwechsel mit Lichtenau tritt ( JSVS ) 

 
1666 Vormundschaftsabrechnung für Frau Maria Martha von 

Oedt, geborene Schifer durch die Schifer´schen 
Vormünder ( JSVS ) 

 
1666 Zehentabrechnung über verschiedene Höfe ( JSVS ) 
 
27.3.1667 Schwer leserliches Schreiben ( JSVS ) 
 
25.8.1667 Geburt von Johann Ehrenreich, zweiter Sohn des 

Johann Secund, auf Schloss Neuhaus. 
 
12.11.1667 Eine Vergleichskommission, die im Streit Johann 

Secunds mit Oswald Perger, Pfleger der fürstlich 
Eggenbergischen Herrschaft Oberwallsee wegen des 
Wildbanns eingesetzt wurde, lädt Johann Secund zum 
Zeugenverhör ( JSVS ) 
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31.12.1667 Halbjahresabrechnung des Verwalters des Freiherrn 
von Oedt, Jakob Pändl. Die Einnahmen kommen vom 
Verwalter der Herrschaft Götzendorf, Dietrich de 
Guenaire ( JSVS ) 

 
1667 Holzregister der Herrschaft Sprinzenstein ( JSVS ) 
 
16.4.1668 Leonhard Atzgersdorfer zu Oberlembach und seine 

Frau Helena übergeben ihrem Sohn Johannes 
Atzgersdorfer und dessen Frau Maria um 200 fl. 
 
Die Urkunde ist ausgestellt von Graf Christof 
Ehrenreich von Schallenberg, Herr von Luftenberg, 
Egendorf, Piberstein und Hagenberg, und Jobst Wolf 
Artstetter von Artstetten als Sequestrialkommissare. 
Zeugen sind der Erbamtsamtmann Paul Hübinger und 
Tobias Atzgersdorfer zu Oberlembach unter 
Spätenbrunn, Neidtharter Untertan ( JSVS ) 

 
23.5.1668 Johann Secund wendet sich in seinem Streit mit seinem 

Bruder Johann Christoph erneut an den 
Landeshauptmann: 

 
 Nachdem Johann Christof den von Amts wegen für 

Johann Secund ernannten Kommissar Tobias von 
Waldberg abgelehnt hatte, wurde an dessen Stelle 
Christof Leopold von Thürheim bestimmt. Nunmehr 
hindert Johann Christof die Kommission, die er selbst 
verlangt hat, an der Arbeit, indem er ihr notwendige 
Unterlagen verweigert. 
 
Johann Secund verlangt daher vom Landeshauptmann 
endgültig den Vollzug der Pfändung gegen Johann 
Christoph ( JSVS ) 

 
18.7.1668 Die verwitwete Eva Katharina Schifer klagt beim 

Landeshauptmann im Namen ihrer beiden Töchter 
gegen Johann Secund als Inhaber der Herrschaft 
Lichtenau: 

 

• Ihre verstorbene Schwiegermutter Elisabeth 
Schifer, geb. Hörleinsberger, hatte ihre 5 
Enkelinnen, darunter auch die 2 Töchter Eva 
Katharinas mit Alexander Schifer namens 
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Maximiliana und Anna Sophia, je 2.000 fl 
vermacht, die vom Universalerben der Herrschaft 
Lichtenau zu bezahlen sind. 
 

• Durch Überweisung von 500 fl hat Johann 
Secund als Inhaber der Herrschaft Lichtenau 
diese Erbforderung als rechtmäßig anerkannt. 
 

• Nun aber beruft sich Johann Secund auf einen 
Vergleich mit Georg Ehrenreich Schifer und will 
nicht mehr zahlen. 
 

• Eva Katharina verlangt eine 
Zahlungsaufforderung bei Androhung der 
Pfändung ( JSVS ) 

 
18.7.1668 Der Landeshauptmann befiehlt Johann Secund die 

Auszahlung der Legate an die Schifer´schen Töchter  
( JSVS ) 

 
24.7.1668 Johann Christof von Sprinzenstein verlangt von seinem 

Bruder Johann Secund zur Beilegung ihrer 
Streitigkeiten die Herausgabe des Sprinzensteiner 
Urbars, das Johann Secund angeblich aus der 
Verlassenschaft Wenzel Reichards von Sprinzenstein 
erhalten haben soll. 
 

 Johann Secund behauptet, das Urbar nicht zu haben; 
vielmehr habe sich Johann Christof, als ihnen aus dem 
Nachlass Wenzel Reichards ihnen die Urkunden 
ausgehändigt wurden, die sie betrafen, die seinigen 
herausgesucht; außerdem kann er sich nicht vorstellen, 
dass Johann Christof seine Herrschaft schon so lange 
ohne Urbar führt. 
 

 Johann Secund bittet den Landeshauptmann, die 
Pfändung gegen seinen Bruder Johann Christof endlich 
in Kraft zu setzen ( JSVS ) 

 
1.8.1668 Paul Auinger, Bote des Landeshauptmanns, bestätigt, 

dass er Johann Christof eine Mitteilung hinsichtlich des 
Pfändungsansuchens seines Bruders Johann Secund 
zugestellt hat ( JSVS ) 

 



 77 

11.8.1668 Johann Secund bittet den Landeshauptmann, den 
Pfändungsbeschluss gegen seinen Bruder Johann 
Christof wieder in Kraft zu setzen ( JSVS ) 

 
11.8.1668 Wolf von Oed wendet sich an den Landeshauptmann: 
 
 Da die Zechpröbste der Kirche St. Leonhard  

( Sarleinsbach ) sich weigern, den durch ihr Versäumnis 
heim gefallenen Zehent auf dem Verlin-Gut am 
Vernberg zurückzuerstatten und die ausständigen 
Lehensteuern nachzuzahlen, fordert Wolf von Oed beim 
Landeshauptmann die Pfändung dieses Zehents  
( JSVS ) 

 
14.8.1668 Frau Eva Katharina Schifer fordert den 

Landeshauptmann auf, Johann Secund die Auszahlung 
der auf die Herrschaft Lichtenau angewiesenen Legate 
aus dem Erbe der Elisabeth Schifer für ihre Töchter 
Katharina Maximiliana und Anna Sophia zu befehlen ( 
JSVS ) 

 
7.9.1668 Frau Eva Katharina Schifer verlangt für die Auszahlung 

der Legate an ihre Töchter einen Pfändungsbeschluss 
gegen die Herrschaft Lichtenau mit vorheriger 
Erinnerung Johann Secunds ( JSVS ) 

 
10.9.1668 Johann Secund protestiert dagegen, dass die 

Zahlungserinnerung der Frau Eva Katharina Schifer 
nicht zum gerichtsbräuchigen Termin erfolgt ist ( JSVS ) 

 
13.9.1668 Johann Secund nimmt Stellung zur Klage der Eva 

Katharina Schifer: 
 

• Seine Frau hat der Vermögensverteilung unter 
den Universalerben nie zugestimmt 
 

• Die Zahlungen an Dietmar Schifer und die 
Tochter Anna Sophia bezogen sich nicht auf das 
Erbe, sondern waren der Rest des Kaufpreises 
für die Herrschaft Lichtenau an Georg Ehrenreich 
Schifer. Falls dieser das Geld zur Auszahlung von 
Legaten benutzt hat, geht das Johann Secund 
nichts an. ( JSVS ) 
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13.9.1668 Herr Edlweck, Pfleger von Winzer, schreibt an Regina 
Sabina Schifer in Haslach: 

 
 Er entschuldigt sich, dass er seine Schulden nicht 

bezahlen kann, weil er derzeit über kein Geld verfügt  
( JSVS ) 

 
29. 10. 1668 Auf Schloss Waidhofen an der Thaya, das Ferdinand 

Maximilian Graf von Sprinzenstein gehört, schließen 
dessen Vettern Johann Secund und Johann Christoph 
einen Vergleich: 

 

• Johann Secund verzichtet gegenüber seinem 
Bruder Johann Christof auf das Legat von 2.000 
fl, das er von seiner Tante Anna Sophia von 
Preysing, geb. Sprinzenstein, erhalten und auf 
der Herrschaft Sprinzenstein per Schuldbrief 
angelegt war. 
 

• Dafür bezahlt Johann Christof das Legat ihrer 
Tante Anna Sophia an ihre Schwester Maria 
Maximiliana von Oed in Höhe von 1.000 fl + 
Zinsen. 
 

• Johann Secund übergibt seinem Bruder die 
beiden Bauern in Andexing und Fürling zurück 
unter der Bedingung, dass er den Rechtsstreit mit 
dem Herrn von Rödern über diese Untertanen zu 
Ende führt. 
 

• Johann Secund tritt die Restzahlung für die 
Herrschaft Piberstein in Höhe von 2.000 fl an 
Johann Christof ab, die dieser aber beim Grafen 
von Schallenberg eintreiben muss. 
 

• Johann Secund bezahlt seinem Bruder 1.000 fl 
zur Rückzahlung von Geldern, die er wegen einer 
Pfändung bezogen hat. 
 

• Johann Christof verzichtet gegenüber seinem 
Bruder Johann Secund auf die Erstattung von 
Unkosten für Reisen durch fremde Länder. 
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• Er verzichtet auf alle Cessionen an die Herrschaft 
Sprinzenstein 
 

• Er verzichtet auf Getreide und Vieh aus der 
Güterteilung von Neuhaus und Piberstein 
 

• Er verzichtet auf die Erstattung von 453 fl an den 
Kaufmann Müller zu Linz. 
 

• Er verzichtet auf die restliche Hausmiete der Frau 
von Preising 
 

• Die Polhaimer Ansprüche werden auf beide 
Brüder verteilt. 
 

• Der Kaufpreis für das Corber´sche Haus in Linz 
wird zwischen beiden Brüdern geteilt. 
 

• Das Legat ihres Bruders Johann Adam alias 
Pater Chrysostomus in Höhe von 1.000 fl, das 
dieser seinem Onkel Johann Florian vermacht 
und dieser an die Brüder weitergegeben hatte, 
wird zu gleichen Teilen geteilt. 
 

• Was den Brüdern aus der Verlassenschaft ihres 
Onkels Wenzel Reichard zusteht, soll zu gleichen 
Teilen geteilt werden 
 

• Die Brüder verzichten auf alle weiteren 
Ansprüche gegeneinander. 
 

Zeuge des Vergleichs ist Sigmund Ladislaus Graf 
von Herberstein ( JSVS ) 
 

12.11.1668 In einem stark beschädigten Schreiben an den 
Landeshauptmann erwidert Eva Katharina die 
Stellungnahme Johann Secunds und fordert vom 
Landeshauptmann den Pfändungsbeschluss gegen die 
Herrschaft Lichtenau ( JSVS ) 

 
1.12.1668 Eva Katharina Schifer beantragt beim 

Landeshauptmann den Pfändungsbeschluss gegen 
Johann Secund.( JSVS ) 
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20.12.1668 Johann Secund wehrt sich beim Landeshauptmann 

gegen die Ausfertigung des Pfändungsbeschlusses 
zugunsten der Eva Katharina Schifer und bittet um 
Abweisung ihrer Klage ( JSVS ) 

 
4.3.1669 Verzeichnis, was Johann Leibetseder am Gantzer-Gut 

in Dorf, Herrschaft Neuhaus, seinem verstorbenen 
Vater schuldig war. 
 
Zeugen Elias Köck, Martin Maier und der Neuhauser 
Amtmann in Dorf sowie Balthasar Körhoffer, Untertan 
von St. Florian.( JSVS ) 

 
17.5.1669 Eva Katharina Schifer beantragt beim 

Landeshauptmann den die endgültige Ausfertigung des 
Pfändungsbeschluss gegen Johann Secund.( JSVS ) 
 

3.6.1669 Ignatius ? aus Lichtenau schreibt über den Prozess mit 
Eva Katharina Schifer an den Rechtsanwalt 
Bartholomäus Fischer in Linz ( JSVS ) 

 
4.6.1669 Eva Katharina Schifer fordert beim Landeshauptmann, 

dass Johann Secund sofort seine Gegenerklärung 
abgibt, widrigenfalls der Pfändungsbeschluss gegen ihn 
zu vollziehen .( JSVS ) 

 
12.6.1669 Johann Secund beantragt beim Landeshauptmann die 

Abweisung des unzeitigen Pfändungsgesuchs der Eva 
Katharina Schifer ( JSVS ) 

 
1.7.1669 Eva Katharina Schifer verlangt von Johann Secund die 

sofortige Zahlung der Zinsen; falls er dazu nicht bereit 
ist, soll die Pfändung vollzogen werden ( mit kleiner 
Zeichnung eines Bauernhofs am Rand JSVS ) 

 
13.7.1669 Beschädigtes Schreiben Kaiser Leopolds an die Stände 

ob der Enns in einer Schuldenfrage ( JSVS ) 
 
17.7.1669 Eva Katharina Schifer beantragt beim 

Landeshauptmann die Pfändung gegen Johann 
Secund, weil dieser die Zinsen nicht gezahlt hat  
( JSVS ) 
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30.7.1669 Eva Katharina Schifer beantragt beim 
Landeshauptmann, dass Johann Secund die 
ausständigen Zinsen binnen 3 Tagen zahlen soll  
( JSVS ) 

 
5.8.1669 Johann Secund verlangt vom Landeshauptmann die 

Abweisung der Klage der Eva Katharina Schifer  
( JSVS ) 

 
31.8.1669 Die Landstände gründen in Linz eine Universität mit 

philosophischer, theologischer und juristischer Fakultät, 
die wie das bisherige Gymnasium dem Jesuitenorden 
übertragen wird. In der Kommission zur Errichtung der 
Universität sitzt als Vertreter des Herrenstandes Johann 
Secund von Sprinzenstein. 

 
Oktober 1669 Anwaltsrechnung Johann Secunds ( JSVS ) 
 
1669 Auszug aus dem Gutachten eines 

Landtagsausschusses über den Bericht des 
Raitkollegiums zur Einnehmeramtrechnung von 1669  
( JSVS ) 

 
1669 Auszug aus dem Expeditionsbericht über 

Verhandlungen des Landtags ( JSVS ) 
 
1669 Weberregister der Herrschaft Sprinzenstein ( JSVS ) 
 
20.6.1670 Auf der Basis des geschlossenen Vergleichs klagt 

Johann Christof gegen Johann Secund von 
Sprinzenstein auf Zahlung von Geldern. Johann 
Secund bittet den Landeshauptmann um 4 Wochen 
Aufschub ( JSVS ) 

 
31.7.1670 Johann Secund ist als kaiserlicher Kommissär dabei, 

als die Jesuitenkirche in Linz vom Abt von St.Florian am 
Tage des heiligen Ignatius von Loyola eingeweiht wird. 
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15.12.1670 Richter und Rat der Stadt Wels bestätigt: 
 

• Simon von Wagnereck hatte der Stadt 4.500 fl 
geliehen. 
 

• Noch 1660 einigte er sich jedoch mit den 
Ratsherren wegen den Nöten der Stadt auf eine 
Reduzierung von Schuld und Zinsen. 
 

• Nach seinem Tod stimmte die Witwe einer 
Reduktion der Schuld auf 3.000 fl zu. Davon sollte 
die Stadt eine Schuld der Witwe in gleicher Höhe 
an den Rittmeister Johann von Heuslern 
begleichen. Die Stadt bezahlte davon sofort  
2.400 fl ( JSVS ) 

 
1670 Bericht über die Einnehmeramtsabrechnung für dieses 

Jahr ( JSVS ) 
 
1670 Information über die 4709 fl, die die Landschaft ob der 

Enns dem Herrn von Kunz bezahlt hat ( JSVS ) 
 
4.2.1671 Brief eines unleserlichen Absenders an Johann Secund 

in Lichtenau in Finanzfragen ( JSVS ) 
 
3.3.1671 Da Johann Secund Auseinandersetzungen mit dem 

Bistum Passau in Lehenssachen hat, tritt er das Recht 
des Ältesten in der Familie an seinen Vetter Ferdinand 
Maximilian ab, der daraufhin mit der Herrschaft 
Sprinzenstein belehnt wird. 

 
24.4.1671 J.M.Straub quittiert in Linz Johann Secund den Erhalt 

von 10 fl, die dieser im Namen des Raimund Achilles 
von Oed gezahlt hat ( JSVS ) 

 
7.8.1671 Hans Georg Pfankuch, Praezeptor in Waag, 

entschuldigt sich bei Herrn Johann Victor von Küperg, 
Gerichtsadvokaten in Linz, weil er dessen Sohn 
Bernhard zu Unrecht bezichtigt hat, ein Paar Messer 
zerschlagen zu haben. ( JSVS ) 
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13.9.1671 Johann Secund schreibt an seinen Cousin Franz Ignaz 
von Sprinzenstein in Wien: 
 

 Er entschuldigt sich, dass er wegen der Podagra in der 
Hand so lange nicht geschrieben hat, gratuliert ihm 
aber nun zu seinem Erfolg. Er bittet ihn, ihn dem Herrn 
Landmarschall besonders in der Angelegenheit mit 
Herrn Khevenhüller zu empfehlen.( JSVS ) 

 
7.12.1671 Aufzählung der Certifikationen, die das Raitkollegium 

aus den Einnehmeramtsrechnungen 1653 – 1658 den 
Verordneten herausgegeben hat. ( JSVS ) 

 
1671 Punkte zur Beachtung bei Aufnahme der 

Einnehmeramtsrechnung von 1671 ( JSVS ) 
 
27.4.1672 Durch kaiserlichen Lehensbrief werden Johann Secund 

und alle anderen männlichen Mitglieder der Famile 
Sprinzenstein Erblandmünzmeister in Ober- und 
Niederösterreich. Diese Ernennung wird am 3.8.1673 
veröffentlicht und am 13.3.1674 noch einmal in 
Erinnerung gebracht. 

 
14.5.1672 Johann Secund erhebt Gewaltsklage gegen Franz 

Millpeck, Pfleger und Landgerichtsverwalter von 
Marsbach: 

 
 Im Januar hat Millpeck die Tochter der Witwe Anna 

Haslinger auf der Mühle zu Neuhaus namens 
Magdalena verhaften lassen. 
 

 Magdalena soll als Dienstmagd bei einem Bürger in 
Neufelden ungebührlich verhalten haben und sei von 
einem Bauernjungen dort geschwängert worden. 

 
 Daraufhin wurde sie in Neufelden auf offener Straße 

verhaftet, in die Schergenstube gebracht und wie eine 
Verbrecherin 8-9 Wochen in Eisen gelegt. 
 

 Unzuchtvergehen fallen aber in die Zuständigkeit der 
Grundobrigkeit, nicht des Landgerichts. Selbst bei einer 
Zuständigkeit des Landgerichts, die erst bewiesen 
werden muss, ist aber die Stellungnahme der 
zuständigen Grundobrigkeit einzuholen. 
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 Da der Pfleger von Marsbach zur Satisfaktion nicht 

bereit war, verklagt ihn Johann Secund auf  
1.000 Reichstaler Strafe. ( JSVS ) 

 
31.12.1672 Schuldenübersicht der Landschaft ob der Enns ( JSVS ) 
 
6.4.1673 Der Pfleger von Neuhaus ( ? ) berichtet Johann Secund 

über Schlichtungsmöglichkeiten einer Klage in Neuhaus 
( JSVS ) 

 
10.5.1673 Christof Ernst von Schallenberg, Herr von Luftenberg 

etc. verkauft Josef Kampmüller, Ratsbürger zu 
Neufelden, um 2.400 fl 

 

• die Langhalser Mühle bei Neufelden, die er selbst 
erst vor kurzem von Leopold Rupert Heinisberger, 
Pfleger der Herrschaft Frankenburg, gekauft hat, 
samt Äckern, Wiesen, Hölzern und zwei neu 
erbauten Häusern 
 

• drei ledige Grundstücke, zwei Harerdoppels und 
den Spitzacker unter dem Marktgericht Neufelden 
 

• ein lediges Grundstück, der niedere Michlberg, 
unter der Herrschaft Pürnstein 
 

• etliche 1.000 Schindel bei der Mühle. 
 
Dem neuen Besitzer werden bei Bezahlung der 
letzten Rate auch alle zugehörigen Dokumente 
ausgehändigt. 
 
Die alte Rämsin behält das Wohnrecht auf der 
Mühle. 
 
Die Bezahlung erfolgt zu drei Terminen bis 1674. 
 
Der neue Besitzer kann sich noch überlegen, ob er 
die Dienstbarkeit auf der Mühle an die Herrschaft 
Luftenberg mit 12 d annehmen oder ablösen will. 
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Die steuerlichen Belastungen werden gleich bleiben, 
auch wenn noch mehr Häuser gebaut werden sollten 
( JSVS ) 

 
14.5.1673 Ein unbekannter Absender bittet Johann Secund um 

Rat in Sachen Langhalser Mühle ( JSVS ) 
 
16.5.1673 Der Pfleger Ignatius Franseisen ( ? ) schreibt von 

Lichtenau an Johann Secund: 
 

• Er berichtet über ein Problem zwischen der Gräfin 
und dem Kellner 
 

• Die Gräfin bedauert die Zahnschmerzen ihres 
Mannes 
 

• Sie wird demnächst in Neuhaus eintreffen 
 

• Der Müller zu Neuhaus und sein Sohn haben die 
Herrenmühle zu Haslach in Pacht bekommen  
( JSVS ) 

 
10.7.1673 Johann Georg von Kautten auf Kirchberg, Herr der 

Herrschaft Freiling, kauft von Hans Adam Rätsch, 
Ratsbürger und Handelsmann in Linz, dessen Wört, 
Garten samt Gartenhaus nächst der Liedl zwischen den 
Gärten des Johann Peisser, Mitglied des Inneren Rats 
und Handelsmann in Linz, und dem des Simon Schmidt 
von Eyrheim, Expeditor der oö.Landschaft ( JSVS ) 

 
7.8.1673 Protokoll des Raitkollegiums ob der Enns ( JSVS ) 
 
1.2.1674 Ein unleserlicher Absender schreibt in sehr poetischen 

Wendungen über Geschäfte in Wien ( JSVS ) 
 
11.2.1674 Ein ungenannter Absender schlägt in einem 

Brieffragment einem Abt einen neuen Hofrichter vor, 
der die Tochter des verstorbenen Hofrichters heiraten 
könnte ( JSVS ) 

 
19.4.1674 Matthias Hayder, Gastgeb in Linz, quittiert dem 

Hofkellner von Lichtenau die Abnahme von einem 
Eimer heurigen Wein zu 4 fl 15 x ( JSVS ) 
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19.4.1674 Riemerrechnung für Johann Secund ( JSVS ) 
 
15.10.1674 Karmeliterkloster  und –kirche werden in Linz 

eingeweiht. 
 

Dazu stiften Johann Secund und seine Frau Anna 
Elisabeth den ersten Seitenaltar auf der 
Evangelienseite nächst dem Hauptaltar. Über dem 
Altarbild mit der heiligen Theresia befindet sich das 
Allianzwappen der Sprinzenstein und der Freiherrn von 
Schifer. Auf der rechten Seitenwand neben diesem 
Altar befindet sich das Epitaph des Grafen Johann 
Secund. Zur gleichen Zeit entstand vermutlich die 
Familiengruft der Sprinzenstein in dieser Kirche. 

 
17.12.1674 Der Oberstadtkämmerer von Linz quittiert Johann 

Secund den Erhalt von 166 fl 2 ß 24 d an Waldinger 
Gülten ( JSVS ) 

 
1674 Die Verordneten ob der Enns ersuchen Johann 

Secund, die besonders vom Schauer heimgesuchten 
Herrschaften bei ihrer Bitte um einen Steuernachlass zu 
vertreten ( JSVS ) 

 
22.4.1675 Johann Secund kauft der Pfarre Sarleinsbach den 

ganzen Zehent auf Fuxgut zu Ruzersdorf, den Zehent 
zu Ruemannsdorf und auf dem Gütel zu Wakolbing. 
Diese Güter gehören zur Herrschaft Lichtenau. Pfarrer 
M.Andreas Köllermeier von Sarleinsbach gehört zu den 
Unterzeichnern der Urkunde. Johann Secund 
unterzeichnet als Raitratspräsident des Landes ob der 
Enns. 

 
3.5.1675 Rechnung an die Gräfin von Sprinzenstein über 

Pomeranzen, Kapern, polnische Seife, Lemoni etc.  
( JSVS ) 

 
24.5.1675 Georg Carl Fueger von Hirschberg beantragt beim 

Landesanwalt die Collationierung der Akten in seinem 
langwierigen Streit mit Johann Secund ( JSVS ) 

 
18.7.1675  Wagnerrechnung an Johann Secund ( JSVS ) 
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27.8.1675 Johann Secund gehört zu einem Ausschuss, der einen 
Streit zwischen Herren- und Prälatenstand beilegen 
soll. Es geht um den Vortritt beim Abholen des 
kaiserlichen Landtagskommissärs aus dem kaiserlichen 
Schloss. Der Streit wird in einer Instruktion an den 
Ausschuss in allen Details geschildert. ( JSVS ) 

 
28.8.1675 Benachrichtigung des Herrenstands ob der Enns über 

die bevorstehende Konferenz mit dem Prälatenstand in 
ihrer Streitsache ( JSVS ) 

 
3.9.1675 Nach dem Tod des Grafen Heinrich Wilhelm von 

Starhemberg bittet Johann Secund dessen Nachfolger 
Conrad Balthasar von Starhemberg um die erneute 
Verleihung bestimmter Zehente ( JSVS ) 

 
29.11.1675 Forderungen des Herrenstandes ob der Enns in ihrem 

Präzedenz-Streit mit dem Prälatenstand ( JSVS ) 
 
29.11.1675 Konferenzprotokoll über den Präzedenz-Streit des 

Herrenstandes mit dem Prälatenstand ( JSVS ) 
 
1675 Aufstellung über die Landsteuer von zwei Gülten, die 

Anna Elisabeth von Sprinzenstein Christina von 
Schallenberg verkauft hat ( JSVS ) 

 
1675/77 Johann Secund verwaltet die Landeshauptmannsschaft 

von Oberösterreich anstelle des Landeshauptmanns 
Christoph Ungnad Graf Weissenwolf. 

 
30.5.1676 Johann Secund tritt als Vertreter seiner Frau Anna 

Elisabeth bei einem Vergleich über das Erbe des Wolf 
Freiherrn von Oedt auf: 

 

• Anna Elisabeth wird sämtlicher Schulden ihres 
Vaters aus dem Kauf der Herrschaft Helfenberg 
für ledig erklärt 
 

• Anna Elisabeth verzichtet auf alle 
Schuldforderungen an Wolf von Oedt, die sie von 
ihrer Mutter Regina Sabina zum Geschenk 
erhalten hatte. ( Abschrift JSVS ) 
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1676 Verzeichnis über in diesem Jahr gekauften heurigen 
Wein ( JSVS ) 

 
Jänner 1677 Johann Secund hört auf Raitherr zu sein, bleibt aber im 

Ausschuss. 
 
16.11.1677 Ein Herr Somertinger bittet Johann Secund, zur 

Hochzeit seiner Schwester Maria Christina mit dem 
Bernhard Schmidtpauer, Pfleger der Herrschaft 
Steyregg, einen Abgesandten zu schicken.( JSVS ) 

 
25.8.1678 Johann Secund wird wieder zum Verordneten des 

Herrenstands im Land ob der Enns gewählt. 
 
23.12.1678 Regina Sabina Schifer informiert Anna Elisabeth von 

Sprinzenstein, dass der Graf Ferdinand an einem 
Schlagfluss gestorben ist ( JSVS ) 

 
11.3.1679 Ein Herr von Hohenstein lädt Johann Secund und seine 

Frau zu einer Feierlichkeit in die St.Joseph-
Schlosskirche von Hagenberg ein. Gefeiert wird der von 
Clemens X. gewährte Ablass zugunsten der Kirche und 
ihre Aufnahme in die Bruderschaft der allerheiligsten 
Dreifaltigkeit zur Erlangung einer gnädigen 
Sterbestunde ( JSVS ) 

 
17.7.1679 Ferdinand Maximilian von Sprinzenstein stirbt an einem 

Schlaganfall. Wegen der gespannten Beziehungen 
zwischen ihm und seinem Vetter Johann Secund geht 
der gesamte Besitz an die beiden Töchter; die 
oberösterreichische Linie der Familie geht leer aus.  

 
31.11.1679 Alexander von Oed quittiert seiner Schwägerin den 

Erhalt von 25 fl Zinsen ( JSVS ) 
 
18.4.1680 Ein unleserlicher Absender bittet Johann Secund um 

Verzeihung, dass er ihn vor seiner Abreise nach Wien 
nicht mehr aufsuchen konnte ( JSVS ) 

 
5.6.1680 Der Lehenprobst des Hochstifts Passau bestätigt, dass 

sich Johann Secund wird nach dem Tod seines Vetters 
Ferdinand Maximilian als Ältester des Geschlechts um 
die Belehnung mit  der Herrschaft Sprinzenstein 
beworben hat. ( JSVS ) 
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5.10.1680 Der Landeshauptmann ob der Enns warnt die 

Herrschaften vor heimlichen, aufrührerischen 
Zusammenkünften der verarmten und bedrängten 
Bauern ( JSVS ) 

 
12.10.1680 Die Verordneten ob der Enns befehlen Johann Secund, 

auf dem ihm unterworfenen Pass an der Raiting für die 
dort stationierten Mannsfelder Soldaten eine feste 
Unterkunft zu bauen ( JSVS ) 

 
1680 Aufstellung über Steuerausstände des Johann Ignaz 

Spindler aus den vom Grafen Kuefstein gekauften 
Gülten ( JSVS ) 

 
1680 Protokoll über einen Streit des Hofwirts von 

Sprinzenstein mit Matthias Venus von der 
Sprinzelmühle ( JSVS ) 

 
1680 Johann Secund wird wieder zum Verordneten des 

Herrenstandes4 gewählt. 
 
21.3.1681 Johann Secund wird nach dem Tod seines Vetters 

Ferdinand Maximilian als Ältester des Geschlechts vom 
neuen Bischof von Passau Sebastian Graf von Pötting 
mit der Herrschaft Sprinzenstein belehnt.  
( 5 Abschriften JSVS ) 

 
23.8.1681 Klage des Philipp Neundlinger, Wirt zu Öpping, gegen 

den Stefan Klebauer um ein Haus in Katzenbach  
( JSVS ) 

 
29.11.1681 Hans Schirzenberger, Bote des Landeshauptmanns, 

bestätigt, dass er auf Befehl des Landeshauptmanns 
dem Stefan Klebauer bei Androhung der Arrestierung 
im Wasserturm die Räumungsklage des Philipp 
Neundlinger, Wirt zu Öpping, für das Haus in 
Katzenbach zugestellt hat. ( JSVS ) 

 

 
4 Jeder Stand – Herren, Ritter, Prälaten und Städte – wählte aus seiner Mitte zwei Verordnete in ein 
Kollegium, das zwischen den Sitzungen die Beschlüsse der Landtage exekutierte und Finanz- und 
Wirtschaftsgeschäfte des Landes besorgte. Der Vorsitz im Kollegium wechselte zwischen den zwei 
Verordneten des Herrenstandes. Das Gehalt inklusive Zulagen betrug 1688 ca. 3.300 fl jährlich. 
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1681 Auszug aus dem Ertrag des Sarmingsteiner Aufschlags 
( JSVS ) 

 
17.1.1682 Anna Elisabeth von Sprinzenstein, Gattin Johann 

Secunds, stirbt und wird in der Familiengruft in der 
Karmeliterkirche Linz begraben. Sie hatte 2 Söhne und 
eine Tochter. 

 
7.2.1682 Abrechnung des Tischlers Georg Hackl über 

Begräbniskosten der Anna Elisabeth von Sprinzenstein 
( JSVS ) 

 
15.2.1682 Abrechnung des Tuchhändlers Johann Brunner über 

Begräbniskosten der Anna Elisabeth von Sprinzenstein 
( JSVS ) 

 
21.2.1682 Aufträge der Stände ob der Enns an die Verordneten  

( 2 Dokumente JSVS ) 
 
31.3.1682 Auszug über den Ertrag des Aufschlags zu 

Sarmingstein Januar bis März 1682 ( JSVS ) 
 
14.4.1682 Auszug aus Landtagsrepliken ( JSVS ) 
 
2.5.1682 Kaiser Leopold gibt den Ständen ob der Enns die 

Verlegung von Truppen bekannt ( JSVS ) 
 
18.5.1682 Johann Reichard Schwang aus Tolleth lädt Johann 

Secund zu seiner Primiz ein ( JSVS ) 
 
19.7.1682 Bericht einer Untersuchungskommission über die 

Räumungsklage des Philipp Neundlinger, Wirt zu 
Öpping, wegen eines Hauses in Katzenbach ( JSVS ) 

 
11.8.1682 Stellungnahme des Rechtsvertreters des Stefan 

Klebauer über das Haus zu Katzenbach ( JSVS ) 
 
16.11.1682 Stellungnahme des Philipp Neundlinger, Wirt zu 

Öpping, gegen Stefan Klebauer über das Haus zu 
Katzenbach ( JSVS ) 

 
1682 Im September heiratet Johann Christoph von 

Sprinzenstein, Bruder Johann Secunds, Anna Eleonara 
Gräfin von Thürheim. 
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11.2.1683 Johann Christoph von Sprinzenstein stirbt. 

Universalerbin der Herrschaft Sprinzenstein ist seine 
Frau. Johann Secund ficht das Testament an und 
beginnt einen langen Prozess gegen die Erbin. 

 
19.2.1683 Nach dem Tod seines Bruders Johann Christoph 

verlangt Johann Secund beim Landeshauptmann die 
Sperre über dessen Vermögen ( JSVS ) 

 
20.2.1683 Weiteres, beschädigtes Schreiben Johann Secunds an 

den Landeshauptmann in Sachen Sperre nach dem 
Tod seines Bruders Johann Christoph ( JSVS ) 

 
Februar 1683 Nach dem Tod seines Bruders Johann Christoph bittet 

Johann Secund den Bischof von Passau um die 
Belehnung mit der Herrschaft Sprinzenstein ( JSVS ) 

 
13.5.1683 Johann Secund bittet einen Rechtsanwalt, ihm die 

Erklärung der Witwe seines Bruders Johann Christoph  
( JSVS ) 

 
22.5.1683 Verzeichnis der brieflichen Urkunden der Herrschaft 

Sprinzenstein bei Vornahme der Sperre nach dem Tod 
des Johann Christoph von Sprinzenstein. Erwähnt 
werden mehrere Lehensurkunden, Protokoll- und 
Waisenbücher ( JSVS ) 

 
4.6.1683 Das Bistum Passau bestätigt den Eingang der 

Lehensanmeldung Johann Secunds auf die Herrschaft 
Sprinzenstein ( JSVS ) 

 
10.6.1683 Paul Auinger, Bote des Landeshauptmanns, bestätigt, 

einen Gebotsbrief des Landeshauptmanns in Sachen 
Streit um die Herrschaft Sprinzenstein der verwitweten 
Anna Eleonora von Sprinzenstein ausgehändigt zu 
haben ( JSVS ) 

 
14.7.1683 Beginn der türkischen Belagerung Wiens. Der Kaiser 

flieht nach Linz, organisiert dort die Landesverteidigung 
Oberösterreichs, bevor er sich weiter nach Passau 
zurückzieht. Die Familie Sprinzenstein nimmt im 
Schloss Neuhaus die geflohenen Ursulinen aus Linz 
auf. 
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2.8.1683 Johann Secund legt sein Amt als Raitrat des Landes 

Oberösterreich nieder. 
 
26.8.1683 Johann Secund wird als Verordneter des 

Herrenstandes wiedergewählt. 
 
5.9.1683 Ein Schuldner verlangt von Anna Eleonora von 

Sprinzenstein die Rückzahlung eines Kredits von  
1.000 fl ( JSVS ) 

 
17.9.1683 Johann Secund beantragt beim Landeshauptmann die 

Sequestrierung der Herrschaft Sprinzenstein, da die 
Erbin Raubau in den sprinzensteinischen Wäldern 
betreibt. ( JSVS ) 

 
22.10.1683 Johann Secund protestiert beim Landeshauptmann 

dagegen, dass Georg Wimber, Pfleger zu Helfenberg, 
seinen 2 Untertanen in Tobring 7 Birken an einem 
Fischbach weggeschlagen hat ( JSVS ) 

 
29.10.1683 Johann Secund erhebt beim Landeshauptmann Klage 

gegen Georg Wimber, Pfleger zu Helfenberg: 
 
 Als seine beiden Untertanen zu Tobring, Herrschaft 

Lichtenau, namens Thomas Schwarz und Thomas 
Marberger in der Taverne zu Helfenberg 
bezechterweise über Pfändungen und Wegnahme von 
Vieh schimpfen, hat der Pfleger sie mit dem spanischen 
Rohr geschlagen und hält sie immer noch in Arrest, bis 
sie bereit sind, Kaution zu zahlen. Johann Secund 
fordert die Freilassung seiner Untertanen und 
Schadenersatz ( JSVS ) 

 
2.11.1683 Paul Auinger, Bote des Landeshauptmanns, bestätigt, 

ein Schreiben des Landeshauptmanns wegen des 
Protest Johann Secunds gegen den Pfleger von 
Helfenberg ausgehändigt zu haben ( JSVS ) 

 
15.12.1683 Da sich im Prozess um die Herrschaft Sprinzenstein 

bereits abzeichnet, dass Johann Secund die Herrschaft 
von seiner Schwägerin zurückkaufen muss, erlegt er im 
33.313 fl als Ablösungssumme beim Gericht zu Linz. 
 



 93 

 Der Vater Eleonoras, der Graf von Thürheim, weist in 
einem Schreiben an den Landeshauptmann dieses 
Verfahren zurück und erklärt, die Herrschaft 
Sprinzenstein werde erst dann übergeben, wenn alle 
Anforderungen befriedigt seien ( JSVS ) 

 
30.12.1683 Graf Thürheim schreibt von Sprinzenstein an den 

Rechtsanwalt Dr. Seyringer in Linz über die Vorwürfe 
Johann Secunds: 

 

• Er musste die Landsteuern der Herrschaft 
Sprinzenstein einziehen, weil es sich dabei um 
kaiserliche Abgaben handelt 
 

• Robotgelder und sonstige Herrenabgaben 
standen dem verstorbenen  Grafen Johann 
Christoph ohnehin noch zu und werden ordentlich 
quittiert 
 

• Die Jagd in der Herrschaft dient auch zur 
Aufrechterhaltung der Jagdrechte der Herrschaft 
 

• Die Beschuldigung, er habe 500 Klafter Holz 
geschlagen und damit die Wälder verödet, ist 
grundlos; vielmehr kann die Pfarrgemeinde 
bestätigen, dass die Wälder noch nie in 
besserem Zustand waren als jetzt. Allerdings hat 
er viele alte, verdorbene Bäume fällen lassen, um 
den Wald zu verbessern 
 

• Viele Häuser in der Herrschaft stehen öd oder 
sind abgebrannt, woran seine Tochter aber keine 
Schuld trägt 
 

• Die Manöver Johann Secunds dienen nur dazu, 
den Ablösepreis für die Herrschaft Sprinzenstein 
zu drücken ( JSVS ) 

 
1684 Johann Secund schreibt an den Landeshauptmann: 
 

 Nach dem Tod seines Bruders Johann Christoph haben 
die Sperrkommissare den Herrschaftsbeamten 
verboten, irgendetwas ohne Wissen Johann Secunds 
einzukassieren, solange nicht aus Testament und 
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Heiratsbrief klar ist, wem die Herrschaft gehört. 
 

 Nun hat aber der Ansager der Herrschaft Sprinzenstein 
namens Augustin auf Befehl eines Mannes namens 
Miller, der sich bei seinem verstorbenen Bruder 
aufgehalten hat, den Untertanen bei Strafe den 
Kucheldienst angesagt, ohne dass dieser Miller dazu 
irgendeine Befugnis dazu gehabt hätte. 
 

 Johann Secund bittet den Landeshauptmann, sowohl 
dem Ansager als auch dem Markt Sarleinsbach zu 
erklären, dass Zahlungen an Miller ungültig sind und als 
nicht bezahlt gelten, und diesen Miller zu bestrafen  
( 3 Exemplare JSVS ) 

 
29.1.1684 Der Landeshauptmann lädt Johann Secund als Landrat 

zu einer Landsrechtsitzung ( JSVS ) 
 
31.1.1684 Graf Thürheim nimmt ausführlich Stellung zu den 

Klagen Johann Secunds ( JSVS ) 
 
27.3.1684 Graf Thürheim schreibt von Sprinzenstein an den 

Rechtsanwalt Dr. Seyringer in Linz über die 
Erbschaftsfrage in Sprinzenstein: 

 
 Nach seiner Ankunft in Sprinzenstein haben die 

Kommissare in Sprinzenstein die Erbschaftssperre 
eröffnet und die Urkunden in drei Rubriken  
( Landschaftsquittungen und allgemeine Dokumente 
über Sprinzensteiner Herrschaften, Hausurbare und 
persönliche Urkunden Johann Christofs ) ihm 
übergeben.  
 

 Der Landrichter wollte sich aber nicht darauf einlassen, 
Amtmann und den Richter in Sarleinsbach zum 
Gehorsam zu verpflichten. 
 

 Die Gegenseite ist bereit, seine Tochter in Schloss und  
Maierhof zu belassen, will aber einen Pfleger einsetzen, 
was aber der Graf strikt ablehnt. Auch ein Treffen mit 
Johann Secund unter vier Augen wird abgewiesen.  
( JSVS ) 
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18.6.1684 Graf Thürheim schreibt von Sprinzenstein an den 
Rechtsanwalt Dr. Seyringer in Linz über die 
Erbschaftsfrage in Sprinzenstein: 

 
 Er beschwert sich, dass Johann Secund vor der 

Vergleichskonferenz die Vollmacht seiner Tochter 
sehen möchte, obwohl er wissen müsse, dass sie 
besteht, und bezeichnet das als Verschleppungstaktik. 
 

 Außerdem schreibt er über weitere Punkte des 
Vergleichsverfahrens ( JSVS ) 

 
1684 Im Juni heiratet Johann Secund im Alter von 59 Jahren 

in zweiter Ehe Katharina Eleonora Gräfin von Cavriani  
( * 1653 ), Tochter von Friedrich Graf Cavriani, 
Freiherrn auf Urtens-Waldendorf, Herr der Herrschaften 
Haus und Pragstein im Machland, und seiner Gemahlin 
Elisabeth Gräfin von Meggau. 
 

1.7.1684 Der Pfleger der Herrschaft Pürnstein schreibt an 
Johann Secund in Linz: 

 
 Der Sohn des Simon Winkler, ehemaligen Bürgers zu 

Leonfelden, hat zwei Zehente zu Tobring, das zu 
Johann Secund gehört, und zwei Zehente Pürnsteiner 
Untertanen an Andreas Kampmüller, Bürger zu 
Neufelden, verkauft. 
 

 Dieser hat sich diese Zehente beim Landhaus und beim 
Gotteshaus zu Weissenbach zuschreiben lassen. 
 

 Er verlangt nun aber von den Tobringern 30 fl statt 
bisher 18 fl Zehentgeld, während er den Zehent von 
den Pürnsteiner Untertanen persönlich auf dem Feld 
einheben will. Diese wollen den Zehent aber lieber 
finanziell ablösen. 
 

 Der Pfleger bittet Johann Secund, im Landhaus 
festzustellen, ob die Umschreibung der Zehente schon 
erfolgt ist und ob die Untertanen beim Verkauf nicht ein 
Einstandsrecht hätten ( JSVS ) 

 
5.7.1684 Kleine Verkaufsnotiz der Anna Eleonora von 

Sprinzenstein ( JSVS ) 
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7.7.1684 Fragment eines Prozessschriftstücks Johann Secunds 

gegen seine Schwägerin Anna Eleonora von 
Sprinzenstein ( JSVS ) 

 
19.7.1684 Eine kaiserliche Kommission, die auf Bitten Johann 

Secunds eingesetzt wurde, bringt einen Vergleich 
zwischen ihm und seiner Schwägerin zustande, 
demzufolge Johann Secund die Herrschaft 
Sprinzenstein um 42.984 fl von ihr zurückkauft. ( JSVS ) 

 
28.8.1684 Ein Inventar über die Schlosskapelle, Familienbilder, 

Jagdgeräte und Bücher im Schloss Sprinzenstein wird 
angelegt. Das hindert den Vater der Erbin, Leopold Graf 
von Thürheim, allerdings nicht, vor der Übergabe der 
Herrschaft am 3.Oktober das Schloss völlig 
auszuplündern; wertvolle Bücher und Dokumente 
werden ebenso mitgenommen wie Schlösser von den 
Türen und Nägel aus den Wänden. 

 
15.8.1684 Einnahmenotiz eines Herrschaftspflegers ( JSVS ) 
 
2.12.1684 Kostenvoranschlag für Baumaß Geräte am Maierhof zu 

Sprinzenstein. Die Rede ist von Eggen, Schäffern, 
Eimern, Ketten, Wagen, Pfannen, Mistgabeln, 
Spinnräder, Rechen, Sensen, Sicheln, Schneidstöcke, 
Schaubmesser, Wasserkrüge, Betten für das Personal 
etc.  
 

 Mit dem neuen Maier Sebastian Ruckerbauer und 
seiner Frau Barbara wurde außerdem folgendes 
vereinbart: 

 

• Sie müssen das Personal zur Arbeit anhalten 
 

• Sie müssen Einfriedungen und Gehage instand 
halten 
 

• Sie müssen das Vieh füttern, es sauber halten 
und den Mist wegräumen 
 

• Sie müssen den Maierhof instand halten 
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• Der Maier erhält dafür 16 fl Jahreslohn 
 

• Für den Unterhalt des Personals – 3 Buben und  
2 Menscher – erhält der Maier jährlich 6 Metzen 
Korn, ¼ Metzen Weizen, ¼ Metzen Salz – wobei 
der Maier um eine Erhöhung auf einen ½ Metzen 
gebeten hat. 
 

• An den Feiertagen Neujahr, Ostern, Pfingsten, 
Martini und Weihnachten erhält der Maier Fleisch 
und Brätl 
 

• Dazu erhält der Maier für seine Kinder ein Stübel 
+ Brennholz, und die Milch von zwei Kühen  
( JSVS ) 

 
1684-85 Zehenthaarregister der Herrschaft Sprinzenstein  

( JSVS ) 
 
1684-85 Diensthaarregister der Herrschaft Sprinzenstein  

( JSVS ) 
 
24.1.1685 Johann Secund lässt sämtliche Verkäufe von Gütern 

der Herrschaft Sprinzenstein, die unter der Herrschaft 
der Gräfin Anna Eleonore geschehen sind überprüfen  
( JSVS ) 

 
22.2.1685 Der Landrichter Johann Paul Rottwang übergibt Johann 

Secund sieben Zehentuntertanen der Herrschaft 
Sprinzenstein, die in früheren Jahren verkauft worden 
waren: Aichinger zu Ohnerstorf, Falkinger zu Neuling, 
Fuchs zu Gözendorf, Kobler zu Ruezersdorf, 
Kampmüller zu Pfaffenberg, Schönberger zu Vierling 
und Höfler am Walkertsberg. Diese Untertanen hatten 
zusammen 34 Metzen Korn, 34 Metzen Hafer, 1 ¼ 
Metzen Haiden, 1 ¼ Metzen Weizen und 30 ½ Pfund 
Flachs an die Herrschaft zu entrichten. ( JSVS ) 
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März 1685 Der Bischof von Passau hatte bereits 1683 von Johann 
Secund vor der Belehnung mit der Herrschaft 
Sprinzenstein verlangt, dass 

 

• Johann Secund pauschal alle früheren 
Verpflichtungen der Sprinzensteiner Vasallen 
übernehmen solle 
 

• dem Gotteshaus St.Leonhard alle bisherigen und 
künftigen Stiftungen wirklich auszubezahlen und 
nichts mehr in Sachen St.Leonhard ohne 
Mitwirkung des Bischofs zu unternehmen. 

 
Johann Secund lehnt beide Forderungen ab. 
 

• Eine pauschale Übernahme früherer 
Verpflichtungen ohne genaue Spezifizierung 
komme nicht in Frage. 
 

• Der Streit um St.Leonhard solle vor Gericht 
entschieden werden. ( JSVS ) 

 
20.3.1685 Die Lehenskanzlei in Passau bedauert, dass Johann 

Secund Bedenken wegen der Belehnungsbedingungen 
hinsichtlich der Kirche von St. Leonhard hat und erklärt 
sich vorläufig außerstande, das Lehen zu verlängern  
( JSVS ) 

 
22.5.1685 Der kaiserliche Landrichter Rottwang erstattet dem 

Landeshauptmann Bericht: 
 

• Johann Secund hat von dem Landgericht eine 
Verfügung erreicht, dass die Zechpröbste von 
St.Leonhard Johann Eder und Simon Härtl und 
der Liebfrauenzeche in Sarleinsbach Johann 
Pühringer und Wolf Adam Kaindl bestimmte 
Zehente ihm als Erben seiner verstorbenen Frau 
Anna Elisabeth Schifer abtreten müssen 
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• In Anwesenheit des Grafen von Sprinzenstein, 
der Zechpröbste und der betroffenen Untertanen 
wurde die Übergabe in Sarleinsbach 
vorgenommen. Die Zehentuntertanen leisten 
daraufhin dem Pfleger von Sprinzenstein 
Bernhard Riemer den Gehorsamseid ( JSVS ) 

 
1.6.1685 Fragment eines Protokollbuchs der Herrschaft 

Sprinzenstein. Behandelt werden die Klagen 
 

• Paulus Stährlinger am Kobl gegen Paulus Weber 
zu Altenhofen  
 

• Wolf Adam Kaindl, Weißgerber zu Sarleinsbach, 
gegen Matthias Wegerbauer, Gastgeb zu 
Rohrbach 
 

• Härtl gegen Scharinger ( JSVS ) 
 
2.6.1685 Die Herrschaftskanzlei Sprinzenstein befiehlt dem 

Markt Sarleinsbach, die Gebühren für die Haus- und 
Bestättbriefe abzuführen ( JSVS ) 

 
15.7.1685 Peter Grillenberger, Leinweber, 40 Jahre alt, sagt aus: 
 
 Noch zu Lebzeiten des verstorbenen Grafen von 

Sprinzenstein haben sein Vater Matthias Grillenberger 
und sein Bruder Andreas Grillenberger die 
Gerichtssachen, nämlich Fiedel, Eisen und den Arm 
samt Schwert ins Herrschaftsspital gebracht, weil zu 
befürchten stand, dass die Sarleinsbacher Bürger diese 
Dinge wie zuvor die zwei Bürgerladen mit den 
kaiserlichen Freiheiten und Waisenbüchern mit Gewalt 
aus dem Gerichtshaus wegtragen könnten 
 

 Als Zeugen der Aussage fungieren Stefan Wegerbauer, 
Fleischhacker, und Paulus Binder, Zimmermeister, 
beide zu Haslach ( JSVS ) 
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15.11.1685 Die Sarleinsbacher Fleischhacker Georg Wöss, 
Sebastian Schäzl und Michael Ratzesberger schreiben 
an den Pfleger von Sprinzenstein: 

 
 Auf Befehl der Herrschaft haben sie in diesem Jahr den 

Kriegsvölkern nach Aschach 25 Zentner 
Kommissfleisch geliefert, das vom dortigen Kommissar 
aber nur teilweise bezahlt wurde.  
 

 Die Fleischhacker bitten daher die Herrschaft um die 
Bezahlung der ausständigen 88 fl incl. Wartgeld und 
anderer Unkosten, da sie den Bauern für die 
Kommissochsen das Geld z.T selbst noch schuldig 
sind.  
 
Beigelegt ist eine Abrechnung über die gelieferten 10 
Ochsen im Fleischgewicht von 25 Zentnern für die 
fränkischen Kriegsvölker in Aschach. Dafür erhielten sie 
vom Kriegskommissar nur 3 x das Pfund, während das 
Fleisch zuhause 14 x wert ist. Da der Kommissar 
Köpfe, Füße und Innereien nicht abnehmen wollte, 
mussten sie diese vor Ort gleichfalls unter Wert 
verkaufen. Außerdem verlangen sie das Schlag- und 
Aushackgeld sowie die Zehrungskosten für 23 Tage 
Reise.  
 
Eine weitere Abrechnung belegt die Herkunft der  
10 Ochsen von verschiedenen Bauern ( JSVS ) 

 
24.11.1685 Der Maurermeister Gotthard Reuter legt eine Rechnung 

über Arbeiten auf den schadhaften Dächern des 
Schlosses, Maierhofs und Traidkastens zu 
Sprinzenstein vor ( JSVS ) 

 
31.12.1685 Verzeichnis der Robotleistungen für die Herrschaft 

Sprinzenstein in diesem Jahr ( JSVS ) 
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1685 Der Zimmermeister Andreas Streinesberger legt eine 
Rechnung über folgende Arbeiten vor: 

 

• Herstellung hölzerner Gitter vor den Fenstern 
des Traidkastens  
 

• Arbeit an der Schaffelmüllner Wehr  
 

• Ausbesserungsarbeiten an der Brücke im 
Traidkasten 
 

• Schindeldeckung des Schlossdachs 
 

• Unterpelzen der Tram am Höfl 
 

• Anhebung der Dachrinnen am Herrschaftsspital 
in Sarleinsbach  
 

• Herstellung einer neuen Tür am Bruckgatter  
( JSVS ) 

 
1685 Georg Fuchs, Hufschmied zu Sprinzenstein, legt der 

Herrschaft eine Rechnung über folgende Arbeiten vor: 
 

• Schloss an der Tür und Bänder an die Fenster 
der Wachstube im Schloss 
 

• 2 Paar Türbänder und Gehägl zur neuen inneren 
Kellertür in der Schlosstaverne 
 

• Ausbesserung der Stubentüren ( Bänder, Kegel, 
Handhaben ) und Stubenfenster in der 
Schlosstaverne 
 

• 2 Paar Türbänder und Gehägl zur neuen inneren 
Stubentür im Maierhof 
 

• Beschlagung eines neuen Ochsenwagens + 
Herstellung von Pflügen für den Maierhof 
 

• Beschlagen von Pferden für die Herrschaft 
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• Herstellung von Dachnägeln 
 

• Umhängung zweier Glocken im Schloss ( JSVS ) 
 
1685 Matthias Wiesinger, Maurer und Kleinhäusler zu 

Altenhofen, erhebt Klage bei Johann Secund von 
Sprinzenstein: 

 
 Vor 8 Jahren hat er von der Herrschaft Sprinzenstein 

das öd gestandene Kleinhäusel zu Altenhofen um 36 fl 
abgekauft. Dabei wurde vereinbart, er könne den 
Kaufpreis und die Landsteuer von 5 fl bei der 
Herrschaft abarbeiten. Seine  
5 Kinder sollten dafür vom Hofdienst ausgenommen 
werden. 
 

 In der folgenden Zeit hat er für seine Arbeit nie etwas 
verlangt, konnte aber auch vom Grafen Johann Christof 
nie eine Abrechnung seiner Leistungen erhalten. 

 
 Nun nach dem Tod des Grafen Johann Christof hat er 

erfahren, dass die Landsteuer für ihn nicht auf 5fl, 
sondern auf 10 fl angesetzt worden ist. Damit hat er mit 
seiner Arbeit nicht – wie erwartet – bereits 12 fl vom 
Kaufpreis abgetragen, sondern gerade eben die 
Landsteuern bezahlt. 
 

 Außerdem will der Pfleger von Sprinzenstein seine 
Kinder nicht vom Hofdienst frei stellen, weil es darüber 
keine schriftliche Abmachung gibt ( JSVS ) 

 
1685 Joseph Vorauer, Bürger zu Putzleinsdorf, wendet sich 

an Johann Secund von Sprinzenstein: 
 

 Vor mehr als zwanzig Jahren hat sein Vater Jeremias 
Vorauer, Bürger zu Putzleinsdorf, dem Thomas 
Fuxberger am Fuxberg 130 fl als Hypothek auf dessen 
Hof geliehen. Nach dem Tod des Fuxberger hat die 
Herrschaft Sprinzenstein diese Hypothek dem Jeremias 
Vorauer ausgehändigt, der sie darauf dem Jakob 
Hofmather, ehemaligen Untertan der Herrschaft 
Marsbach verkaufte. 
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 Graf Johann Christoph von Sprinzenstein überredet 
daraufhin den Jeremias Vorauer, den alten Schuldbrief 
der Sprinzensteiner Herrschaftskanzlei zu übergeben, 
damit ein neuer Schuldbrief auf den neuen Besitzer des 
Fuchsbergs ausgestellt werden könne. 

 
 Da Johann Hofmather aber die Herrschaft Marsbach 

ohne Abschied verlassen hatte, wurde er drei Wochen 
nach dem Kauf vom Landgerichtsdiener auf dem 
Fuchsberg verhaftet und weggeführt. 
 

 Daraufhin hat Johann Christoph von Sprinzenstein dem 
Jeremias Vorauer nicht nur keinen neuen Schuldbrief 
ausgestellt, sondern den Fuchsberg von Herrschafts 
wegen selbst verkauft und dem Jeremias Vorauer trotz 
vieler Klagen nichts davon ausbezahlt. Auch als sein 
Vater vor Kummer erkrankt und gestorben ist, haben 
Joseph Vorauer und seine Geschwister kein Geld 
erhalten können. 

 
 Sie bitten daher Johann Secund als neuen Herrn von 

Sprinzenstein, ihnen die 130 fl + Zinsen 
zurückzuzahlen ( JSVS ) 

 
1685-1686 Georg Fuchs, Hufschmied zu Sprinzenstein, legt der 

Herrschaft eine Rechnung über eine Reihe von 
Arbeiten in Schloss und Maierhof vor ( JSVS ) 

 
26.1.1686 Abrechnung zwischen Pfleger und Herrschaft 

Sprinzenstein über verschiedene Schuldenzahlungen  
( JSVS ) 

 
25.3.1686 Fragment der Abrechnungen nach dem Tod des 

Hofwirts Tössinger ( JSVS ) 
 
März 1686 Abrechnung über ausständige Lehensteuerzahlungen 

der Rechtlehner der Herrschaft Sprinzenstein ( JSVS ) 
 
5.4.1686 Fragment eines Protokollbuchs über Kaufbriefe und 

Verlassenschaftsinventare der Herrschaft Sprinzenstein 
( JSVS ) 
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8.4.1686 Veit Spindlpecker zu Spindlbach und Adam Scharinger 
in der Meisingeröd als Vormünder rechnen mit den 
Erben des verstorbenen Jakob Spindlpecker den 
Nachlass ab ( JSVS ) 

 
9.4.1686 Zacharias Schneeberger zu Altendorf und Michael 

Reiter am Hangeten Hof als Vormünder rechnen mit 
den Erben des verstorbenen Georg Altendorfer zu 
Altendorf den Nachlass ab ( JSVS ) 

 
5.6.1686 Ein unleserlicher Absender schreibt von Linz an Johann 

Secund in Sprinzenstein und sendet ihm einen 
Entscheid des Landeshauptmanns über das Verbot des 
Viehaustriebs ( JSVS ) 

 
 Dekret des Landeshauptmanns an die Herrschaften des 

Mühlviertels: 
 
 Vieh, das zur Aufzucht oder zum Schlachten nicht 

tauglich ist, darf ins Ausland verkauft werden; 
ansonsten ist der Fürkauf verboten ( JSVS ) 

 
28.6.1686 Gedruckter Erlass des Landeshauptmanns zum 

Bettlerunwesen ( JSVS ) 
 
3.7.1686 Der Pfleger von Altenhof schreibt an Johann Secund in 

Sprinzenstein: 
 
 Michael Hintringer, Müller an der Wallmühle, Herrschaft 

Falkenstein, bittet darum, eine neue Wasserrinne legen 
zu dürfen, wozu das alte Mühlwehr verlegt werden 
muss. Diese Maßnahme ist zur Verbesserung des 
Wasserzuflusses notwendig. 
 

 Der Pfleger bittet um Genehmigung der Herrschaft 
Sprinzenstein, da eine angrenzende Wiese der 
Herrschaft von der Maßnahme betroffen ist ( JSVS ) 

 
3.7.1686 Bernhard Moser beim Wolf, Herrschaft Marsbach, klagt 

für sich und seinen Sohn Matthias gegen Paulus 
Waldbauer am Hörezedergut, Herrschaft Götzendorf 
und seine Brüder Johannes und Sebastian Waldbauer 
wegen eines Raufhandels vor dem Marktgericht 
Sarleinsbach ( + Bescheid JSVS ) 
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19.7.1686 Fragment aus einem Klagprotokollbuch der Herrschaft 

Sprinzenstein mit mehreren Gerichtsverhandlungen  
( JSVS ) 

 
31.7.1686 Die Herrschaft Sprinzenstein quittiert Georg Mühlberger 

auf der Sprinzelmühle den Erhalt von 437 fl für den 
Kauf der Sprinzelmühle und der Neumühle ( JSVS ) 

 
2.8.1686 Johann Ludwig Füger zu Hirschberg schreibt an den 

Pfleger zu Neuhaus wegen des Erbteils der Witwe des 
verstorbenen Wirts zu St. Johann Mühlberger ( JSVS ) 

 
29.9.1686 Maximilian Kneidinger aus Rohrbach schreibt den 

Pfleger von Sprinzenstein Johann Bernhard Riemer: 
 
 Er hat wegen der Vogeldent den Berger Hofwirt 

gebeten, seine Herrschaft deswegen um Erlaubnis zu 
fragen. Besagter Hofwirt hat das aber vergessen  
( JSVS ) 

 
27.10.1686 Maximilian Kneidinger aus Rohrbach schreibt den 

Pfleger von Sprinzenstein Johann Bernhard Riemer: 
 
 Er entschuldigt sich. dass er die Vogeldent ohne 

Anfrage bei der Herrschaft Sprinzenstein errichtet hat. 
Er hatte aber geglaubt, dass das Reisgjaid zur 
Herrschaft Berg gehöre.  
 

 Er hat bereits vor 3 Jahren einen solchen Dent 
aufgeschlagen und nur bei der Herrschaft Berg 
nachgefragt, ohne dass eine Reaktion von der 
Herrschaft Sprinzenstein gekommen wäre. 

 
 Er ist auch dieses Jahr nur 3-4 Mal auf der Dent 

gewesen, weil er nicht viel Lust dazu hatte, und die 
Vögel dem Zeller zu Peilstein verkauft. 
 

 Er verspricht, sich zur Vogeldent immer bei der 
Herrschaft Sprinzenstein anzumelden ( JSVS ) 
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1687 Die Herrschaft Sprinzenstein fordert beim Schmied zu 
Sprinzenstein noch Steuern, Erbbriefgebühr, Stock- und 
Scheitergeld sowie Ausstände aus der Zeit der Gräfin 
von Sprinzenstein in Höhe von 63 fl 48 x ein, die gegen 
Arbeiten des Schmieds im Wert von 35 fl 29 x 
verrechnet werden ( JSVS ) 

 
1687/88 Georg Fuchs, Hufschmied zu Sprinzenstein, legt der 

Herrschaft eine Rechnung über eine Reihe von 
Arbeiten in Schloss und Maierhof vor ( JSVS ) 

 
5.6.1688 Kaufprotokoll über das Häusl an der Strass durch Marx 

Maierhofer sowie eine Vernehmung wegen 
widerrechtlichem Laub und Grasabschneiden in der 
Herrschaft Neuhaus ( JSVS ) 

 
Juni 1688 Fragment einiger kleiner Verhörprotokolle ( JSVS ) 
 
30.6.1688 Aufstellung der Untertanen der Herrschaft 

Sprinzenstein, die aus der Dietrichstuben Plöcher in die 
herrschaftlichen Mühlen gefahren haben ( JSVS ) 

 
22.11.1686 Johann Secund wird von Kaiser Leopold II. im Amt des 

Erbmünzmeisters bestätigt, erhält jedoch einen Tadel, 
weil er sich nicht fristgerecht um eine neue Belehnung 
mit diesem Amt bemüht und trotzdem den Titel 
weitergeführt zu haben, obwohl er ihm nicht ordentlich 
verliehen worden war. ( Das Erbamt geht der Familie 
erst 1772, als ebenfalls eine Erneuerung versehentlich 
nicht beantragt worden war, endgültig verloren ) 

 
1686/87 Georg Fuchs, Hufschmied zu Sprinzenstein, legt der 

Herrschaft eine Rechnung über eine Reihe von 
Arbeiten in Schloss und Maierhof vor ( JSVS ) 

 
7.1.1687 Der Pfleger von Sprinzenstein übersendet dem Graf 

Franz Anton von Rödern zu Berg eine angeforderten 
Hebgeldschein ( JSVS ) 

 
23.1.1687 Der Pfleger von Sprinzenstein bestellt Richter und 

inneren Rat von Sarleinsbach ins Schloss, um ihnen ein 
Dekret der Herrschaft vorzutragen ( JSVS ) 
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20.5.1687 Der Pfleger von Sprinzenstein berichtet dem Pfleger 
von Falkenstein über einen Streit mit dem Markt 
Sarleinsbach ( JSVS ) 

 
28.6.1687 Der Pfleger von Sprinzenstein berichtet dem Pfleger 

von Falkenstein über die Streitsache Michael 
Mörtenschlag, Untertan der Herrschaft Lichtenau 
 ( JSVS ) 

 
28.6.1687 Ein Rechtsanwalt aus Linz schreibt an Johann Secund 

über den Stand der Streitigkeiten mit der Gräfin von 
Preysing. Es geht um die Einrichtung einer 
Vermittlungskommission ( JSVS ) 

 
3.7.1687 Johann Secund schreibt an den Landeshauptmann 

über seinen Streit um die Untertanen zu Vierling und 
Andexing mit dem Herrn von Rödern ( JSVS ) 

 
12.7.1687 Nach dem Tod ihres Mannes Matthias Lang hat die 

Witwe Barbara Lang, Herrschaft Falkenstein, ihr Gut 
dem Sohn Adam übergeben. Dafür erhält sie von 
Zacharias 60 fl und Nahrung. 

 
 Die Wiese im Wegscheider Forstwald erhält ihr Sohn 

Zacharias Lang am Holnstein, Herrschaft Sprinzenstein. 
Sie behält das Nutzungsrecht der Wiese auf 
Lebenszeit. 
 

 Da ihr der Sohn Adam ihr weder Nahrung noch 
Zehrpfennig ausgezahlt hat, musste sie die besagte 
Wiese bei Christoph Christl, Bauer zu Mesnerschlag, 
mit 15 fl beleihen. 
 

 Dieses Geld samt Zinsen, insgesamt 23 fl 15 x zahlt 
Zacharias Lang nach dem Tod der Mutter zurück  
( JSVS ) 

 
30.7.1687 Aussage über die Sprinzensteiner Zehenten durch den 

Amtmann Augustin Scharinger ( JSVS ) 
 
14.8.1687 Auflistung der Rüst- und Scheitergelder der 

Herrschaften Lichtenau und Neuhaus ( JSVS ) 
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12.9.1687 Johann Secund erteilt Johannes Nagl, der neun Jahre 
Braumeister und Hofwirt der Herrschaft Lichtenau war, 
den Abschied ( JSVS ) 

 
1687 Fragment eines Verhörprotokollbuchs der Herrschaft 

Sprinzenstein ( JSVS ) 
 
1687 Die Herrschaft Sprinzenstein fordert beim Schmied zu 

Sprinzenstein noch Steuern, Erbbriefgebühr, Stock- und 
Scheitergeld sowie Ausstände aus der Zeit der Gräfin 
von Sprinzenstein in Höhe von 63 fl 48 x ein, die gegen 
Arbeiten des Schmieds im Wert von 35 fl 29 x 
verrechnet werden ( JSVS ) 

 
31.12.1687 Verzeichnis der Robotleistungen für die Herrschaft 

Sprinzenstein in diesem Jahr ( JSVS ) 
 
1687 Fragment eines Verkaufs- und Inventarbuchs der 

Herrschaft Sprinzenstein ( JSVS ) 
 
1687/88 Georg Fuchs, Hufschmied zu Sprinzenstein, legt der 

Herrschaft eine Rechnung über eine Reihe von 
Arbeiten in Schloss und Maierhof vor ( JSVS ) 

 
5.6.1688 Marx Maierhofer verkauft sein Häusel auf der Straß 

zwischen Hoftaferne und Josef Fuchs dem Johann 
Scherfeneder um 48 fl. Auf dem selben Blatt eine 
Zeugenbefragung über widerrechtliches 
Grasabschneiden in Neuhaus ( JSVS ) 

 
26.6.1688 Fragment mit mehreren kleinen Verhörprotokollen der 

Herrschaft Sprinzenstein ( JSVS ) 
 
30.6.1688 Aufstellung der Untertanen der Herrschaft 

Sprinzenstein, die Plöcher von der Dietrichstuben in die 
verschiedenen herrschaftlichen Mühlen gefahren haben 
( JSVS ) 

 
31.7.1688 Quittung eines Schlossers aus St.Johann, Herrschaft 

Neuhaus ( JSVS ) 
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11.8.1688 Der Pfleger in Schlägl berichtet auf Anfrage aus 
Sprinzenstein, dass er über das nach Aschach zu den 
dortigen Truppen verschickte Vieh noch nichts weiß  
( JSVS ) 

 
29.8.1688 Thomas Spindlbalker, Sohn des verstorbenen Stefan 

Spindlbalker zu Spindlbalk, Herrschaft Sprinzenstein, ist 
nach 36 Jahren Wanderschaft als Leinweber mit Weib 
und Kind zurückgekehrt und will von seinem Bruder Veit 
das väterliche Erbteil in Höhe von 130 fl. Der Bruder 
verweigert die Auszahlung, weswegen Thomas bei der 
Herrschaft klagt. 

 
 Noch bevor es zum Urteilsspruch kommt, verreist 

Thomas Spindlbalker ins Königreich Böhmen, um dort 
eine Schuld einzutreiben, kehrt aber nicht von dort 
zurück. 

 
 Nachdem ihr Ehemann 13 Wochen lang nicht 

zurückgekehrt ist, wird mit der zurückgelassenen 
Ehefrau ein Vergleich über das Erbteil ihres Mannes 
geschlossen: 

 

• Die Ehefrau erhält 10 fl Zehrgeld, um in ihr Land 
zurückkehren zu können 
 

• Für den 2 ½ jährigen Sohn des Thomas namens 
Heinrich werden 50 fl auf dem Hof des Veit 
Spindlbalker gegen Verzinsung angelegt, die Veit 
Spindlbalker und sein Schwager Matthias 
Schönberger zu Spindlbalk bis zur Großjährigkeit 
des Jungen als Vormünder verwalten 
 

• Falls Thomas Spindlbalker wieder auftaucht, 
können noch andere Regelungen getroffen 
werden 

 
Zeugen sind der Marktrichter Hermann Großhaupt 
und der Marktschreiber Carl Hauspauer zu 
Sarleinsbach ( JSVS ) 

 
19.11.1688 Steuerquittung der Stadt Linz über 40 fl an Johann 

Secund von Sprinzenstein ( JSVS ) 
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1688 Lehensteuerabrechnung über den Lehenszehent auf 
des Haiders Gut zu Grub ( JSVS ) 

 
5.1.1689 Lateinischer Brief aus Wien ( JSVS ) 
 
24.1.1689 Vorschlag aus Passau für einen Vergleich um die 

Streitigkeiten um St. Leonhard ( ? ) ( JSVS ) 
 
26.1.1689 Das Gericht des Landeshauptmanns ob der Enns 

beschließt, dass der Graf von Sprinzenstein die 
Einkünfte von St.Leonhard einnehmen, aber bis zu 
einer endgültigen Regelung nicht ausgeben oder 
anders verwenden darf. Dem Bistum Passau wird eine 
Strafe von 100 Reichstalern angedroht, falls es sich 
dem Spruch nicht fügt. Auch dem Pfarrer von 
Sarleinsbach werden 50 Reichstaler Strafe angedroht, 
falls er die Koperation verweigert. Amtspersonen des 
Bischofs von Passau, die gegen die Anordnung 
verstoßen, sollen verhaftet, die Strafgelder 
gegebenenfalls durch Pfändung Passauer Einnahmen 
eingetrieben werden ( JSVS ) 

 
21.3. 1689 Franz Anton Graf von Rödern nimmt beim 

Landeshauptmann Stellung zu einer Klage Johann 
Secunds: 

 
 Am 3.6. 1624 hatte Rudolf von Sprinzenstein zwei 

Untertanen der Herrschaft Sprinzenstein zu Andexing 
und Fierling der Sidonia von Rödern zu Berg, geb. 
Auerin von Dobl als Sicherheit für einen Kredit von  
500 fl auf 2 Jahre versetzt. Als er nicht bezahlen kann, 
gehen diese Untertanen in den Besitz der Frau von 
Rödern über. 

 
 1684 hat Johann Secund den Herrn von Rödern 

aufgefordert, diese beiden Untertanen zurückzugeben, 
da sein Vater Rudolf gar nicht berechtigt gewesen sei, 
Untertanen, die fest zum Lehen Sprinzenstein gehören, 
in Fremde Hände zu geben. Außerdem hat die 
Herrschaft Sprinzenstein bis jetzt die Landsteuern für 
diese Untertanen bezahlt und verlangt die Rückzahlung 
durch den Herrn von Rödern. 
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 Als sich der Herr von Rödern weigert, darauf 
einzugehen, erhebt Johann Secund Klage beim 
Landeshauptmann, der vom Herrn von Rödern eine 
Stellungnahme einfordert. 
 

 Der Herr von Rödern weist einen Kaufbrief vor, nach 
dem Rudolf von Sprinzenstein diese beiden Untertanen 
als freies Eigentum verkauft hat. Da er sie seit 65 
Jahren besitzt, hat er sich dieses Eigentum auf jeden 
Fall ersessen. 

 
 Noch 1620 hat Rudolf von Sprinzenstein das beste 

Grundstück des Untertanen von Andexing, die 
Holzwiese, dem Wolf Feith, Bürger und Weißgerber zu 
Haslach versetzt und verschrieben. Diese Wiese wurde 
hernach vom Vater des Herrn von Rödern gepfändet, 
was den Untertan in den Ruin trieb 

 
 Er ist allerdings bereit, die Landsteuern für diese beiden 

Untertanen nachträglich zu bezahlen. ( JSVS ) 
 
28.4.1689 Johann Secund bezahlt als Vogtherr der Kirche von St. 

Leonhard dem Grafen von Starhemberg 178 fl 
Lehensteuer für lehenbare Zehente der Kirche ( JSVS ) 

 
7.5.1689 Brief zur Regelung von Heiratsgutsansprüchen einer 

Frau von Öed aus dem Jahr 1636 ( JSVS ) 
 
17.6.1689 Vergleich zwischen Johann Secund und Graf Anton von 

Rödern über die zwei Untertanen in Andexing und 
Fierling: 

 

• Graf Anton von Rödern behält die zwei 
Untertanen als freies Eigentum 
 

• Johann Secund erhält dafür 1200 fl zur 
Rückerstattung der bezahlten Landsteuern 
 

• Die Untertanen werden von der Herrschaft 
Sprinzenstein auf die Herrschaft Perg übertragen. 
( JSVS ) 

 
5.7.1689  Schwer leserlicher Brief aus Wels ( JSVS ) 
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19.8.1689 Klage Johann Secunds gegen seine ehemalige 
Schwägerin Anna Eleonore Gräfin von Preysing auf 
Herausgabe von wichtigen Urkunden, die bei ihrem 
Auszug aus Schloss Sprinzenstein 1684 widerrechtlich 
– zusammen mit 200 Bänden aus der Schlossbibliothek 
– entwendet habe. ( JSVS ) 

 
31.8.1689 In einemBrief an die Regierung in Passau werden 

Vorschläge zur Beilegung der Lehensstreitigkeiten 
übersandt ( JSVS ) 

 
18.11.1689 Johann Secund beantragt bei den Verordneten ob der 

Enns die Umschreibung der Untertanen zu Andexing 
und Fierling auf die Herrschaft Berg ( JSVS ) 

 
1689/90 Georg Fuchs, Hufschmied zu Sprinzenstein, legt der 

Herrschaft eine Rechnung über eine Reihe von 
Arbeiten in Schloss und Maierhof vor ( JSVS ) 

 
4.3.1690 Vergleich zwischen Johann Secund und dem Bischof 

von Passau im Streit um St.Leonhard: 
 

• Die Grafen von Sprinzenstein behalten das 
Vogteirecht über St.Leonhard 

 

• Die Zechpröbste von St.Leonhard behalten die 
Schlüssel zur Kapelle, müssen dem Pfarrer von 
Sarleinsbach aber jederzeit Zutritt gewähren. 

 

• Umherziehende Priester dürfen nur dann in 
St.Leonhard Messe lesen, wenn sie vom Pfarrer 
in Sarleinsbach zugelassen werden 

 

• Die Zöchpröbste nehmen die Opfergelder ein, 
Auszählung und Rechnung werden aber vom 
Pfarrer in Sarleinsbach überwacht, der einen 
Missbrauch anzeigen kann 

 

• Der vorherige Pfarrer von Sarleinsbach, 
Dr.Albrecht, muss über die von ihm 
sichergestellten Opfergelder dem Grafen von 
Sprinzenstein Rechnung legen; eventuelle 
Unkosten des Pfarrers kann dieser vom Betrag 
abziehen. 
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• Alle Streitigkeiten mit dem Pfarrer von 
Sarleinsbach und dem bischöflichen Pfleger in 
Marsbach sind hiermit beigelegt. 

 

• Der Bischof hebt das Interdikt über die Kapelle 
von St.Leonhard auf. ( 3 Exemplare JSVS ) 

 
12.4.1690 Der Pfleger von Falkenstein bittet den Pfleger von 

Sprinzenstein, mit der Regelung ihrer Waldstreitigkeiten 
noch zu warten, bis der Pfleger von Rannaridl aus 
Schwertberg zurückgekehrt ist ( JSVS ) 

 
9.5.1690 Streit zwischen Johann Secund und dem Grafen von 

Salburg über die Grenzen des Sprinzenstein´schen 
Jagdbezirks:  
 
Sprinzensteinische Jäger sollen Salburgisches 
Jagdgebiet betreten haben. Eine kaiserliche 
Schlichtungskommission vernimmt daraufhin die 
Zeugen Matthias Seydl, Matthias Lang, Matthias 
Rainerbauer, Matthias Wuller, Thomas Schneeberger, 
Johann Eder und Hans Jakob Neumann. Letzterer, 
ehemaliger Jäger der Herrschaft, sagt aus, dass ihm 
die Grenzen des Jagdgebiets vor 36 Jahren vom 
Hofwirt von Sprinzenstein, Bartholomäus Tessinger, 
vom Sprinzlmüllner Matthias Venus und von Matthias 
Seydl mitgeteilt worden sind. 

 
 Grenzverlauf: von der Hälfte des Ameisbergs zum 

Buchenstock, von da linkerseits nach Molmesreith zum 
Gattern, dann längs des Gehsteigs durchs lange Holz 
auf die Schreck, von da zur Holzmühle, längs dem 
Mühlbach nach Künstein, von da zwischen einem 
Bauernhofe und dem Dorfe Hienerbach durch längs des 
dortigen Buches, Hienerbach genannt, zur Michl. 

 Andererseits vom Buchenstock rechts vom halben 
Ameisberg gegen Mitternschlag zum Hohenschlag, von 
da zum Fuchshof, Wegerhof, Taglesbach, Streinesberg, 
Thalbinger Hof und von da zur kleinen Michl. ( JSVS ) 
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23.8.1690 Johann Secund schreibt an den Landeshauptmann: 
 
 Hans Adam Mayerhofer hat seit 1655 Forderungen in 

Höhe von 379 fl an den Markt Sarleinsbach, die er nun 
von ihm als Inhaber des Markts einzutreiben versucht. 

 
 Johann Secund legt in dieser Sache seine Kompetenz 

als erste Gerichtsinstanz nieder und verweist den 
Kläger an das Gericht des Landeshauptmannes  
( 2 Exemplare JSVS ) 

 
1691 Ein Register des Getreide-, Zehent- und Dienstgeldes 

der Herrschaft Lichtenau nennt 87 Untertanen, die 
630 fl 7 Pfennige erbringen. ( JSVS ) 

 
31.5.1691 Johann Secund stirbt und wird in der Familiengruft in 

der Karmeliterkirche beigesetzt. Während der Sarg 
nicht mehr nachweisbar ist, findet sich der Epitaph 
immer noch rechts neben dem ersten Altar auf der 
Evangelienseite. 
 
Ein Verzeichnis der Begräbniskosten liegt vor ( JSVS ) 
 

16.11.1691 Die Bürgerschaft von Haslach beschwert sich, dass – 
während sie das Verbot des Brandweinbrennens 
beachten – mehrere genannte Untertanen der 
Herrschaft Lichtenau, der Stifte Hohenfurth und  
St. Florian dagegen verstoßen 
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Undatierte Dokumente: 
 
Johann Secund bedankt sich bei einem Kollegen, dass er ihn wegen 
einer dringenden Reise nach Wien beim Landsverhör vertritt ( JSVS ) 
 
Rechnung über einen Schlafrock, Schlafmütze, Leinwand und Sattel  
( JSVS ) 
 
Rechnung über Rock- und Westenknöpfe ( JSVS ) 
 
Michael Fahl bittet Johann Secund, ihm den Abschied und 
abschließende Herrschaftsabrechnung zu gewähren, damit er mit seinen 
Gläubigern abschließen und sich mit Weib und Kind wieder irgendwo 
niederlassen kann. ( JSVS ) 
 
Johann Winkler, ehemaliger Hofwirt in Neuhaus ( ? ), versucht mit 
Johann Secund mehrere strittige Abrechnungspunkte zu klären ( JSVS ) 
Hans Gattringer, Untertan der Herrschaft Waxenberg, erhebt Klage bei 
Johann Secund: 
 

Vor 7 Jahren hat ihm der Hans Lanz ein Pferd mit 7 
Getreidesäcken gewaltsam weggenommen. Trotz Anweisung des 
Pflegers von Sprinzenstein hat sich Lanz geweigert, Ross und 
Säcke wieder herauszugeben. Gattringer bittet die Herrschaft 
Sprinzenstein, dem Lanz seinen Abschied solange nicht zu 
erteilen, wie er Ross und Säcke zurückgegeben und die 
aufgelaufenen Unkosten erstattet hat ( JSVS ) 

 
Fragment einer Dienstliste ( JSVS ) 
 
Georg Guellinger am Schöllingerhof schreibt an die Herrschaft 
Sprinzenstein wegen der strittigen Zugehörigkeit eines Waldstücks zu  
seinem Hof ( beschädigt JSVS ) 
 
Hans Lachner richtet eine Bittschrift an Johann Secund: 
 

Er hat noch unter Johann Florian von Sprinzenstein als Schneider 
gearbeitet und sich vom lutherischen zum katholischen Glauben 
bekehrt, wobei Johann Florian als sein Firmgöt fungierte. 
 
Nun ist er alt, krank und arbeitsunfähig geworden; auch seine Frau 
kann nicht mehr arbeiten. Er bittet um finanzielle Unterstützung  
( JSVS ) 
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Paul Mayerhoger und Johann Knogler auf dem Eder Gut bitten Johann 
Secund um ihre Entlassung aus der Vormundschaft für die Erben des 
Daniel Haslinger, ehemaligen Hofwirts zu Altenschlag ( JSVS ) 
 
Die Vormünder der Erben des Thomas Pichler, Bürgers zu Leonfelden, 
schreiben an Johann Secund: 
 

Daniel Haslinger, ehemaliger Hofwirt zu Altenschlag, schuldete 
Thomas Pichler, Ratsbürger zu Leonfelden, 8 fl 53 x. Auf ihren 
Antrag hatte Johann Secund ihnen eine Anweisung mitgegeben, 
wonach der Unterreuter 6 fl 53 x, der Michael Schiz aber 2 fl 
bezahlen sollte. Diese Leute verweigerten die Bezahlung mit der 
Begründung, der Graf habe es ihnen verboten. Sie bitten um 
Auszahlung; andernfalls müssten sie sich um Rechtshilfe an ihren 
Herrn, den Grafen von Starhemberg, wenden ( JSVS ) 
 

Johann Hauber aus Böhmen, abgedankter armer Soldat, wendet sich an 
Matthias Franz Gruber, Pfleger der Herrschaft Sprinzenstein: 
 

Johann Hauber war 13 Jahre berittener Soldat in kaiserlichen 
Diensten, ist aber nach seiner Abdankung mit Weib und 5 kleinen 
Kindern in Not geraten, muss auf die Garter gehen und um 
Almosen bitten. 
 
Als er nach Grub kommt, erhält er vom Bauern und dem einen 
Hofstetter ein ausreichendes Almosen, der zweite Hofstetter, 
Johannes Kepplinger, aber fertigt ihn mit einem schäbigen Kanten 
Brot ab. Als Hauber mehr verlangt, erklärt ihm Kepplinger, dass er 
auch kein anderes Brot ist, und schimpft den Hauber und seine 
Familie mehrfach „Schergengesindel“, obwohl ihm Hauber seinen 
Abschied als kaiserlicher Soldat vorweist. 
 
Als ihm Hauber daraufhin im Zorn ein Fenster einschlägt, kommen 
Bauer und Knecht mit Stecken und Haue herausgelaufen, stoßen 
ihn zu Boden und traktieren ihn noch am Boden liegend so mit 
Schlägen, dass eine Schulter zerschmettert und eine Rippe 
gebrochen wird. 
 
Hauber bittet den Pfleger, dem Kepplinger zu befehlen, sich wegen 
Schmerzensgeld und Arztkosten mit ihm zu vergleichen. 
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Matthias Lehner nimmt gegenüber der Herrschaft Lichtenau zur Klage 
des Adam Reitmayr Stellung: 
 

Vor 2 Jahren hat er von Andre Püdtersdorfer dessen Haus um 60 fl 
gekauft, wofür der Hummelbauer Zahlbürge war. Von diesem 
Kaufpreis hat er alles bis auf 10 fl abbezahlt. Nach 2 Jahren hat er 
das Haus samt Fexung dem Windpassinger Schneider um 100 fl 
verkauft. Dieser leistete eine Anzahlung von 30 fl, konnte aber die 
restlichen 70 fl nicht bezahlen, so dass Lehner das Haus um diese 
70 fl von der Herrschaft zurück erhielt. Der Adam Reitmayr auf dem 
Hummelbauerngut hat ihm daraufhin 70 fl für das Haus geboten. 
 
Nach der Erntezeit hat Lehner das Getreide ausgedroschen und 
verkauft und auf Anweisung der Herrschaft 30 fl Kaufrate und 30 fl 
Rüstgeld an den Wirt zu St.Hans übergeben, der damit im Auftrag 
der Herrschaft in Linz Wein eingekauft hat. 
 
Danach hat Lehner das Haus noch bis Frühling bewohnt. Nunmehr 
hat der Reitmayr ihm den Kernmayr als Käufer zugebracht, dem er 
das Haus um 70 fl verkauft. Dieses Geld hat der Reitmayr als 
Zahlbürge einbehalten. Es daher nicht einzusehen, warum er noch 
85 fl Herrenforderung schuldig sein soll. 

 
Wolf Trixler, Marktschreiber zu Rohrbach, richtet ein Bittgesuch an den 
Pfleger von Sprinzenstein: 
 

Seit 17 Jahren als Marktschreiber in Rohrbach lebt er wegen 
seines geringen Einkommens im Bürgerspital zu Rohrbach, muss 
sich aber mit dem derzeit sehr teuren Brennholz selbst versorgen. 
Dieses Brennholz hat er zu Lebzeiten des Johann Christoph von 
Sprinzenstein aus dem durch den Wind abgebrochenen Holz im 
Pühlholz erhalten, wofür er auf Anforderung Schreibarbeiten für 
den Grafen erledigte. Nach dem Tod Johann Christophs bittet er 
die neue Herrschaft um Fortsetzung dieser Vereinbarung. 

 
Die Witwe Barbara Lehenbauer richtet ein Bittgesuch an Johann Secund 
von Sprinzenstein: 
 

Als vor 5 Jahren ihr Mann Matthias Lehenbauer starb, hat sie das 
Gut zu einem geringen Preis ihrem Sohn Hans Lehenbauer 
überlassen. Nach einem Jahr hat sie jedoch die Frau ihres Sohnes 
unverschuldet aus ihrem Ausnehmerkämmerl vertrieben, so dass 
sie nunmehr seit 4 Jahren in einem Tagwerkerhäusel lebt. 
Mittlerweile ist sie zu schwach zur Arbeit und möchte sich ins 
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Linzer Bürgerspital begeben. Sie bittet daher um Zustimmung der 
Herrschaft, das ihr Sohn ihr das Ausnehmen ausbezahlt, damit sie 
sich im Spital einkaufen kann. 

 
Auflistung der Ausgedinges der Barbara Lehenbauer, wie sie es  
mit ihrem Sohn Hans Lehenbauer vereinbart hat. 

 
Stellungnahme der Herrschaft Sprinzenstein zu einer Klage der 
Herrschaft Altenhof in Sachen des Sprinzensteiner Pupillen Simon 
Schneeberger, der in Diensten der Herrschaft Altenhof mit einer dortigen 
Herrschaftspupillin Unzucht getrieben hatte und daraufhin entlassen 
wurde. 
 
Ausführliche Stellungnahme der Herrschaft Sprinzenstein zur 
Abrechnung des Sarleinsbacher Pfarrers Albrecht in Sachen  
St. Leonhard. 
 
Entwurf eines Heiratsvertrags zwischen Ferdinand Graf von Helbingen 
und Isabella Freiin von Fünfkirchen. 
 
Zettel mit verschiedenen Notizen, eine davon Leonhard von Harrach 
betreffend. 
 
Beschreibung einer Landtagseröffnung in Linz mit der Rede des 
kaiserlichen Landtagskommissars an die Stände, der neue 
Anstrengungen nach dem Türkenkrieg verlangt. 
 
Längerer Briefentwurf in einer Rechtssache mit den Schallenberg  
( schwer leserlich ) 
 
Brief an den Stadtrichter von Linz in einem Streit um ein Hafergeschäft  
( möglicherweise 1654 ) 
 
Liste der Forderungen von Johann Secund und Johann Christoph von 
Sprinzenstein an ihren Vormund Wenzel Reichard von Sprinzenstein. 
 
Johann Secund und Johann Christoph von Sprinzenstein bestätigen die 
Übergabe der Herrschaften Sprinzenstein, Neuhaus und Piberstein 
durch die Grafen Johann Florian und Wenzel Reichard von 
Sprinzenstein. 
 
 
 



 119 

Johann Secund und Johann Christof von Sprinzenstein sowie ihr 
Rechtsbeistand Alexander Schifer bitten den Landeshauptmann um 
Ratifizierung der Übergabe der Sprinzensteiner Güter durch die 
Vormünder ( 2 Exemplare ) 
 
Streit zwischen Johann Secund und seinem Bruder Johann Christoph: 
 

• Johann Secund fordert beim Landeshauptmann, dieser solle 
seinem Bruder Johann Christoph erneut befehlen, einen 
anderen Kommissar als Johann Ludwig von Starhemberg für 
eine Schlichtungskommission zu benennen. ( 2 Exemplare ) 
 

• Da sein Bruder Johann Christoph die Arbeit der 
Schlichtungskommission verzögert, bittet Johann Secund den 
Landeshauptmann darum, für seine Schuldforderung von 
3.300 fl den Pfändungsbeschluss wieder in Kraft zu setzen. 
 

• Da sein Bruder Johann Christoph noch immer keinen neuen 
Kommissar für die Schlichtungskommission benannt hat, 
bittet Johann Secund den Landeshauptmann darum, für 
seine Schuldforderung von 3.300 fl den Pfändungsbeschluss 
wieder in Kraft zu setzen. 
 

• Johann Secund nimmt vor dem Landeshauptmann 
ausführlich Stellung zu einer Klage seines Bruders Johann 
Christoph, er habe sich an den abgeschlossenen Vergleich 
nicht gehalten 

 
Umfangreicher Faszikel mit Notizen und Schriften zu 
Herrenstandsausschussverhandlungen in Linz. 
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Urkundenverzeichnis zum Prozess 
 

Johann Secund von Sprinzenstein 
contra 

Anna Eleonora,  
geborene von Thürheim 

verwitwete von Sprinzenstein 
wiederverheiratete von Preysing 

 
um die Herrschaft Sprinzenstein 

 
1683 - 1692 

 
4.6. 1683 Entwurf zu einem Klageschreiben Johann Secunds an 

die Landeshauptmannschaft gegen Anna Eleonora von 
Preysing ( schwer leserlich ) 

 
16.11.1683 Johann Secund erhebt Klage bei der 

Landeshauptmannschaft: 
 
 Die verwitwete Gräfin von Sprinzenstein und ihr Vater, 

Graf Leopold von Thürheim, haben trotz Verbots von 
den Untertanen der Herrschaft Sprinzenstein das 
Martini-Rüstgeld, Dienst- und Robotgelder erpresst, 
mehrere Tage lang gejagt und über 500 Klafter Holz 
schlagen lassen, so dass die Wälder veröden. All diese 
Maßnahmen zeigen nicht nur eine Verachtung des 
Gerichts, sondern ruinieren auch die Herrschaft. 
 
Er bittet daher darum, auf Kosten der Gräfin einen 
Landrichter nach Sprinzenstein zu schicken, der alle 
Untertanen darauf verpflichten soll, der Gräfin weder 
Abgaben zu zahlen noch sonst in irgendeiner Weise zu 
gehorchen. Alles, was die Untertanen an sie abgeben, 
von ihr kaufen oder sonstige Rechtsgeschäfte sollen 
null und nichtig sein. 
 

 Die Landeshauptmannschaft befiehlt eine 
Gegendarstellung der Beklagten. 
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1.12.1683 Der Landschreiber in Linz bestätigt, dass auf 
Anforderung Johann Secunds die verwitwete Gräfin 
Sprinzenstein folgendes im Landhaus deponiert hat: 

 

• 21.581 fl 5 ß 3 ½ d in 25 Münzsäcken an Bargeld 
 

• Schuldbriefe im Wert von 11.732 fl 2 ß 26 ½ d 
 

Dazu liegen noch ungekündigt folgende Gelder auf der 
Herrschaft: 
 

• Legat an die Franziskaner zu Passau 1.000 fl 

• Gerhabschaft Krennmüller 2.000 fl 

• Panisottische Post 350 fl 

• Legat Fux 200 fl 
 
11.2.1684 Anna Eleonora von Sprinzenstein bittet die 

Landeshauptmannschaft, die Einwände ihres 
Schwagers Johann Secund zu übergehen und ihr ihre 
Erbschaft laut gültigem Testament ihres verstorbenen 
Mannes zu übergeben  

 
24.3.1684 Anna Eleonora von Sprinzenstein schreibt an die 

Landeshauptmannschaft: 
 
Nach einem Beschluss vom 12.7.1683 hat eine 
Sperrkommission des Landes am 27.8.1683 die 
Verlassenschaft ihres verstorbenen Mannes Johann 
Christoph von Sprinzenstein in die Sperre genommen. 
 
Da außer Zweifel steht, dass nicht die Familie 
Sprinzenstein, sondern sie als Universalerbin ihres 
Mannes eingesetzt wurde, bittet sie um die Übergabe 
der Herrschaft, ausgenommen die Sprinzensteiner 
Familiendokumente. 

 
14.4.1684 Anna Eleonora von Sprinzenstein bittet um die 

Übergabe wichtiger schriftlicher Dokumente durch den 
Sperrkommissar. Ihr Schwager wurde von dieser 
Maßnahme verständigt und hat keine Einwände 
erhoben. 
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5.5.1684 Anna Eleonora von Sprinzenstein bittet erneut um die 
Übergabe wichtiger schriftlicher Dokumente durch den 
Sperrkommissar. Ihr Schwager wurde von dieser 
Maßnahme verständigt und hat keine Einwände 
erhoben. 

 
3.7.1684 Auf kaiserliche Anordnung wird Johann Secund von 

Sprinzenstein die Lehensherrschaft Sprinzenstein 
übergeben. Andere Ansprüche der Witwe werden aber 
davon nicht berührt. 

 
7.7.1684 Johann Secund von Sprinzenstein richtet eine Bittschrift 

an den Kaiser ( schwer leserlicher Entwurf ) 
 
19.7.1684 Vergleich zwischen Johann Secund von Sprinzenstein 

und seiner Schwägerin Anna Eleonora von 
Sprinzenstein: 

 

• Im Gegensatz zu den von der Witwe verlangten 
41.650 fl 4 ß 20 d zur Ablöse für die Herrschaft 
Sprinzenstein werden ihr aufgrund einer 
Schätzung von 1617 nur 36.864 fl zugestanden. 
 

• Johann Secund zahlt der Witwe laut Vergleich mit 
seinem Bruder Johann Christoph von 1668 ein 
Kapital von 1.000 fl + 750 fl Zinsen. 
 

• Die Witwe tritt alle Ansprüche auf die beiden 1621 
an den Herrn von Rödern versetzten Untertanen 
zu Fierling und Andexling an Johann Secund ab. 
 

• Die Witwe verzichtet auf alle Ansprüche auf die 
Gültgebühr und andere Landesanlagen der 
Herrschaft Sprinzenstein auf das Jahr 1651 in 
Höhe von 480 fl + 768 fl Zinsen. 
 

• Falls sich aus der Schallenberger Quittung 
ergeben sollte, dass Johann Secund mehr als die 
Hälfte des Kaufschillings für Piberstein erhalten 
hat, ist er den Rest der Witwe schuldig. 
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• Falls sich ergeben sollte, dass Johann Secund 
mehr als die Hälfte des Kaufschillings für das 
Korber´sche Haus, das dem Statthalter Graf von 
Starhemberg verkauft wurde, erhalten hat, ist er 
den Rest der Witwe schuldig. 
 

• Von der Vergleichssumme vom Herrn von 
Polheim sind über dessen Bevollmächtigten 
Johann Friedrich Sonetringer bereits 1.000 fl 
eingegangen. Von den ausständigen 3.000 fl wird 
Johann Secund nach Abzug von 340 fl an den 
Landeshauptmann der Witwe 1.330 fl ohne 
Zinsen bezahlen. Falls ein höherer Betrag erzielt 
wird, ist dieser laut Vergleich zwischen den 
Brüdern Johann Secund und Johann Christoph 
von 1668 mit der Witwe zu teilen. 
 

• Die noch ungeteilten Landschaftskapitalien gehen 
zu gleichen Teilen an beide Vergleichspartner. 
 

• Johann Secund muss das Legat der verstorbenen 
Anna Sophia von Preysing an seinen Bruder 
Johann Christoph dessen Witwe aushändigen. 
 

• Die Ansprüche des Johann Secund an seinen 
Bruder Johann Christoph muss die Witwe als 
Universalerbin begleichen. 
 

• Die Witwe muss Johann Secund die Herrschaft 
Sprinzenstein mit allem Zubehör, wie sie von 
Johann Christoph 1650 übernommen wurde, 
übergeben, dazu alle Urkunden, Jägerzeug, 
Bücher und alles, was zur Schlosskapelle und 
St.Leonhard gehört. 
 

• Die Witwe wird verpflichtet, alle 
Untertanendienste und Zehente, die sie der 
Herrschaft Sprinzenstein entzogen hatte, binnen 
6 Monaten zurückzugeben. 
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• Alle weiteren Ansprüche der Streitparteien 
hinsichtlich Taz und Verbesserung bzw, 
Verschlechterung der Herrschaft Sprinzenstein 
werden gegeneinander aufgehoben. 
 

• Die Witwe wird mit den Untertanen und dem 
Markt Sarleinsbach ihre Ausstände verzeichnen 
und diese dann mit ihrem Schwager Johann 
Secund verrechnen. 

 
26.7.1684 Johann Secund bezahlt seiner Schwägerin laut 

Vergleich für ihre Ansprüche einen Schuldbrief über 
8.000 fl zu 5 % Zinsen aus. 

 
August 1684 Johann Secund beantragt beim Land die Aufhebung 

des Verbots auf die Vermögenswerte der Herrschaft 
Sprinzenstein, da darüber ja ein Vergleich erfolgt ist. 
 

4.9.1684 Bartholome Fischer, Rechtsvertreter des Bistums 
Passau, richtet ein Ansuchen an den 
Landeshauptmann von OÖ: 

 

• Am 2.4.1678 erging im Streit zwischen der 
nunmehr verstorbenen Anna Elisabeth von 
Sprinzenstein und den Zechpröbsten von 
St.Leonhard und der Frauenzeche zu 
Sarleinsbach das Urteil, dass die beklagten 
Zechpröbste mehrere lehenbare Zehente der 
Herrschaft Lichtenau an die Gräfin abzutreten 
hätten. 
 

• In einem weiteren Urteil vom 3.4.1683 wurden die 
besagten Zechpröbste zu Erstattung der 
entstandenen Unkosten verurteilt, jedoch wurde 
ihnen die Berufung gegen den verstorbenen 
Grafen Johann Christoph von Sprinzenstein 
zugestanden. 
 

• Die mittlerweile verwitwete Gräfin Anna Eleonora 
von Sprinzenstein hat sich als Universalerbin 
ihres Mannes Johann Christoph mit ihrem 
Schwager Johann Secund verglichen, wobei aber 
besagte Zehente nicht berührt wurden, so dass 
jetzt Johann Secund auf Vollzug des Urteils 
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drängt. 
 

• Nun wurden aber der Kirche von St.Leonhard 
diese Zehente unverschuldet entzogen, während 
die verstorbene Gräfin von Sprinzenstein zwar 
genossen hat, muss nun die verwitwete Gräfin für 
die Apertur der Lehen haften, was aber kaum 
mehr zu erreichen sein wird, wenn die Gräfin die 
vorläufig bei Gericht deponierten Gelder alle in 
Händen hat. 
 

• Er richtet daher das Gesuch an den 
Landeshauptmann, dass vom fraglichen 
Vermögen 3.000 fl solange nicht ausgezahlt 
werden, bis die Kirche von St.Leonhard mit 
Johann Secund zu einer Einigung über die 
Zehente gelangt ist. 

 
26.9.1684 Anna Eleonora, verwitwete Gräfin von Sprinzenstein, 

quittiert ihrem Schwager Johann Secund den Erhalt von 
42.984 fl teils in bar, teils in Obligationen für die 
Herrschaft Sprinzenstein und zur Abgeltung ihrer 
sonstigen Ansprüche.  

 
1684 Auflistung aller Forderungen der verwitweten Gräfin von 

Sprinzenstein, die Johann Secund vor Übergabe der 
Herrschaft Sprinzenstein zu begleichen hat + 
Erläuterung der Forderungen, 

 
1684 Leopold Graf von Thürheim richtet als Bevollmächtigter 

seiner verwitweten Tochter Anna Eleonora von 
Sprinzenstein ein Gesuch an den Kaiser: 

 

• Er beklagt, dass sich Johann Secund, statt sich 
mit seiner Tochter zu vergleichen, beim Kaiser 
einen Beschluss zur Übergabe der Herrschaft 
Sprinzenstein erwirkt hat, ohne dass seine 
Tochter gehört worden wäre und ohne dass eine 
Belehnung durch das Bistum Passau schon 
erfolgt wäre. Damit für Johann Secund gar kein 
Grund mehr, sich auf eine 
Vermittlungskommission einzulassen. 
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• Es kann nicht angehen, dass Witwen und 
Waisen, die ja unter besonderem Schutz des 
Kaisers stehen sollten, in solchen Fällen nicht 
gehört werden. 
 

• Johann Secund hatte auch gar keine Ursache, 
sich an den Kaiser zu wenden, da sich eine 
Kommission des Landeshauptmanns ohnehin 
schon mit der Sache befasst. Selbst wenn ihm vor 
dieser Kommission Unrecht geschehen wäre, 
hätte er den Instanzenweg nicht eingehalten, da 
als nächste Appellationsinstanz die nö Regierung 
gilt und nicht übergangen werden darf. 
 

• Er bittet daher um Einsetzung einer 
Hofkommission und Stillstand bei der Übergabe 
der Herrschaft Sprinzenstein an Johann Secund. 

 
19.11.1685 Der Verwalter der Landeshauptmannschaft OÖ 

Balthasar von Kriechbaum schreibt an Johann Secund 
von Sprinzenstein: 

 
 Anna Eleonora von Sprinzenstein hat sich beklagt, dass 

Johann Secund die laut Vergleich vorzunehmenden 
Abrechnungen verweigert und die Bezahlung der 
Ausstände durch die Untertanen verhindert. 
 
Kriechbaum gibt ihm den Protest zur Kenntnis und 
fordert eine Einhaltung des Vergleichs. 

 
14.12.1685 Anna Eleonora von Sprinzenstein wendet sich an die 

Landeshauptmannschaft von OÖ: 
 

• Auf ihre Klage hin wurde ihrem Schwager Johann 
Secund befohlen, den mit ihr geschlossenen 
Vergleich einzuhalten. 
 

• Aber weiterhin hindert Johann Secund bei 
Strafandrohung seine Untertanen daran, ihre 
Ausstände an sie zu bezahlen, obwohl er sich laut 
Vergleich doch dazu verpflichtet hat. 
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• Sie bittet daher um die Eintreibung ihrer 
Ausstände durch einen kaiserlichen Landrichter 
auf Kosten Johann Secunds. 

 
8.3.1686 Anna Eleonora von Sprinzenstein wendet sich an die 

Landeshauptmannschaft von OÖ: 
 

• Obwohl Johann Secund die Entsendung eines 
kaiserlichen Landrichters angedroht wurde, um 
ihre Forderungen an seine Untertanen 
einzutreiben, hat er bisher dieser Forderung nicht 
nachgegeben. 
 

• Sie fordert daher, die Entsendung des 
kaiserlichen Landrichters durchzuführen. 

 
27.6.1685 Johann Hain, Pfleger auf Schloss Aschach, schreibt an 

Johann Secund: 
 

• Anna Eleonora von Sprinzenstein hat durch ihren 
Bevollmächtigten, den Grafen von Thürheim, ein 
Grundstück, das sich ein Vorfahr Johann 
Secunds widerrechtlich angeeignet hatte, den 
Waisen und Erben des Adam Wiesinger als 
rechtmäßigen Eigentümern wiedergegeben und 
sogar als Entschädigung für entgangene 
Fechsungen 10 fl bezahlt. Die Gerhaben haben 
das fragliche Grundstück für ihre Mündel verkauft. 
 

• Nun hat er gehört, dass sich Johann Secund 
wieder in Besitz dieses Grundstücks setzen und 
den Verkauf für nichtig erklären will. 
 

• Er fordert daher Johann Secund auf, den 
Gerhaben das fragliche Grundstück einzuräumen 
oder die Frage gerichtlich klären zu lassen. 
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8.7.1686 Anna Eleonora von Sprinzenstein wendet sich an die 
Landeshauptmannschaft von OÖ: 

 

• Ihr Schwager Johann Secund hat in einer 
Stellungnahme zugegeben, dass er sie laut 
Vergleich bei der Eintreibung von Ausständen bei 
seinen Untertanen unterstützen muss. 
 

• Er bestreitet aber, die Untertanen an der 
Rückzahlung gehindert zu haben. Es haben sich 
zwar manche Untertanen über seinen 
verstorbenen Bruder beschwert, die er aber auf 
den üblichen Beschwerdeweg verwiesen habe. 
 

• Daraufhin seien 36 Beschwerdeschriften bei ihm 
eingelaufen mit der Bitte der Untertanen, ihnen 
gerichtlich beizustehen, was er ihnen als 
Grundobrigkeit nicht verweigern konnte. 
 

• Aus diesen Beschwerden ist zu ersehen, dass die 
Prüfung der Ausstände nicht unparteiisch 
vorgenommen worden ist. Offensichtlich hat man 
den Untertanen, die sich nicht zu den Ausständen 
bekennen wollten, mit Inhaftierung im 
Wasserturm gedroht. 
 

• Johann Secund erklärt sich ohne weiteres zur 
Unterstützung der gerechtfertigten Ansprüche der 
Witwe bereit, wenn diese ihrerseits die Ansprüche 
der klagenden Untertanen befriedigt. 
 

• Die Witwe stellt fest, dass Johann Secund seine 
Verpflichtung laut Vergleich anerkennt. 
 

• Wenn man den einen oder anderen Bauern unter 
Eid aussagen lassen würde, würde er zugeben, 
dass man ihnen bei Strafe des Verlusts ihrer 
Güter verboten habe, die Ausstände zu bezahlen. 
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• Für Beschwerden der Bauern gegen sie ist 
Johann Secund gar nicht zuständig, sondern nur 
das vorgesetzte Gericht des Landeshauptmanns. 
Er hat also gar kein Recht, ihr die Hilfe zu 
Einbringung der Ausstände zu verweigern, bis die 
Beschwerden geregelt sind.  
 

• Diese Beschwerden haben die Bauern auch nicht 
vorgebracht, solange sie noch nach dem Tod 
ihres Mannes im Besitz der Herrschaft 
Sprinzenstein war, sondern erst danach, so dass 
sich der Eindruck aufdrängt, sie seien zu diesen 
Beschwerden aufgewiegelt worden, von denen 
sie überdies noch keine Zeile gesehen hat. 
 

• Die Überprüfung der Ausstände fand 
ordnungsgemäß unter dem verstorbenen 
Hofrichter am Schlägl Wolf Dietrich de Quenaire 
in Zusammenarbeit mit ihrem Vater Graf Leopold 
von Thürheim und dem Hofamtmann von 
Sprinzenstein mit einem Ausschuss der 
Untertanen statt, der aus dem Koblmüller, dem 
Bauern zum Dorf und dem Lichtmüller, der des 
Lesens und Schreibens kundig ist, bestand. In 
deren Gegenwart wurde jedem Untertan sein 
Ausstand an Geld oder Getreide vorgelesen und 
darüber befragt; in keinem Fall kam es zu einer 
Beschwerde außer im Fall des Paul Krisinger zu 
Kiking, der vorbrachte, man habe ihm zuviel 
Getreide aufgerechnet, wofür er den Beweis 
antreten darf. Die Untertanen haben sich über 
dieses Verfahren keineswegs beschwert, sondern 
waren sehr zufrieden damit, dass alles ordentlich 
abgerechnet wurde. 
 

• Sie hatte damals keinen Anlass, ihren Schwager 
zu dieser Untersuchung hinzuzuziehen, da sie 
damals die Herrschaft Sprinzenstein besaß und 
die Ausstände ihr Eigentum sind. 
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• Den Untertanen wurde in keinster Weise etwa mit 
einer Inhaftierung im Wasserturm gedroht, außer 
dem Alexander Eder, der sich noch mit ihrem 
verstorbenen Mann mutwillig angelegt hat, den 
von ihm gekauften, aber nicht bezahlten 
Schöllinger Hof hofflüchtig verlassen und auch 
andere Exzesse begangen hat. 
 

• Mittlerweile hat sie Johann Secund auch eine 
beglaubigte Abschrift der Quittung des Herrn von 
Oed über die 4 restituierten Untertanen an den 
Vertreter ihres Schwagers übergeben, so dass es 
endgültig keinen Grund mehr gibt, den 
geschlossenen Vergleich zu vollziehen. Sie wollte 
diesem Vertreter auch alle anderen Urkunden 
aushändigen, die sie von ihrem verstorbenen 
Mann übernommen hat, aber dieser hat die 
Annahme verweigert, dass er neben den 
Herrschaftsurkunden auch die Familienbriefe laut 
eingereichter Liste verlange. Sie fühlt sich aber 
laut Vergleich dazu nicht verpflichtet. 
 

• Sie verlangt daher noch einmal, dass ein 
kaiserlicher Landrichter nach Sprinzenstein 
geschickt werden soll, um dort entweder die 
Ausstände der Untertanen selbst einzukassieren 
oder den Auftrag dazu ihrem benachbarten 
Pfleger zu erteilen. 

 
16.8.1686 Anna Eleonora von Sprinzenstein wendet sich an die 

Landeshauptmannschaft von OÖ: 
 

• Um die Entsendung des kaiserlichen Landrichters 
abzuwenden, hat Johann Secund seinen alten 
Einwand erneuert, dass ihre Ausstände solange 
nicht als liquid anzusehen sind, als sie nicht mit 
Beschwerden und Gegenforderungen der 
Untertanen verrechnet worden seien. 
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• Sie habe schon von der Sarleinsbachern zu 
Unrecht 1.000 fl verlangt, wobei eine Kommission 
dann an den Tag brachte, die Sarleinsbacher ihr 
nichts zu bezahlen, sondern vielmehr etwas von 
ihr zu fordern hätten. 
 

• Johann Secund verlangt daher die Einrichtung 
einer Kommission, von der die Beschwerden der 
Untertanen geprüft werden sollten; bis zum 
Abschluss dieser Kommission werde er die 
Ausstände einbehalten. 
 

• Sie hat bisher keine Beschwerde der Untertanen 
zu Gesicht bekommen und in den zwei Jahren, in 
denen sie die Herrschaft inne hatte, wurden auch 
keine vorgebracht. Sie hat den Eindruck, dass 
nun uralte Forderungen an den Haaren 
herbeigezogen werden, um ihr zu schaden. 
 

• Die Ausstände als Pfand für Gegenforderungen 
zu behalten ist unnötig, da für solche Zwecke 
immer noch 8.000 fl bei der Herrschaft 
Sprinzenstein und 20.000 fl beim Land liegen. 
 

• Der Streit mit den Sarleinsbachern ist von der 
Kommission noch gar nicht entschieden, so dass 
sich noch herausstellen wird, wie die 
Sarleinsbacher ihren Mann bei der Taz hinters 
Licht geführt haben. 
 

• Sie verlangt nichts anderes, als dass Johann 
Secund gemäß Vergleich ihr bei der Einbringung 
ihrer Ausstände hilft. In diesem Fall ist sie auch 
zu einer Untersuchungskommission bereit. Sollte 
es berechtigte Klagen der Untertanen gegen sie 
geben, steht es ihm natürlich frei, sie vor Gericht 
zu unterstützen. 
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• Sie verlangt daher noch einmal, dass ein 
kaiserlicher Landrichter nach Sprinzenstein 
geschickt werden soll, um dort entweder die 
Ausstände der Untertanen selbst einzukassieren 
oder den Auftrag dazu ihrem benachbarten 
Pfleger zu erteilen. 

 
7.9.1686 Der Markt Sarleinsbach führt mit verwitweten Gräfin 

Anna Eleonora von Sprinzenstein einen Prozess um 
gegenseitige finanzielle Forderungen. Es kommt zu 
einem Vergleich. Überliefert ist ein Punkt: 
 
Im Nachlass des verstorbenen Grafen Johann 
Christoph befand sich ein Schuldbrief des Marktes an 
das Herrschaftsspital in Höhe von 500 fl. Die 
Sarleinsbacher können jedoch mit Quittung 
nachweisen, dass noch am 25.8.1610 diese 
Spitalsschuld an den verstorbenen Rudolf von 
Sprinzenstein einbezahlt haben. Die verwitwete Gräfin 
von Sprinzenstein hat diesen Schuldbrief darauf der 
Gerichtskommission übergeben, damit der derzeitige 
Inhaber der Herrschaft Sprinzenstein den Brief 
ordnungsgemäß kassieren kann und seinerseits diese 
Schuld dem Bürgerspital begleichen kann. 

 
5.1.1689 Der Bevollmächtigte der verwitweten Gräfin von 

Sprinzenstein bestätigt, dass er von Johann Secund 
von Sprinzenstein die Kosten für die am 27.11.1686 
durchgeführte Execution in Höhe von 56 fl 53 x erhalten 
hat. 

 
18.9.1689 Alexander Eder, ehemaliger Besitzer des Schöllinger 

Hofs, erhebt vor dem Gericht des Landeshauptmanns 
Klage gegen die verwitwete Gräfin von Sprinzenstein: 

 

• Obwohl er bereits am 9.11.1683 und dann noch 
einmal am 27.9.1688 Klage gegen die verwitwete 
Gräfin von Sprinzenstein und jetzige Gräfin von 
Preysing erhoben hat, weil ihr verstorbener Mann 
Johann Christoph von Sprinzenstein ihn 
unrechtmäßig und gewalttätig vom Schöllinger 
Hof vertrieben hat und sie als seine 
Universalerbin dafür zu Schadenersatz 
verpflichtet ist, hat die Gräfin bis dato dazu keine 
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Stellungnahme abgegeben. 
 

• Er selbst ist seit seiner Vertreibung vom 
Schöllinger Hof ein blutarmer Mann, der Weib und 
Kinder mit harter Arbeit nur mühsam ernähren 
kann. 
 

• Er bittet daher das Gericht, die Gräfin zur 
erforderlichen Stellungnahme zu bewegen. Falls 
das nicht geschieht, soll der jetzige Herr von 
Sprinzenstein der Gräfin die Zinsen auf ihr 
Vermögen im Umfang des Hofwerts von 600 fl 
solange nicht auszahlen, bis seine Forderungen 
erfüllt sind. 

 
11.1.1690 Leopold Graf von Thürheim nimmt Stellung zu einer 

Klage des Johann Secund von Sprinzenstein: 
 

• Johann Secund behauptet, er habe entgegen 
dem geschlossenen Vergleich alle Urkunden, 
Dokumente und Bücher aus Schloss 
Sprinzenstein mitgenommen. 
 

• Erst etliche Jahre später habe er pauschal einige 
Dokumente und die schlechtesten Dokumente 
zurückerstattet. 
 

• Es fehlen aber noch die Akten über mit 
benachbarten Herrschaften geführten Prozesse 
und z.B. die päpstliche Bulle über die 
Schlosskapelle in Sprinzenstein, deren Fehlen für 
ihn sehr nachteilig wäre. 
 

• Er hat daher beim Gericht des 
Landeshauptmanns einen Befehl erwirkt, dass 
der Graf von Thürheim die besagten Dokumente 
und Bücher aushändigen bzw. ihren 
Aufenthaltsort preisgeben soll. 
 

• Gegen die hitzigen Iniurien des Johann Secund 
verwahrt sich der Graf von Thürheim und behält 
sich rechtliche Schritte vor. 
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• Er weist die Beschuldigungen Johann Secunds 
zurück und legt ihm nahe, diese erst einmal zu 
beweisen. 
 

• Da Johann Secund bereits gegen seine Tochter 
die gleiche Klage eingebracht, kann er unmöglich 
auch noch deswegen belangt werden. 
 

• Wenn er wirklich, wie behauptet, Urkunden aus 
dem Schloss geschafft hätte, hätte man ihn 
damals schon belangen sollen. 
 

• Da sich der als Rechtsgrundlage genannte 
Vergleich auf seine Tochter bezieht, sind alle 
rechtlichen Schritte mit ihr und nicht mit ihm 
abzuhandeln. Falls das erledigt, kann er sich 
immer noch gerichtlich mit ihm anlegen, was er 
ihm aber nicht empfehlen würde. 
 

• Er bittet daher um Abweisung der unbegründeten 
Klage, bis das Verfahren mit seiner Tochter 
geklärt ist. 

 
13.1.1690 Balthasar Höllermayer, Bürger zu Sarleinsbach, erhebt 

vor dem Gericht des Landeshauptmanns Klage gegen 
die verwitwete Gräfin von Sprinzenstein: 

 

• Schon vor einiger Zeit hat er Klage gegen die 
Gräfin erhoben, weil diese noch ausständige  
132 fl immer noch nicht bezahlt hat. Dieses Geld 
stand seinem Vetter, dem verstorbenen Pfarrer 
von Sarleinsbach Andre Höllermayer für 6 Jahre 
lang durchgeführte Seelenmessen und das 
Begräbnis von 8 armen Spitalsinsassen zu. 
 

• Sie hat aber auf diese Klage nicht reagiert, so 
dass er von der Herrschaft Sprinzenstein die 
Einbehaltung des schuldigen Betrags von den 
Zinsen der Gräfin auf ihr in Sprinzenstein 
anliegendem Kapital verlangt hat. 
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• Da dies bisher noch nicht geschehen ist, verlangt 
er einen Befehl zur Durchführung dieser 
Maßnahme an Johann Secund von Sprinzenstein 
ergehen zu lassen. 

 
5.6.1690 Johann Secund hat beim Landeshauptmann beantragt, 

dass die verwitwete Gräfin von Sprinzenstein endlich 
die Legate an fromme Stiftungen bezahlt, die ihr 
verstorbener Mann in seinem Testament festgelegt hat. 
 

 Der Landeshauptmann fordert daher von der Witwe 
entweder eine Stellungnahme oder Auszahlung der 
Legate. 

 
30.6.1690 Johann Carl Seyringer, Rechtsvertreter der verwitweten 

Gräfin von Sprinzenstein, weist die Zustellung des 
Befehls des Landeshauptmanns durch Advokaten 
zurück, da solche Befehle dem Adressaten persönlich 
zugestellt werden müssen. 

 
6.7.1690 Anna Eleonora von Preysing, verwitwete Sprinzenstein, 

quittiert dem Christoph Lorenz, Boten des 
Landeshauptmanns den Erhalt des von Johann Secund 
beim Landeshauptmann erwirkten Befehl wegen der 
1.150 Stiftskapital für das Herrschaftsspital. 

 
18.8.1690 Christoph Kreyss, geschworener Landbote, sagt eidlich 

aus, dass er den von Johann Secund beim 
Landeshauptmann erwirkten Befehl wegen der 1.150 
Stiftskapital für das Herrschaftsspital der verwitweten 
Gräfin Sprinzenstein in Rottenhof ausgehändigt hat. 

 
18.8.1690 Anna Eleonora von Preysing, verwitwete Sprinzenstein, 

quittiert dem Boten des Landeshauptmanns den Erhalt 
des von Johann Secund beim Landeshauptmann 
erwirkten Befehl wegen der 1.150 Stiftskapital für das 
Herrschaftsspital. 
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23.8.1690 Richter und Rat des Markts Sarleinsbach richten ein 
Gesuch an den Landeshauptmann: 

 

• Mit dem Vergleich zwischen dem Markt 
Sarleinsbach hat sich die Gräfin von Preysing, 
verwitwete Sprinzenstein verpflichtet, den 
Mayerhofer´schen Erben ihren Anspruch auf  
379 fl Kapital sowie 663 fl 15 x Zinsen seit 1655, 
zusammen 1042 fl 15 x zu bezahlen. 
 

• Nun haben die Mayerhofer´schen Erben beim 
Marktgericht Anspruch auf dieses Geld erhoben. 
Die Gräfin aber ist nicht mehr im Land ansässig 
und versucht auch noch, ihr Kapital, das für 
solche Fälle bei der Herrschaft Sprinzenstein 
angelegt ist, außer Landes zu bringen. 
 

• Sie verlangen daher, dass der Gräfin verboten 
wird, das besagte Kapital von 8.000 fl außer 
Landes zu bringen, bis die Ansprüche geregelt 
sind. 

 
22.9.1690 Johann Secund von Sprinzenstein richtet ein Gesuch 

an den Landeshauptmann: 
 

• 1563 hatte sein Vorfahr Hieronymus von 
Sprinzenstein dem Herrschaftsspital 500 fl 
gestiftet und beim Markt Sarleinsbach auf ewigen 
Zins angelegt. 
 

• 1618 aber wurde diese Summe von seinem 
verstorbenen Vater Rudolf von Sprinzenstein vom 
Markt wieder einkassiert. 
 

• Seither sind dem Spital Kapital und Zinsen aus 
dieser Stiftung entgangen. 
 

• Der Anteil der Gräfin von Preysing an dieser 
Stiftung als Witwe und Universalerbin seines 
Bruders Johann Christoph von Sprinzenstein 
beträgt die Hälfte und damit samt aufgelaufener 
Zinsen 1.150 fl, zu deren Bezahlung sie sich laut 
eines Vergleichs mit dem Markt Sarleinsbach 
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verpflichtet hat. 
 

• Da sie diese Zahlung bis heute nicht getätigt hat, 
ist ihr diese über Befehl des Landeshauptmanns 
auferlegt worden, dem sie aber nicht 
nachgekommen ist. 
 

• Es ist bekannt, dass sie das große Erbteil ihres 
Mannes begierig angenommen hat, aber wenig 
Bereitschaft zeigt, den daraus erwachsenden 
Verpflichtungen nachzukommen. Sie bemüht sich 
sogar, die 8.000 fl, die zur Absicherung solcher 
Ansprüche an das Erbe bei der Herrschaft 
Sprinzenstein angelegt sind, außer Landes zu 
bringen, womit alle Gläubiger das Nachsehen 
hätten. 
 

• Er bittet daher den Landeshauptmann, der Frau 
Gräfin die Abführung der 1.150 fl an das Spital in 
Sarleinsbach zu befehlen und zu diesem die auf 
der Herrschaft Sprinzenstein angelegten 8.000 fl 
unter Verbot zu stellen. 

 
26.9.1690 Paul Auinger, geschworener Amtstürhüter des 

Landeshauptmanns, sagt eidlich aus, dass er den von 
Johann Secund beim Landeshauptmann erwirkten 
Befehl wegen der 1.150 Stiftskapital für das 
Herrschaftsspital dem Dr. Seyringer in seiner Wohnung 
ausgehändigt hat. 

 
30.9.1690 Johann Secund von Sprinzenstein richtet erneut an den 

Landeshauptmann das Gesuch, zur Absicherung der 
1.150 fl Kapital und Zinsen für das Spital in 
Sarleinsbach das auf der Herrschaft Sprinzenstein 
anliegende Vermögen der Gräfin von Preysing in Höhe 
von 8.000 fl unter Verbot zu stellen. 

 
2.10.1690 Paul Auinger, geschworener Amtstürhüter des 

Landeshauptmanns, sagt eidlich aus, dass er den von 
Johann Secund beim Landeshauptmann erwirkten 
Befehl wegen der 1.150 Stiftskapital für das 
Herrschaftsspital dem Dr. Seyringer in seiner Wohnung 
ausgehändigt hat. 
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11.11.1690 Paul Auinger, geschworener Amtstürhüter des 
Landeshauptmanns, sagt eidlich aus, dass er den von 
Johann Secund beim Landeshauptmann erwirkten 
Befehl wegen der 1.150 Stiftskapital für das 
Herrschaftsspital dem Dr. Seyringer in seiner Wohnung 
ausgehändigt hat. 

 
4.12.1690 Johann Secund von Sprinzenstein richtet erneut an den 

Landeshauptmann das Gesuch, der Gräfin von 
Preysing die Bezahlung der 1.150 fl Kapital und Zinsen 
für das Spital in Sarleinsbach zu befehlen. 

 
9.12.1690 Johann Secund von Sprinzenstein richtet erneut an den 

Landeshauptmann das Gesuch, zur Absicherung der 
1.150 fl Kapital und Zinsen für das Spital in 
Sarleinsbach das auf der Herrschaft Sprinzenstein 
anliegende Vermögen der Gräfin von Preysing in Höhe 
von 8.000 fl unter Verbot zu stellen, da diese Befehle 
zur Bezahlung bisher beharrlich ignoriert. 

 
12.12.1690 Paul Auinger, geschworener Amtstürhüter des 

Landeshauptmanns, sagt eidlich aus, dass er den von 
Johann Secund beim Landeshauptmann erwirkten 
Befehl wegen der 1.150 Stiftskapital für das 
Herrschaftsspital dem Dr. Seyringer in seiner Wohnung 
ausgehändigt hat. 

 
22.12.1690 Johann Secund von Sprinzenstein richtet erneut an den 

Landeshauptmann das Gesuch, zur Absicherung der 
1.150 fl Kapital und Zinsen für das Spital in 
Sarleinsbach das auf der Herrschaft Sprinzenstein 
anliegende Vermögen der Gräfin von Preysing in Höhe 
von 8.000 fl unter Verbot zu stellen, da diese Befehle 
zur Bezahlung bisher beharrlich ignoriert. 

 
1690 Johann Secund von Sprinzenstein richtet an den 

Landeshauptmann das Gesuch, zur Eintreibung der 
1.150 fl Kapital und Zinsen für das Spital in 
Sarleinsbach das auf der Herrschaft Sprinzenstein 
anliegende Vermögen der Gräfin von Preysing in Höhe 
der Forderung zu pfänden. 
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3.1.1691 Paul Auinger, geschworener Amtstürhüter des 
Landeshauptmanns, sagt eidlich aus, dass er den von 
Johann Secund beim Landeshauptmann erwirkten 
Befehl wegen der 1.150 Stiftskapital für das 
Herrschaftsspital dem Dr. Seyringer in seiner Wohnung 
ausgehändigt hat. 

 
22.1.1691 Johann Secund von Sprinzenstein richtet erneut an den 

Landeshauptmann das Gesuch, der Gräfin von 
Preysing die Bezahlung der 1.150 fl Kapital und Zinsen 
für das Spital in Sarleinsbach zu befehlen. 

 
22.1.1691 Auf Ansuchen der Gräfin von Preysing schickt Johann 

Secund der Landeshauptmannschaft die gewünschten 
Dokumente. 

 
26.1.1691 Nachdem die Gräfin von Preysing nach Übergabe der 

verlangte Dokumente immer noch nicht reagiert hat, 
richtet Johann Secund von Sprinzenstein erneut an den 
Landeshauptmann das Gesuch, zur Absicherung der 
1.150 fl Kapital und Zinsen für das Spital in 
Sarleinsbach das auf der Herrschaft Sprinzenstein 
anliegende Vermögen der Gräfin von Preysing in Höhe 
von 8.000 fl unter Verbot zu stellen. 

 
1.2.1691 Anna Eleonora von Preysing, verwitwete Sprinzenstein, 

richtet ein Gesuch an den Landeshauptmann: 
 

• Ihr Schwager Johann Secund hat wegen 
Bezahlung eines Kapital + Zinsen an das Spital 
im Markt Sarleinsbach erreicht, dass ihr auf der 
Herrschaft Sarleinsbach ruhendes Kapital unter 
Verbot gestellt worden ist. 
 

• Laut Vergleich mit dem Markt Sarleinsbach hatte 
sie ihrem Schwager nur den Schuldbrief an den 
Markt Sarleinsbach zur Kassierung übergeben 
sollen; erst hernach sollte entschieden werden, 
ob sich daraus irgendwelche Ansprüche des 
Spitals ableiten ließen. 
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• Sie ist aber bereit, sobald ihr Schwager ihr die auf 
der Herrschaft Sprinzenstein ruhenden 8.000 fl 
ausbezahlt hat, vom ursprünglichen Kapital die 
Hälfte in Höhe von 250 fl zu ersetzen. 
 

• Keineswegs ist sie aber bereit, auch einen Anteil 
an den seit 1618 aufgelaufenen Zinsen zu 
ersetzen, da überhaupt nicht ersichtlich ist, ob 
sich Herr Rudolph von Sprinzenstein sich damals 
überhaupt zu einer weiteren Zahlung von Zinsen 
auf dieses Kapital verpflichtet hat. Jedenfalls sind 
weder an sie noch an ihren verstorbenen Mann 
jemals derartige Anforderungen gestellt worden. 
 

• Bis zur gerichtlichen Anforderung hat auch ihr 
Schwager Johann Secund nie mehr als die Hälfte 
des ursprünglichen Stiftungskapitals in Höhe von 
250 fl von ihr verlangt. Sie ist sich auch sicher, 
dass ihr Schwager nicht aus Liebe zum Spital 
selbst zu dieser Zahlung bereit ist, sondern um 
sie um ihr Vermögen zu bringen. 
 

• Außerdem war seither das Spital in Sarleinsbach 
auch ohne dieses Kapital + Zinsen ohne weiteres 
in der Lage, sich zu erhalten, ja die Herrschaft 
Sprinzenstein hat sogar selbst schon auf die 
Reserven dieses Spitals zurückgegriffen. 
 

• Sie bittet daher um Aufhebung des Verbots auf 
ihre ohnehin geringen Mittel auf der Herrschaft 
Sprinzenstein. 

 
1.2.1691 Johann Secund von Sprinzenstein richtet an den 

Landeshauptmann das Gesuch, zur Eintreibung der 
1.150 fl Kapital und Zinsen für das Spital in 
Sarleinsbach das auf der Herrschaft Sprinzenstein 
anliegende Vermögen der Gräfin von Preysing in Höhe 
der Forderung zu pfänden. 
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5.2.1691 Paul Auinger, geschworener Amtstürhüter des 
Landeshauptmanns, sagt eidlich aus, dass er den von 
Johann Secund beim Landeshauptmann erwirkten 
Befehl wegen der 1.150 Stiftskapital für das 
Herrschaftsspital das Verbot auf das Vermögen der 
Gräfin Preysing zu legen, dem Dr. Seyringer in seiner 
Wohnung ausgehändigt hat. 

 
8.2.1691 Paul Auinger, geschworener Amtstürhüter des 

Landeshauptmanns, sagt eidlich aus, dass er den von 
Johann Secund beim Landeshauptmann erwirkten 
Befehl wegen der 1.150 Stiftskapital für das 
Herrschaftsspital das Vermögen der Gräfin Preysing zu 
pfänden, dem Dr. Seyringer in seiner Wohnung 
ausgehändigt hat. 

 
14.2.1691 Johann Secund von Sprinzenstein richtet an den 

Landeshauptmann das Gesuch, zur Eintreibung der 
1.150 fl Kapital und Zinsen für das Spital in 
Sarleinsbach das auf der Herrschaft Sprinzenstein 
anliegende Vermögen der Gräfin von Preysing in Höhe 
der Forderung zu pfänden. 

 
14.2.1691 Anna Eleonora von Preysing, verwitwete Sprinzenstein, 

richtet ein Gesuch an den Landeshauptmann: 
 

• Da sie ihrem Schwager das auf der Herrschaft 
Sprinzenstein ruhende Kapital von 8.000 fl 
aufgekündigt hat, hat dieser, um der Zahlung zu 
entgehen und sie in Unkosten zu stürzen, 
verschiedene alte Streitigkeiten gegen sie 
zusammengeklaubt und am 4.8.1690 als Klage 
gegen sie vorgebracht. 
 

• Sie fasst nun kurz den Sachverhalt hinsichtlich 
der Forderungen des Sprinzensteiner Spitals in 
Sarleinsbach zusammen. 
 

• Sie ist immer noch bereit, die Hälfte des 
Stiftungskapitals in Höhe von 250 fl zu bezahlen, 
verweigert aber aus den schon früher genannten 
Gründen die Bezahlung der Zinsen ab 1618. 
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• Sie bittet daher um Aufhebung des Verbots auf 
ihre ohnehin geringen Mittel auf der Herrschaft 
Sprinzenstein. 

 
23.2.1691 Anna Eleonora von Preysing, verwitwete Sprinzenstein, 

richtet ein Gesuch an den Landeshauptmann: 
 

• Trotz ihrer Eingaben hat der Landeshauptmann 
das von ihrem Schwager Johann Secund 
beantragte Verbot auf ihr Vermögen von 8.000 fl 
bei der Herrschaft Sprinzenstein bewilligt. 
 

• Sie könnte nun dieses Verbot zurückweisen, weil 
ihr Schwager seinerseits bei der Herausgabe von 
Unterlagen säumig war, möchte aber nicht den 
Eindruck erwecken, die Sache auf die lange Bank 
schieben zu wollen. 
 

• Sie fasst ihre bekannten Rechtsstandpunkte 
hinsichtlich der Forderungen des Spitals zu 
Sarleinsbach noch einmal zusammen. 
 

• Sie verweist weiter darauf, dass zur Absicherung 
der Spitalsforderung auch die beim Land 
angelegten 10.000 fl ausreichen, so dass ein 
Verbot auf die 8.000 fl bei der Herrschaft 
Sprinzenstein unnötig ist. 
 

• Sie verlangt daher die Aufhebung des 
Verbotsbefehls gegen ihr Vermögen. 

 
20.3.1691 Johann Secund von Sprinzenstein nimmt Stellung zu 

den Argumenten seiner Prozessgegnerin Anna 
Eleonora von Preysing: 

 

• Er fasst zunächst die Argumentation seiner 
Gegnerin zusammen. 
 

• Er weist den Vorwurf zurück, er habe die 
Ansprüche des Spitals erst vorgebracht, als die 
Gräfin ihre 8.000 fl von der Herrschaft 
Sprinzenstein abziehen wollte. Der Vergleich mit 
dem Markt Sarleinsbach macht die 
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Verpflichtungen der Gräfin deutlich; da sie sich 
nun jahrelang geweigert habe, diesen 
nachzukommen, war er gezwungen, die Gerichte 
anzurufen. 
 

• Sie kann sich nicht darauf berufen, dass sie sich 
über die Rückzahlungsmodalitäten an das Spital 
erst mit ihm absprechen wollte, da er seinen 
Standpunkt in dieser Sache schon frühzeitig klar 
gemacht habe und von ihr daraufhin keine 
Gegendarstellung kam. 
 

• Das ursprüngliche Stiftskapital war zu einem 
ewigen Zins von 25 fl im Jahr beim Markt 
Sarleinsbach angelegt, um die Versorgung der 
armen und alten Spitalinsassen auf ewige Zeiten 
zu gewährleisten. Diese Regelung konnte nicht 
willkürlich verändert oder gar aufgehoben werden. 
Die Einziehung dieses Kapitals durch seinen 
Vater Rudolf geschah also eindeutig 
widerrechtlich und das Spital hat seither keinen 
Genuss der Zinsen gehabt. Infolge der 
brüderlichen Erbteilung zwischen ihm und seinem 
Bruder Johann Christoph sind also er sowie die 
Gräfin Preysing als Erbin seines Bruders 
verpflichtet, dem Spital das Stiftungskapital + 
Zinsen zu gleichen Teilen zu erstatten. 
 

• Es ist aus diesen Gründen nicht zu beweisen, 
dass der Stiftsbrief mit Rückzahlung des Kapitals 
durch den Markt Sarleinsbach aufgehoben war. 
Auch auf Unwissenheit kann sich die Gräfin nicht 
herausreden, denn der Stiftsbrief befand sich die 
ganze Zeit im Besitz der Herrschaft 
Sprinzenstein. 
 

• Er bestreitet entschieden, von seiner Gegnerin 
nur die Bezahlung der Hälfte des Grundkapitals 
verlangt zu haben. Selbst wenn er es getan hätte, 
wäre es gar nicht in seiner Macht gestanden, sich 
selbst und seine Gegnerin von der Bezahlung der 
Zinsen zu entbinden. 
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• Die Behauptung, dass er diese Spitalsforderung 
nur unterstütze, um ihr zu schaden, ist lächerlich, 
da er genau so viel beisteuern muss wie sie und 
sein Geld nicht zu verschenken hat. 
 

• Ihre Behauptung, dass das Spital auch ohne das 
Geld zurecht gekommen wäre, ist leicht zu 
widerlegen. In der ganzen Zeit seit Verlust der 
Zinsen konnten nämlich nur 2-3 Personen im 
Spital unterhalten werden. Zudem wurde beim 
Tod eines Spitalinsassens auch noch dessen 
Hinterlassenschaft von der Herrschaft 
eingezogen, statt dass sie dem Spital zugute 
gekommen wäre. Um dieses Geld hätte man nicht 
nur weitere Spitaler aufnehmen können. Auch das 
Spitalsgebäude wurde im Laufe der Zeit völlig 
vernachlässigt, so dass Johann Secund seit 
Übernahme der Herrschaft beträchtlich in den 
Bau investieren musste, der sonst zugrunde 
gegangen wäre. Die Gräfin hat sogar eine Kuh, 
die im Spital zum Melken unterhalten wurde, nach 
dem Tod ihres Mannes für ihr Eigentum erklärt 
und mitgenommen. 
 

• Aus diesen Gründen ist auch das Angebot, nur 
die Hälfte des Grundkapitals zu bezahlen, ganz 
klar zurückzuweisen. 
 

• Er bittet daher, die Pfändung der Spitalsschulden 
an den 8.000 fl Kapital der Prozessgegnerin auf 
der Herrschaft Sprinzenstein durchführen zu 
dürfen. 

 
20.3.1691 Johann Secund von Sprinzenstein nimmt Stellung 

gegen den Antrag auf Aufhebung der Pfändung durch 
seine Prozessgegnerin Anna Eleonora von Preysing: 

 

• Er fasst den Stand der Dinge zusammen, die zum 
Pfändungsbeschluss geführt haben. 
 

• Ebenso gibt er einen Überblick über die 
Argumentation seiner Gegnerin zur Aufhebung 
des Pfändungsbeschlusses. 
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• Johann Secund verweist zum einen auf seine 
schon in früheren Anbringen deutlich 
ausgeführten Gegenargumente. 
 

• Er weist auch noch einmal darauf hin, dass der 
zwischen beiden getroffene Erbvergleich eine 
gemeinsame Übernahme aller Lasten vorsieht. 
 

• Er bezweifelt, dass die beim Land angelegten 
10.000 fl seiner Prozessgegnerin nicht schon 
anderweitig belastet sind. Die Gräfin hat schon 
3.000 fl solcher Ansprüche auf dieses Kapital 
zugegeben. 
 

• Er bittet daher, darum die 8.000 fl seiner 
Gegnerin auf der Herrschaft Sprinzenstein 
solange zu belassen, bis die Spitalsschulden 
abgetragen sind, und den Antrag auf Aufhebung 
der Pfändung abzuweisen. 

 
24.3.1691 Paul Auinger, geschworener Amtstürhüter des 

Landeshauptmanns, sagt eidlich aus, dass er den von 
Johann Secund beim Landeshauptmann erwirkten 
Befehl wegen Bestätigung des Beschlusses, die 1.150 
Stiftskapital für das Herrschaftsspital aus dem 
Vermögen der Gräfin Preysing zu pfänden, dem Dr. 
Seyringer in seiner Wohnung ausgehändigt hat. ( 2 
Exemplare ) 

 
28.3.1691 Da die Gräfin Preysing ihre Schulden beim Spital in 

Sarleinsbach noch immer nicht bezahlt hat, drängt 
Johann Secund nun auf die Durchführung der Pfändung 
aus den 8.000 fl, die bei der Herrschaft Sprinzenstein 
anliegen. 

 
1691 Zwei weitere, undatierte Anträge auf Verbot der 8.000 fl 

bzw. Pfändung der Spitalsforderung durch Johann 
Secund. 

 
6.8.1691 Die Witwe Elisabeth Strauss klagt beim 

Landeshauptmann gegen die Gräfin von Preysing: 
 

• Der verstorbene Graf Johann Christoph von 
Sprinzenstein hat ihrem verstorbenen Ehemann, 
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Matthias Strauss, Schulmeister zu Sarleinsbach, 
über viele Jahre hinweg die Gebühren für 
gehaltene Seelenmessen und andere Arbeiten in 
einer Gesamthöhe von 195 fl 59 x nicht bezahlt. 
 

• Obwohl sie bereits am 27.3.1686 eine 
entsprechende Klage eingereicht hatte und die 
Frau Gräfin daraufhin gerichtlich zur Zahlung 
verpflichtet wurde. 
 

• Die Gräfin hat aber nur ein ganz geringes 
Zahlungsangebot gemacht, weswegen sie in 
Verfolgung dieser Angelegenheit an die 20mal 
nach Linz reisen musste, was erhebliche Kosten 
verursachte. 
 

• Sie fordert daher vom Gericht, der Gräfin die 
Auszahlung ihrer Forderung zu befehlen und den 
Grafen Johann Ehrenreich von Sprinzenstein 
aufzufordern, vor Rückzahlung der 8.000 fl an die 
Gräfin ihre Schuldforderung von dieser Summe 
abzuziehen. 

 
4.1.1692 Anna Eleonora von Preysing beantragt beim 

Landeshauptmann, dass Johann Ehrenreich von 
Sprinzenstein endlich – wie gerichtlich verordnet – die 
Graf Thürheim´sche Kaution an sie auszahlt. 
 

16.5.1692 Johann Ehrenreich von Sprinzenstein nimmt Stellung 
zur Forderung der Gräfin von Preysing: 

 

• Er gibt zu, dass die Rückzahlung nach einem 
Vergleich über die Forderungen der Kirche von 
St.Leonhard angeordnet worden ist. 
 

• Nach wie vor aber stehen die Forderungen der 
Untertanen Alexander Eder und Balthasar 
Höllermeyer im Raum, die gerichtlich anerkannt, 
von denen er aber nicht weiß, ob diese befriedigt 
wurden. 
 

• Sobald er Bescheid erhält, dass diese 
Forderungen erledigt sind, wird er die Kaution 
auszahlen. 
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30.6.1692 Ein Anwalt bestätigt, dass die Forderung des Balthasar 

Höllermayer, ehemaligen Bürgers von Sarleinsbach, 
wegen nicht bezahlter Seelenmessen für seinen Vetter, 
den verstorbenen Pfarrer Andre Höllermeyer zu 
Sarleinsbach, durch einen Vergleich beigelegt wurde. 

 
 

Undatierte Dokumente 
 

Johann Secund wendet sich an den Landeshauptmann: 
 

Der Landeshauptmann hat eine Kommission zur Untersuchung der 
Ansprüche der Gräfin von Preysing an seine Untertanen bewilligt 
und jedem der beiden Prozessgegner die Nominierung eines 
Kommissar überlassen. 
 
Seine Gegnerin aber – statt diese Kommission als Gelegenheit zur 
Bereinigung der Angelegenheit zu begrüßen – hat diese mit 
folgender Begründung abgelehnt: 
 

• Die Untertanen hätten bei Abrechnung ihrer eigenen 
Ansprüche an sie keinerlei Gegenforderungen erhoben, was 
darauf schließen lasse, dass man sie erst nachträglich dazu 
aufgehetzt habe. 
 

• Johann Secund weigere sich, gemäß Vergleich die 
Ansprüche der Gräfin an die Untertanen zu unterstützen, 
solange sie nicht Gegenforderungen der Untertanen 
befriedigt habe. 
 

• Sie habe sich zwar per Vergleich verpflichtet, berechtigte 
Forderungen von Untertanen zu erfüllen. Es hat sich aber, 
solange sie die Herrschaft Sprinzenstein inne hatte, kein 
Untertan damit bei ihr gemeldet, weswegen sie den Zweck 
dieser Kommission nicht einzusehen vermag. 
 

• Außerdem hat sie noch gar keine Kenntnis von den Klagen, 
so dass man ihr nicht zumuten könne, aus dem Stand heraus 
der Kommission Rede und Antwort zu stehen. Sie verweist 
die Forderungen daher auf den Weg der normalen 
gerichtlichen Klage. 
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• Dem widerspricht auch nicht, dass die klagenden Untertanen 
nur arme Leute wären, die auf dem Gerichtsweg wegen der 
Kosten ihr Recht nicht erreichen könnten. Vielmehr neigten 
gerade arme Leute zu mutwilligen Rechtsstreitigkeiten, was 
die Gegenpartei in Unkosten stürzt, weswegen sie bei jeder 
Klage auch eine entsprechende Kaution verlangen würde. Da 
sie aber eine Untersuchungskommission sowieso nicht 
anerkennen würde, würden die Verfahren der Untertanen 
durch sie nicht abgekürzt, sondern sogar verlängert. 
 

• Die Gräfin verweigert daher eine Untersuchungskommission 
und besteht auf gerichtliche Einzelfallklärungen der 
Ansprüche seiner Untertanen. 
 

Johann Secund begegnet den Einwendungen der Gräfin wie folgt: 
 

• Da sich die Klagen seiner Untertanen wegen ihrer 
Verschiedenheit ( Lohnanforderungen, Waisenansprüche  
etc. ) nicht zu einer Klage zusammenfassen lassen, würden 
diese Klagen sowohl die Gerichte als auch die armen, 
ausgemergelten Untertanen über Gebühr belasten. 
Deswegen sieht das Recht in solchen Fällen ein 
summarisches Vorgehen durch Untersuchungskommissionen 
vor. Eventuelle mutwillige Klagen werden jeweils von einer 
Kommission ganz schnell erledigt und bestraft werden. 
 

• Die obrigkeitliche Verrechnung der Ausstände der 
Untertanen hatte mit ihren Gegenforderungen gar nichts zu 
tun. Johann Secund wurde jedenfalls bei Antritt seiner 
Herrschaft mit Klagen regelrecht überflutet und um Beistand 
gebeten, so dass er ihnen seinen Beistand nicht versagen 
konnte. Von einer Aufhetzung seiner Untertanen kann daher 
keine Rede sein.  
 

• Außerdem hatten viele Kläger gar keine Schulden bei der 
Herrschaft, so dass sie bei der Überprüfung der Ausstände 
nicht anwesend waren und somit ihre Klagen nicht 
vorbringen konnten. Das zeigt, dass Gräfin wohl kassieren, 
aber nichts bezahlen will. 
 

• Es ist seine Verpflichtung als Obrigkeit, seinen Untertanen in 
gerechten Anforderungen wie Waisengeldern, Löhnen, 
Handel und Verdienst, Erbschaften und nach Linz 
abgelieferten Vorspann-, Quartier- und Verpflegungsgeldern 
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beizustehen. Er selbst hat keinen Vorteil aus diesen 
Forderungen.  
 

• Johann Secund hat sich im Gegenteil zur Zahlung der 
Ausstände bereit erklärt, obwohl viele davon bei der Armut 
und völligen Erschöpfung der Untertanen gar nicht mehr 
einzutreiben sein werden, damit die Untertanen umgekehrt 
ihre Forderungen erheben konnten. 
 

• Dass die Untertanen sich in den zwei Jahren ihrer Herrschaft 
sich nicht bei der Gräfin mit ihren Forderungen gemeldet 
haben, ist zum einen nicht erwiesen und kann zum anderen 
an der Furcht vor der Herrschaft liegen. In keinem Fall 
verjähren damit die Forderungen der Untertanen. Außerdem 
hat sich die Gräfin zur Zeit ihrer Herrschaft kaum auf dem 
Schloss aufgehalten. 
 

• Es ist den armen, z.T. am Bettelstab lebenden Untertanen 
nicht zuzumuten, ihre sich z.T. nur auf 6-10 fl belaufenden 
Forderungen gerichtlich einzuklagen. Ein solches Verfahren 
führt nur dazu, dass sie von ihren Forderungen abgeschreckt 
und um ihren bescheidenen Lebensunterhalt gebracht 
werden. Zu diesem Zweck ist eine 
Untersuchungskommission ein geeignetes Instrument. 
 

• Es ist offensichtlich, dass die Gräfin nur versucht, 
irgendwelche Zahlungen von Schulden aus ihrer Erbschaft zu 
vermeiden. 
 

• Falls ein mutwilliger Anspruch durch seine Untertanen 
vorgetragen wird, wird das die Kommission schon feststellen. 
Jedenfalls ist die bloße Möglichkeit eines solchen Anspruchs 
keine Rechtfertigung dafür, anderen gerechtfertigte 
Forderungen das Gehör zu verweigern 
 

• Aus diesen Gründen ist nicht ersichtlich, wie eine 
Untersuchungskommission in dieser Angelegenheit 
abgelehnt werden kann. 

 
Johann Secund verlangt daher, die bisher freiwillige 
Untersuchungskommission in eine solche von Amts wegen 
umzuwandeln und die Kommissionsmitglieder selbst zu benennen. 
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Vor 1663 Ein ungenannter Absender schreibt an einen Herrn Haslinger: 
 

• Er hat vor kurzem bei Johann Christoph Graf von 
Sprinzenstein Klage gegen den Hiasl zu Fischbach 
erhoben, weil dieser dem Andre Schwarzbauer, Maier 
zu Primerstorf, einen Kredit von 30 fl + 12 fl Zinsen 
nicht zurückgezahlt hat. Dieser wurde zu einer 
Bezahlung binnen 6 Wochen und 3 Tagen verurteilt, 
welche Frist am 16. des Monats bereits abgelaufen ist. 
 

• Am vergangenen Dienstag hat er deswegen in die 
Herrschaftskanzlei nach Sprinzenstein geschickt, wo er 
vom Grafen die Antwort erhielt, er müsse sich 
deswegen selbst nach Sprinzenstein bemühen. 
 

• Da er aber in Geschäften seiner Herrschaft ständig 
unterwegs ist, bittet er den Herrn Haslinger, den Grafen 
in seinem Namen um Bezahlung an die Schwester 
seines gnädigen Herrn, die Frau Geyer, zu bitten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


